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Protokoll des Referates 
„EG-Recht und Naturschutz" 
am 3.10.1990
von MD K.-G. Kolodziejcok
Protokollant: GünterWendland

Die Europäischen Gemeinschaften (EG) bestehen im Grunde 
aus drei Einzelgemeinschaften:
1. Kohle- und Stahlgemeinschaft von 1951 (EGKS/Montan- 

union),
2. Atomgemeinschaft von 1957 (EAG, Euratom),
3. Europäische Wirtschaftsgemeinschaft von 1957 (EWG), 
die gemeinsame Organe erhielten.

Im EWG-Vertrag zur Wirtschaftsgemeinschaft stand zu
nächst kein Wort zum Umweltschutz. Über den Art. 235 
konnten für unvorhergesehene Fälle Vorschriften erlassen 
werden („allgemeiner Lückenfüller"). Gestützt auf diesen 
Art. 235 wurde beispielsweise 1979 die Richtlinie des Rates 
über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Vogel
schutzrichtlinie) verabschiedet. Die später angestrebte Um
weltunion war über diesen Artikel jedoch nicht zu realisie
ren.

Die Einheitliche Europäische Akte (EEA) führte 1987 erst
mals Umweltaspekte in den EWG-Vertrag ein. Von zentraler 
Bedeutung ist der Art. 730r (Titel VII, Umwelt), der im zweiten 
Absatz den vorbeugenden Umweltschutz, das Verursacher
prinzip sowie den Umweltschutz als Querschnittsaufgabe 
der Politik nennt. Der vierte Absatz betont das Subsidiaritäts
prinzip, d.h. die Gemeinschaft wird im Bereich Umwelt nur 
insoweit tätig, als die Ziele besser auf Gemeinschaftsebene 
erreicht werden können als auf der Ebene der einzelnen Mit
gliedsstaaten.

Die Organe der Gemeinschaft

a) Das Europäische Parlament
b) Der Ministerrat
c) Die EG-Kommission
d) Der Europäische Gerichtshof

Darüber hinaus hat sich der Europäische Rat entwickelt, 
der sich als Konferenz der Staats- und Regierungschefs mit 
Fragen von besonderer politischer Bedeutung befaßt.

Zu a) Das Europäische Parlament hat derzeit noch gerin
ge Entscheidungsbefugnisse.

Zu b) Der Ministerrat beschließt die Vorschläge der Kom
mission. Je nach Bedeutung des Staates in der Gemeinschaft 
bestehen unterschiedliche Stimmgewichte.

Zu c) Die EG-Kommission ist die »Regierung« der Euro
päischen Gemeinschaft und Hüter des EWG-Vertrages. Sie 
hat das alleinige Vorschlagsrecht, Rechtsakte zu erlassen.

Zu d) Wird bei Vertragsverletzungen nach Art. 169 
EWG-Vertrag von der Kommission ein Verfahren eingelei
tet, so entscheidet der Europäische Gerichtshof (EuGH). 
Dem Verfahren vor dem EuGH ist ein Vorverfahren vorge
schaltet:

1. Zuerst wird der Staat zur Vertragsverletzung gefragt (in
formelles Verfahren).

2. Die Kommission gibt eine mit Gründen versehene Stel
lungnahme ab (formelles Verfahren).

3. Kommt der Staat der Stellungnahme nicht nach, kann ein 
Verfahren vor dem EuGH eingeleitet werden, wenn die 
Kommission nach Abschluß des Vorverfahrens eine Ver
tragsverletzung als gegeben ersieht.

Die Rechtsakte der EG

Es werden fünf verschiedene Kategorien unterschieden: Ver
ordnungen, Richtlinien, Entscheidungen, Empfehlungen, 
Stellungnahmen.

Verordnungen haben allgemeine, unmittelbare Geltung, 
Richtlinien sind von den Mitgliedsstaaten in unmittelbargel- 
tendes Recht umzusetzen, Entscheidungen gelten nur dem 
gegenüber, an den sie gerichtet sind, die übrigen Kategorien 
sind unverbindlich.

Verfahren der Rechtssetzung

1. Zunächst erarbeiten die Dienststellen der Kommission 
(unter Hinzuziehung von Experten) einen Entwurf.

2. Nach Vorlage und Beratung durch die »Ständigen Vertre
ter« und Arbeitsgruppen aus Vertretern der Mitglieds
staaten (Ratsgruppen) beschließt der Ministerrat.
Setzt ein Mitgliedsstaat eine Richtlinie nicht innerhalb 

der angegebenen Frist in nationales Recht um, kann ein Ver
fahren vordem EuGH eingeleitet werden.

Rechtsinstrumente zum Naturschutz

1. EG-Vogelschutzrichtlinie (1979)
Erstes aktives Tätigwerden im Naturschutz, ausgelöst 
durch Vogelfang in den südlichen Mitgliedsstaaten. Bein
haltet die Schwerpunkte Entnahme aus der Natur, Jagd 
und Handel.

2. EG-Verordnung zum Washingtoner Artenschutzüberein
kommen (WA) 1982
Das WA galt zunächst nur für Staaten, die beigetreten 
sind. Mit der Verordnung hat die EG das WA unmittelbar 
geltend für alle EG-Staaten gemacht.

3. Verordnung über gemeinsame Umweltaktivitäten (GUA) 
Die Kommission stellt den Mitgliedsstaaten für Um
weltschutzvorhaben mit Anstoßcharakter Geldmittel 
zur Verfügung. Die GUA soll durch eine neue Verord
nung abgelöst werden (GANAT), durch die vor allem 
Umweltschutzgroßprojekte finanziell gefördert werden 
können.

4. Richtlinie zum Schutz der natürlichen und naturnahen Le
bensräume sowie der wildlebenden Tier- und Pflanzenar
ten (FFH-Richtlinie)
Diese noch nicht verabschiedete Richtlinie beinhaltet erst
mals Regelungen zum Gebiets- und Biotopschutz auf EG- 
Ebene. Jede Region (in Deutschland die Bundesländer) 
sollte 10% seiner Fläche als »Wichtige Gebiete« auswei- 
sen. Dabei gibt es in rechtlichem Sinne keine europäischen 
Schutzgebietskategorien, d.h. der eigentliche Schutz 
muß durch nationales Recht hergestellt werden.



5. Indirekte Rechtsmittel
Über Artikel 19 der Verordnung 85/797 EWG (Effizienzver
ordnung) lassen sich Naturschutzmaßnahmen im Rahmen 
der Landwirtschaftsförderung bezuschussen. Im Ent
wurfsstadium ist ein neuer Artikel zur Förderung umwelt
freundlicher Praktiken in der Landwirtschaft, der Art. 19

Diskussionsprotokoll 
zum Vortrag „EG-Recht und 
Naturschutz"
von MD K.-G. Kolodziejcok
Protokollant: Andreas Haubrok

■ Erläuterung des Artikel 19 der Effizienzverordnung
Mit dem Juni 1990 ist die Rechtswirksamkeit des Artikel 19 

der Effizienzverordnung der EG abgelaufen. Der Passus er
möglichte der EG die finanzielle Unterstützung agrarstruktu
reller Maßnahmen, die auch positive Effekte für den Natur
schutz bedeuten konnten. Artikel 19 bezog sich ausschließ
lich auf freiwillige Maßnahmen. Inzwischen liegt ein Entwurf 
für eine Verordnung zur Förderung umweltfreundlicher Pro
duktion in der Landwirtschaft vor.
■ Wie werden Ziele des Umweltschutzes in die verschiede
nen Politikbereiche der EG eingebracht?

Protokoll des Referates 
„Landwirtschaft und Natur
schutz -  Regelungsmöglich
keiten in ungeschützten 
Bereichen" am 3.10.1990 
von MD K.-G. Kolodziejcok
Protokollantin: Monika Deventer

Vorbemerkung: Da die Regelungsmöglichkeiten eng be
grenzt sind, werden im folgenden Einwirkungsmöglichkei- 
ten behandelt.

1. Landwirtschaftsklauseln im Bundesnatur
schutzgesetz

■ 5 1 Abs. 3
„Der ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft kommt 
für die Erhaltung der Kultur- und Erholungslandschaft eine 
zentrale Bedeutung zu; sie dient in der Regel den Zielen die
ses Gesetzes."
(nach § 4 BNatSchG unmittelbar geltend)

ablösen soll. Als wichtige Richtlinien im Rahmen der Effi
zienzverordnung sind zu nennen:
■ die Extensivierungsrichtlinie
■ die Richtlinie Erschwernisausgleich (1985, die Kommis
sion beteiligt sich an der Förderung mit ca. 25-30 %)

Förderprogramme der EG werden auf Umweltwirksam
keit geprüft. Darüber hinaus wird bei Rechtsakten der ver
schiedenen Politikbereiche die Direktion 11 (Umwelt) der 
Kommission um Stellungnahme gebeten.
■ Wie stehen EWG-Vertrag und Europäische Akte zueinan
der?

Die Europäische Akte stellt eine nachträgliche Ergänzung 
des EWG-Vertrages dar und ist Teil von diesem.
■ Bei der Umsetzung von EG-Richtlinien in nationales Recht 
dürfen weitergehende Regelungen getroffen werden. Ist vor 
diesem Hintergrund die Aufnahme der Plan-UVP in das bun
desdeutsche UVP-Gesetz möglich?

Die Möglichkeit hierzu besteht. Das bundesdeutsche 
UVP-Gesetz geht in einzelnen Teilen bereits in den Plan-Be- 
reich hinein.
■ Welche Kompetenzen hat das Europäische Parlament?

Ursprünglich beschränkten sich die Kompetenzen des Eu
ropäischen Parlamentes auf die beratende Funktion, in der 
Regel in Form von Stellungnahmen zu Vorschlägen der Kom
mission. Heute ist auch begrenzt eine Mitwirkung an der 
Rechtsetzung gegeben.

■ § 8 Abs. 7
„Die im Sinne dieses Gesetzes ordnungsgemäße land-, forst- 
und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung ist nicht als Ein
griff in Natur und Landschaft anzusehen."
■ § 15 Abs. 2
„In einem Landschaftsschutzgebiet sind unter besonderer Be
achtung des § 1 Abs. 3 und nach Maßgabe näherer Bestim
mungen alle Handlungen verboten, die den Charakter des 
Gebietes verändern oder dem besonderen Schutzzweck zu
widerlaufen."
■ § 20f  Abs. 3 (Schutzvorschriften für besonders geschützte 
Tier- und Pflanzenarten)
„Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 gelten nicht für den 
Fall, daß die Handlungen bei der ordnungsgemäßen land-, 
forst- und fischereiwirtschaftlichen Bodennutzung bei der 
Verwertung der dabei gewonnenen Erzeugnisse oder bei der 
Ausführung einer nach § 20c zugelassenen Maßnahme vor
genommen werden.

§ 1 Abs. 3 ist rechtlich unbedeutend, also für den Natur
schutz ungefährlich, aber politisch hochbrisant. Diese Wir
kung geht vom zweiten Teilsatz aus, der aus fachlicher Sicht 
unzutreffend ist und deshalb von Vertretern des Naturschut
zes nur abgelehnt werden kann. Der erste Teilsatz hingegen 
beschreibt eine Selbstverständlichkeit, die im Gesetzestext 
nicht zu erscheinen braucht.

§8  Abs. 7 grenzt den Begriff „ordnungsgemäß" durch 
den Zusatz „im Sinne dieses Gesetzes" ein. Da eine solche Bo
dennutzung nicht naturschädigend sein kann, ist die Aussa



ge rechtlich irrelevant und als Kompromiß zu betrachten. Nur 
agrarstrukturell wirksame Maßnahmen wie Wasserbau, 
Wegebau und Errichtung baulicher Anlagen lassen sich da
durch abwehren. Außerdem ist die Eingriffsregelung nach 
§ 8 gekoppelt an genehmigungs- oder anzeigepflichtige Vor
haben („Huckepack-Verfahren"). Insbesondere die Umwand
lung von Grünland in Acker bedarf aber nach den meisten 
Länder-Naturschutzgesetzen keiner Genehmigung.

Der Novellierungsentwurf des Bundesnaturschutzgeset
zes vom 27. Februar 1989 eliminiert den Begriff „ordnungsge
mäße Landwirtschaft" und die Landwirtschaftsklauseln in ih
rer bisherigen Form.

Da es im Gegensatz zu § 1 Abs. 3, 2. Teilsatz keine umwelt
verträgliche, sondern allenfalls eine umweltschonende Land
wirtschaft geben kann, hat hier der Naturschutz zu definie
ren, welche Anforderungen an die Nutzer der Landschaft zu 
stellen sind. Dies geschieht bereits ansatzweise im neuen 
§ 3b des Gesetzesentwurfes. Er soll nach § 4 unmittelbar in 
den Ländern gelten. Derfinanzielle Ausgleich der wirtschaft
lichen Nachteile bei Einschränkung bestehender Nutzungen 
(aber unterhalb der Enteignungsschwelle) hätte nach landes
rechtlichen Vorschriften zu erfolgen.

Ebenfalls neu ist der § 2a mit einer Allgemeinverpflich
tung, die sich auch an Landwirte richtet.

Die auch auf landwirtschaftliche Vorhaben zu beziehen
de Eingriffsregelung soll gemäß Gesetzesentwurf künftig 
konsequent die Folge der Prioritäten berücksichtigen. Dem
nach stehen Versagung oder Vermeidung nicht ausgleichba
rer Eingriffe an erster Stelle, Ausgleich, Ersatz und Aus
gleichszahlung schließen sich an. Anzustreben ist dabei eine 
positive ökologische Gesamtbilanz.

2. Duldungs- und Pflegepflichten 
nach §§10,11 BNatSchG

Diese landesrechtlich konkretisierten Vorschriften sind nur 
im Rahmen der Sozialpflichtigkeit anwendbar. Zu deren Ab
grenzung gibt es inzwischen zahlreiche Gerichtsentscheidun
gen (vgl. z.B. Borgmann 1989, in AgrarR 19, S. 285-289). Ein 
wichtiges Kriterium ist dabei die „Situationsgebundenheit" 
des Grundeigentums, die besagt, daß aus dessen naturgege
bener Lage oder Beschaffenheit ein höheres Maß an sozialer 
Verpflichtung zur Erhaltung oder Pflege hervorgehen kann.

§ 20c-Biotope

Die bundesrechtliche Vorgabe gilt bereits unmittelbarfürdie 
Verwaltung. Gegenüber dem Bürger, insbesondere gegen
über betroffenen Grundstückseigentümern, wirkt die 
Schutzvorschrift für bestimmte Biotope erst nach landes
rechtlicher Festsetzung („deklaratorische Maßnahme" der 
Landesregierung). Der Schutz solcher in den Ländergesetzen 
genannten Biotoptypen bedarf keines besonderen Verwal
tungsaktes (z.B. ordnungsbehördliche Verordnung); für die 
Erleichterung der Umsetzung und vor allem für die Beseiti
gung von Rechtszweifeln sind aber weitergehende Regelun
gen, z. B. offizielle Erfassung und Lokalisierung sowie Festset
zung von Sanktionen für Verstöße erforderlich. Der Bund als

Eingreifender ist an das Landesrecht gebunden -  er kann sich 
aber direkt an das Bundesrecht halten, wenn dieses nicht lan
desrechtlich umgesetzt ist (z.B. Schutz von § 20c-Biotopen 
beim Bau von Eisenbahnanlagen).

4. Betretensverbote nach § 27 (2) BNatSchG

Diese durch die Länder näher zu regelnde Vorgabe ist unter 
Umständen auch auf land- und forstwirtschaftliche Flächen 
anwendbar.

5. Vertragsnaturschutz

Der Schutz von Flächen vor ungünstigen Bewirtschaftungs
einflüssen durch vertragliche Regelungen zwischen Landwir
ten und Naturschutzverwaltung ist Bestandteil zahlreicher 
Landesprogramme (vgl. z.B. Jahrbuch für Naturschutz und 
Landschaftspflege Band 41 [1988]: Flächenstillegung und Ex- 
tensivierung für Naturschutz). Er kann neben dem hoheitli
chen Handeln (durch Schutzgebietsausweisungen etc.) ein
gesetzt werden, aber auch an dessen Stelle treten.

6. Regelungen außerhalb des Naturschutzrechts

Hier sind beispielsweise das Pflanzenschutzgesetz und das 
Düngemittelgesetz sowie davon abgeleitete, im Rang unter 
dem Gesetz stehende Vorschriften zu nennen. Sie regelten ur
sprünglich nur Zulassung und Verkehr der dabei angewand
ten Stoffe, wurden aber inzwischen zu Anwendungsvor
schriften erweitert. Als solche beziehen sie sich auf Einhal
tung von Mindestnormen, Beachtung regionaler Unterschie
de sowie Erfahrung und Ausbildung der Anwender.

Erwähnung verdient auch das Sondergutachten „Um
weltprobleme der Landwirtschaft" des Rates von Sachver
ständigen für Umweltfragen (Hrsg.: Der Bundesminister des 
Innern, Bonn 1985). Es fordert Korrektur und Weiterentwick
lung der rechtlichen Rahmenbedingungen für das Verhältnis 
von Landwirtschaft und Umwelt. Dazu gehören unter ande
rem die Einführung von Betreiberpflichten der Landwirte für 
umweltrelevante landwirtschaftliche Tätigkeiten sowie die 
Erarbeitung eines geschlossenen Regelwerkes umweltscho
nender Landbewirtschaftung zur genaueren Bestimmung 
des Inhalts der Betreiberpflichten.

Allgemein sind Regelungen zugunsten des Natur- und 
Umweltschutzes nur schrittweise und langsam realisierbar. 
Sachzwänge der Praxis beeinflussen oft den Abwägungspro
zeß. Dies wird dasAusmaß rechtlicher Festsetzungen begren
zen. Außerdem sollte man beachten, daß gesetzliche Nor
men kontrollierbar sein müssen -  andernfalls führen sie die 
Vorschriften ad absurdum und wirken für die Sache negativ.

Anschrift des Referenten

MR Karl-Günther Kolodziejcok,
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi
cherheit 
Postfach 120629 
5300 Bonn 1



Diskussionsprotokoll zum 
Referat „Landwirtschaft und 
Naturschutz -  Regelungs
möglichkeiten in 
ungeschützten Bereichen" 
von MD K.-G. Kolodziejcok
Protokollanten: Ute Kramer und Carola Wellmann

■ Die Eingriffsregelung ist nach dem BNatSchG an die Ge
nehmigungspflicht gebunden. Einige Landesgesetze haben 
weitere Eingriffstatbestände genehmigungspflichtig ge
macht. Wird hierauf in der Novelle des BNatSchG reagiert?

Nein, der Bund läßt diese Möglichkeit weiterhin offen. 
Das Problem dieser Regelung besteht darin, daß der Bürger 
bei solchen Vorhabensfällen selbst entscheiden muß, ob es 
sich um einen Eingriff handelt. Das ist auch nach dem Grund
satz der Gleichbehandlung nicht zumutbar. Der Normgeber 
hat auf den Bürger Rücksicht zu nehmen und sollte klare Re
gelungen erlassen.
■ Besteht die Möglichkeit, daß die Länder schon vor der No
vellierung des BNatSchG die vorgesehene Regelung zur Land
wirtschaft in ihre Gesetze aufnehmen?

Nein, im jetzigen BNatSchG gilt § 1 (3) unmittelbar, §8 (7) 
ist eine Rahmenregelung. Die Ländergesetze sind noch da
nach zu gestalten.
■ Gilt der § 20c BNatSchG vielleicht für Bundesbehörden un
mittelbar?

Nein, er erlangt erst in der Umsetzung durch Ländergeset
ze Gültigkeit. Bundesbehörden haben sich an die jeweiligen 
Ländergesetze zu halten. Es kann aber unter Hinweis auf den 
§ 20c an sie appelliert werden, seltene Biotope zu beachten. 
Soweit die Länder Vorschriften entsprechend § 20c erlassen, 
deren Vollzug an deklaratorische Vorschriften (z. B. Listen) 
gebunden ist, gilt der Biotopschutz gegenüber Behörden

Regelungsmöglichkeiten in 
verschiedenen Schutzgehiets- 
kategorien
von Margret Schubert

Eine Verordnung aufgrund des Niedersächsischen Natur
schutzgesetzes (NNatG) darf nur erlassen werden, wenn sie 
erforderlich ist. Es müssen die Voraussetzungen der Schutz
würdigkeit des Gebietes oder eines Objektes gegeben sein. 
Es ist zunächst eine umfassende Bestandsaufnahme und Be
wertung des künftigen Schutzgebietes angezeigt.

Der Umfang und die nähere Ausgestaltung von Verbots
regelungen, Beschränkungen und Ausnahmen sowie die not-

(mit Fachleuten) auch schon vor Aufstellung solcher Listen.
■ In der Novelle zum BNatSchG soll in der Eingriffsregelung 
die Entscheidungsabfolge einschließlich Ersatzmaßnahme 
und Ausgleichszahlung festgelegt werden. Besteht dann 
nicht die Gefahr, daß jeder sich mit einer Geldzahlung aus der 
Affäre ziehen will? Und was ist mit der Ersatzvornahme?

Die Abfolge muß verdeutlicht werden, so daß die Zah
lung eindeutig als letztes Mittel gilt. Die Alternative wäre, 
daß in Fällen, in denen ein Ersatz unmöglich ist, nichtsfürden 
Naturschutz zu tun wäre. Außerdem sollte die Untersagungs
möglichkeit akzentuiert werden.

Die Ersatzvornahme gilt als Ersatz, auch wenn der Verur
sacherselbst nurzahlt.
■ Was bedeutet der § 3b im Novellierungsentwurf zum 
BNatSchG hinsichtlich der Anforderungen an die Land- und 
Forstwirtschaft?

Es war vorgesehen, Wirtschaftsweisen, die über die natur
schutzfachlichen Anforderungen in § 3b (1) Satz 2 hinausge
hen, zu entschädigen. Dies war nicht durchzusetzen. Die Ent
schädigungspflicht entsteht nun bei Anordnungen, die über 
den Standard der land- und forstwirtschaftlichen „Regeln 
der Technik" hinausgehen, wie sie sich z. B. im PflSchG und 
DMG darstellen.
El Gibt es politische Ansätze zu verstärkter Naturschutzförde
rung auf Bundesebene, z. B. über die Gemeinschaftsaufgabe 
Agrarstruktur und Küstenschutz?

Der BMU versucht, die Finanzierungstatbestände natur
schutzverträglich zu machen. Es wird nicht gelingen, die o. g. 
Gemeinschaftsaufgabe zum Förderungsinstrument für Na
turschutz zu machen, denn dies wären keine Maßnahmen 
zu r Ag ra rstru ktu rverbesseru ng.

Man könnte eine Gemeinschaftsaufgabe zur Förderung 
des Naturschutzes installieren, aber dagegen werden sich die 
Länder wenden, da sie auf ihrer Zuständigkeit bestehen.
■ Was bedeuten die Begriffe „konstitutiv" und „deklarato
risch"?

Konstitutiv ist z.B. die Bestimmung über Naturschutzge
biete. Der Schutz tritt erst in Kraft, wenn eine spezielle 
Rechtsverordnung erlassen ist. Deklaratorisch bedeutet, daß 
die Bestimmung unmittelbar gilt. Nähere Rechtsetzungen 
können sie konkretisieren, sind aber nicht erforderlich.

wendige Abgrenzung des Schutzgebietes sind aufgrund ei
nes Interessenausgleiches, d.h. einer Abwägung der ver
schiedenen Belange, festzulegen. Dies folgt aus dem Rechts
staatsprinzip und ergibt sich auch aus der gesetzlichen For
mulierung in den §§ 24 bis 28 NNatSchG: „kann, bedürfen". 
Das Rechtsstaatsprinzip verlangt, daß eine Verordnung die 
zu regelnden widerstreitenden Interessen untereinander ab
wägt. Dabei sind alle Belange zu berücksichtigen, die nach 
Lage der Dinge relevant sind. Hierzu zählen insbesondere die 
Ziele und Grundsätze der §§ 1,2 NNatG.

Bei der Abwägung ist auch das durch Art. 14 Grundgesetz 
geschützte Eigentum zu beachten. Hierbei ist aber zu berück
sichtigen, daß das Eigentum der Sozialbindung unterliegt.

Hierzu im einzelnen bei den Regelungen in Naturschutz
gebietsverordnungen:

Die Verbote in allen Schutzverordnungen orientieren sich 
immer am Schutzzweck.



Naturschutzgebietsverordnungen

ln einem Naturschutzgebiet sind kraft Gesetzes (§ 24 Abs. 2 
NNatG) nicht nur alle Handlungen verboten, die das Natur
schutzgebiet oder einzelne seiner Bestandteile zerstören 
bzw. beschädigen, sondern es gilt ein absolutes Verände
rungsverbot. Damit ist zunächst jegliches menschliches Tun 
verboten, denn es würde immerzu einer Veränderung füh
ren. Die Landwirtschaftsklausel nach § 1 Abs. 3 NNatG gilt im 
Naturschutzgebiet nicht. Somit ist zunächst auch die land
wirtschaftliche Bodennutzung untersagt. Irgendwelches 
menschliches Tun wird nur über sogenannte Freistellungen 
ermöglicht. Die Handlungseinschränkungen in Naturschutz
gebieten führen zwangsläufig zu Konflikten mit den Eigen
tümern und Nutzungsberechtigten.

Im Hinblick auf die Sozialpflichtigkeit des Eigentums muß 
immer zunächst geprüft werden, ob durch die Verordnung 
die bisher zulässig ausgeübte Nutzung des Grundstücks wei
ter ermöglicht wird. Ein Verbot der bislang noch nicht ausge
übten Nutzung verpflichtet jedoch nur dann zur Entschädi
gung, wenn sich diese Nutzungsmöglichkeit aus den Gege
benheiten der örtlichen Lage und der Beschaffenheit des 
Grundstückes bei vernünftiger und wirtschaftlicher Betrach
tungsweise anbietet.

Der Schutz des Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG umfaßt in seinem 
verfassungsrechtlich geschützten Kern nicht alle Befugnisse, 
die von der Sache her möglich sind und die sich einem wirt
schaftlich denkenden Eigentümer als lohnendste und ertrag
reichste Nutzung anbieten. Der Gesetzgeber kann zur Wah
rung überragender Gemeinwohlbelange einzelne Befugnis
se vom Eigentum ausklammern, ohne die Institutsgarantie 
des privaten Eigentums anzutasten. So hat das Bundesverfas
sungsgericht in einem Beschluß vom 3.11.1982 u.a. ausge
führt, daß wildlebende Tiere Bestandteil des Naturhaushal
tes sind, der durch mannigfache Faktoren zunehmend ge
fährdet ist, und dessen Erhaltung in hohem Maße-auch im 
Interesse künftiger Generationen-dem Gemeinwohl dient.

Jedes Grundstück wird durch seine Lage und Beschaffen
heit sowie seine Einbettung in die Landschaft und Natur, also 
durch seine „Situation" geprägt. Darauf muß der Eigentü
mer bei der Ausübung seiner Befugnisse im Hinblick auf die 
Sozialbindung des Eigentums Rücksicht nehmen. Daher la
stet auf jedem Grundstück eine aus seiner Situationsgebun
denheit abzuleitende immanente Beschränkung der Rechte 
des Eigentümers, aus der sich Schranken seiner Nutzungs
und Verfügungsmacht, vor allem in bezug auf die Erforder
nisse des Natur- und Landschaftsschutzes, ergeben. Wie diese 
Grenze im Einzelfall zu ziehen ist, ist jeweils aufgrund einer 
wertenden Beurteilung der Kollision zwischen den berühr
ten Belangen des Allgemeinwohls und den betroffenen Ei
gentümerinteressen festzustellen. Eine situationsbedingte 
Belastung des Grundstückes kann angenommen werden, 
wenn ein -  als Leitbild gedachter-vernünftiger und einsich
tiger Eigentümer, der auch das Gemeinwohl nicht aus dem 
Auge verliert, von sich aus im Blick auf die Lage und die Um
weltverhältnisse seines Geländes von bestimmten Formen 
der Nutzung absehen würde. Das Oberlandesgericht Celle 
hat mit einem Urteil vom 16.6.1989 hierzu ausgeführt, daß 
aufgrund der fortschreitenden Zerstörung der Natur mehr 
als bisher eine ökologische Betrachtungsweise geboten ist.

Nationalparkverordnung (§ 25 NNatG)

Das Schutzkonzept des Nationalparks »Niedersächsisches 
Wattenmeer« umfaßt drei Zonen (Ruhezone, Zwischenzone, 
Erholungszone), in denen bestimmte Nutzungen unter Be
rücksichtigung der Naturschutzbelange erlaubt sind. Eine 
Generalklausel besagt, daß alle Handlungen verboten sind, 
die den Nationalpark oder einzelne seiner Bestandteile zer
stören, beschädigen oder verändern.

Den strengsten Schutz genießt die Ruhezone (Zone I), die 
flächenmäßig 54% des gesamten Nationalparks ausmacht. 
In der Ruhezone sind grundsätzlich alle diejenigen Handlun
gen verboten, die durch die Verordnung nicht ausdrücklich 
erlaubtsind.

In der Zwischenzone (Zone II), die 45% der Gesamtfläche 
ausmacht, ist das Betreten generell freigestellt. Einschrän
kungen bestehen nur in den Gebieten zwischen Hauptdeich- 
und MThW-Linie in der Zeit vom 1.4. bis 31.7, um das Brutge
schäft der Vögel in den Salzwiesen nicht zu beeinträchtigen. 
Auf markierten Wegen dürfen jedoch auch diese Bereiche 
ganzjährig betreten werden. Nicht erlaubt sind dagegen alle 
Handlungen, die den Charakter des Wattenraumes ein
schließlich der Inseln verändern und vor allem das Land
schaftsbild oderden Naturgenuß beeinträchtigen. In derZwi- 
schenzone ist weiterhin untersagt, wildlebende Tiere wegen 
der damit verbundenen Beunruhigung an ihren Brut- und 
Wohnstätten aufzusuchen, zu fotografieren oder zu filmen, 
die Pflanzendecke zu beschädigen oder abzubrennen. Kraft
fahrzeugverkehr ist nur auf den dafür zugelassenen Straßen 
erlaubt. Die Erholungszone (Zone III) soll als Badestrand und 
Kureinrichtung genutzt werden. Um hier eine Erholung in 
Natur und Landschaft nachhaltig zu sichern, ist das Betreiben 
von motorbetriebenen Fahrzeugen verboten. Aus dem glei
chen Grund bedürfen Baugenehmigungen in diesem Bereich 
derZustimmung der Nationalparkverwaltung.

Landschaftsschutzgebietsverordnungen 
(§ 26 NNatG)

In Landschaftsschutzgebieten ist im Gegensatz zu Natur
schutzgebieten alles erlaubt, was nicht verboten ist. Somit 
sind alle Verbote detailliert darzulegen.

Untersagt werden können alle Handlungen, die den Cha
rakter des Gebietes verändern oder dem besonderen Schutz
zweck zuwiderlaufen. Hierbei ist die Landwirtschaftsklausel 
zu beachten. Auch hierbei ist es also zwingend erforderlich, 
daß der Schutzzweck in der Verordnung genau festgeschrie
ben wird. Denn nur an ihm haben sich die Verbote zu orientie
ren.

Im Hinblick auf die Sozialpflichtigkeit des Eigentums sei 
an dieser Stelle angemerkt, daß es durchaus mit Art. 14 
Grundgesetz vereinbar sein kann, wenn in Landschafts
schutzgebieten die Umwandlung von Grünland in Ackerland 
verboten wird.

Naturdenkmale (§ 27 NNatG)

Als Naturdenkmal können nur Naturschöpfungen geschützt 
werden. Auch hier gilt ein Veränderungs-, Zerstörungs- und 
Beschädigungsverbot.



Geschützte Landschaftsbestandteile (§ 28 NNatG)

Hierbei ist wichtig -  im Vergleich zur Landschaftsschutzge
bietsverordnung -  die besondere Hervorhebung des Be
standteiles im Landschaftsraum als kleingliedriger Teil der 
Gesamtlandschaft. Auch hier ist gemäß § 28 Abs. 3 notwen
dig, daß die Handlungen, die verboten werden sollen, in der 
Verordnung bzw. Satzung konkret genannt werden.

Biotopschutz (§ 28a NNatG)

Mit der Novellierung des Naturschutzgesetzes ist der Biotop
schutz des § 28a NNatG eingeführt worden.

Diese Regelung geht zurück auf § 20c Bundesnatur
schutzgesetz (BNatSchG).

§ 28a NNatG bewirkt den unmittelbaren gesetzlichen 
Schutz der dort genannten Biotope mit der Folge, daß ohne 
eine Ausnahme deren Zerstörung oder erhebliche Beein-
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Verbot des Grünlandumbruchs in einer NSG-VO

Das Verbot des Grünlandumbruchs in einer NSG-VO ausge
sprochen, ist aufgrund der Situationsgebundenheit immer 
mit der Sozialpflichtigkeit des Eigentums (Art. 14 GG) verein
bar.

Unter Abwägungsgesichtspunkten ist schon bei der Un
terschutzstellung die Betroffenheit eines einzelnen durch 
ein solches Verbot zu berücksichtigen. Die Existenzgefähr
dung eines landwirtschaftlichen Betriebs kann z.B. durch ei
ne veränderte Abgrenzung des NSG ausgeschlossen werden. 
Im Einzelfall kann auch eine zeitlich befristete Befreiung von 
dem Verbot ausgesprochen werden. Eine Entschädigungs
pflicht wird dadurch nicht ausgelöst. Eine Entschädigungs
pflicht ergibt sich auch nicht, wenn ein Landwirt außerhalb 
des NSG gelegene Grünlandflächen umbricht, ein anderer 
Landwirt seine Grünlandflächen, die im NSG liegen, auf
grund eines Verbotes der NSG-VO nicht umbrechen darf.

Erschwernisse liegen im Rahmen der Sozialbindung. In 
Niedersachsen ist jedoch nach § 52 NNatG ein sogenannter 
Erschwernisausgleich (300 DM/a/ha) vorgesehen.

§ 52-Erschwernisausgleich, Härteausgleich

(1) Wird eine wirtschaftliche Bodennutzung auf Grundstük- 
ken innerhalb eines Naturschutzgebietes oder Nationalpar-

trächtigung untersagt ist. Nach § 28a Abs. 3 NNatG ist ein be
sonders geschützter Biotop in das Verzeichnis der geschütz
ten Teile von Natur und Landschaft nach § 31 Abs. 1 NNatG 
aufzunehmen. Die Aufnahme in das Verzeichnis hat keine 
konstitutive, sondern nur deklaratorische Bedeutung. Nach 
§ 28a Abs. 2 Satz 2 besteht der Schutz eines Biotopes un
abhängig von seiner Eintragung. Die Eintragung dient nur 
der Rechtsklarheit. Sollen Bußgeldverfahren wegen Zerstö
rung oder Beeinträchtigung eines Biotopes durchgeführt 
werden, ist eine Eintragung in das Verzeichnis jedoch erfor
derlich.
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kes aufgrund derVerbote des § 24 Abs. 2 oder des § 25 Abs. 2 
oder einer Verordnung nach dem § 24 Abs. 3 oder dem § 25 
Abs. 2 nicht nur unerheblich erschwert oder eingeschränkt, 
so soll das Land den betroffenen Eigentümern oder sonsti
gen Nutzungsberechtigten einen Geldausgleich (Erschwer
nisausgleich) auch dann gewähren, wenn die Voraussetzun
gen des §50 nicht vorliegen. Das Landesministerium kann 
durch Verordnung Bestimmungen über die Höhe des Er
schwernisausgleichs, überdiefürdie Auszahlung zuständige 
Stelle und über die Anrechnung von Ansprüchen treffen, die 
für dasselbe Grundstück aus anderem Rechtsgrund beste
hen.

(2) Wird jemandem durch Maßnahmen aufgrund dieses 
Gesetzes ein Vermögensnachteil zugefügt, für den keine Ent
schädigung nach § 50 zu leisten ist, der jedoch eine unbillige 
Härte darstellt, so kann ihm die veranlassende Naturschutz
behörde einen Härteausgleich in Geld gewähren.

Schutz von Biotopen gemäß § 20c BNatG 
hzw. §28a NNatG

Die Beseitigung von Biotopen gemäß § 28a NNatG ist nur 
bußgeldbewehrt, wenn eine Bestimmtheit der Biotope vor
liegt. D. h. der entsprechende Biotop muß in eine Liste einge
tragen werden.

Die Naturschutzbehörden können bei Eingriffen in § 28a- 
Biotopen eine Wiederherstellung anordnen (aufgrund § 63 
NNatG). Die Wiederherstellung ist unter rechtsstaatlichen 
Gesichtspunkten auch möglich, wenn die Kenntnis von 
§ 28a NNatG nicht vorlag. Inwieweit eine Wiederherstel
lung unter fachlichen Gesichtspunkten möglich ist, ist frag
würdig.

Die untere Naturschutzbehörde kann gemäß § 28a (5) 
NNatG Ausnahmen von den Verboten des § 28a (2) NNatG 
auf Antrag gewähren. Planfeststellungsverfahren erfassen 
auch die Ausnahmegenehmigung für § 28a-Biotope mit.

Mit § 20c BNatG liegt kein höherwertiger Schutz als derje
nige für NSG vor, da Veränderungen vorgenommen werden 
können und der Entwicklungsaspekt (NSG) fehlt.



§ 28a -  Besonders geschützte Biotope

(1) Die folgenden Biotope werden unter besonderen Schutz 
gestellt:
1. Hochmoore einschließlich Übergangsmoore, Sümpfe, 

Röhrichte, seggen-, binsen- oder hochstaudenreiche Naß
wiesen, Bergwiesen, Quellbereiche, naturnahe Bach- und 
Flußabschnitte, naturnahe Kleingewässer, Verlandungs
bereiche stehender Gewässer;

2. unbewaldete Binnendünen, natürliche Block- und Geröll
halden sowie Felsen, Zwergstrauch- und Wacholderhei
den, Magerrasen, Wälder und Gebüsche trockenwarmer 
Standorte;

3. Bruch-, Sumpf-, Au- und Schluchtwälder;
4. Dünen, Salzwiesen und Wattflächen im Bereich der Küste 

und dertidebeeinflußten Flußläufe.
(2) Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung oder sonst 

erheblichen Beeinträchtigung des besonders geschützten 
Biotops führen können, sind verboten. Dies gilt auch, wenn 
der besonders geschützte Biotop noch nicht in das Verzeich
nis geschützter Teile von Natur und Landschaft (§ 31 Abs. 1) 
eingetragen worden ist.

(3) Die Eintragung besonders geschützter Biotope in das 
Verzeichnis nach § 31 Abs. 1 wird den Eigentümern und Nut
zungsberechtigten der Grundstücke, auf denen sich die Bio
tope befinden, schriftlich und unter Hinweis auf die Verbote 
des Absatzes 2 bekanntgegeben. Bei mehr als zehn Betroffe
nen kann die Eintragung öffentlich bekanntgegeben wer
den.

(4) Die Naturschutzbehörde teilt Grundeigentümern 
oder Nutzungsberechtigten auf Antrag mit, ob sich auf ihrem 
Grundstück ein besonders geschützter Biotop befindet oder 
ein bestimmtes Vorhaben des Grundeigentümers oder Nut
zungsberechtigten nach Absatz 2 Satz 1 verboten ist.

(5) Auf Antrag kann die Naturschutzbehörde Ausnah
men von den Verboten des Absatzes 2 zulassen,
1. wenn die hierdurch entstehenden Beeinträchtigungen 

des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes durch Aus
gleichsmaßnahmen ausgeglichen werden oder

2. die Ausnahmen aus überwiegenden Gründen des Allge
meinwohls notwendig sind; es können Ausgleichs- oder 
Ersatzmaßnahmen angeordnet werden.

§ 63 -  Maßnahmen der Naturschutzbehörde

Die Naturschutzbehörde trifft nach pflichtgemäßem Ermes
sen die Maßnahmen, die im Einzelfall erforderlich sind, um 
die Einhaltung der Rechtsvorschriften über Naturschutz und 
Landschaftspflege sicherzustellen. Sind Natur oder Land
schaft rechtswidrig zerstört, beschädigt oder verändert wor
den, so kann die Naturschutzbehörde auch die Wiederher
stellung des bisherigen Zustandes anordnen. Im übrigen gilt 
für diese Maßnahmen das Niedersächsische Gesetz über die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung. Eine Anordnung, die ein 
Grundstück betrifft und sich an den Eigentümer oder Nut
zungsberechtigten wendet, ist auch für dessen Rechtsnach
folgerverbindlich.

Entschädigung für Nutzungsbeschränkungen

Nach § 51 NNatG sollen sich die Gemeinden und Landkreise 
an der Entschädigungspflicht des Landes beteiligen, wenn 
ein örtliches Interesse an Naturschutz und Landschaftspflege 
oder an Erholung in Natur und Landschaft vorliegt.

§ 51 -  Entschädigungsverpflichtete, Art der 
Entschädigung, Verfahren

(1) Zur Entschädigung nach § 50 ist das Land verpflichtet. 
Die Gemeinden und Landkreise sollen zu dem Entschädi
gungsaufwand des Landes beitragen, wenn und soweit die 
entschädigungspflichtige Maßnahme überwiegend einem 
örtlichen Interesse an Naturschutz und Landschaftspflege 
oder an der Erholung in Natur und Landschaft Rechnung 
trägt. HateineSatzung nach § 28Auswirkungen im Sinnedes 
§ 50, so ist die Gemeinde zur Entschädigung verpflichtet.

(2) Die Entschädigung ist in Geld zu leisten. Sie kann in 
wiederkehrenden Leistungen bestehen. Ist in Fällen des § 50 
Abs. 2 Nr. 3 damit zu rechnen, daß die Fehlbeträge durch 
spätere Überschüsse ganz oder teilweise ausgeglichen wer
den, soll die Entschädigung als Darlehen gewährt werden, 
das mit angemessenen Zinsen aus den Überschüssen zurück
zuzahlen ist.

(3) Ist einem Eigentümer nicht mehr zuzumuten, ein 
Grundstück zu behalten, so kann er die Übernahme des 
Grundstücks verlangen. Das Land, im Falle des Absatzes 1 
Satz 3 die Gemeinde, kann die Übernahme einer anderen in 
§ 49 Abs. 2 genannten Körperschaft überlassen.

(4) Kommt keine Einigung zustande, so entscheidet die 
Bezirksregierung (Enteignungsbehörde) über die Geldent
schädigung und in entsprechender Anwendung der §§ 11 bis 
18,24 bis 26,29 bis 33 und 36 bis42 des Niedersächsischen Ent
eignungsgesetzes über die Übernahme. Für Rechtsmittel ge
gen die Entscheidung gilt § 43 des Niedersächsischen Enteig
nungsgesetzes entsprechend.

Untersagung bestimmter Handlungen außerhalb 
des NSG

Gemäß § 24 (3) NNatG können Handlungen außerhalb des 
NSG, die in das NSG hineinwirken (z. B. Modellflugzeugsport, 
Drachenfliegen) mit Hilfe der NSG-VO untersagt werden.

§ 24-Naturschutzgebiete

(1) Gebiete, in denen Natur und Landschaft ganz oder teil
weise besonderen Schutzes bedürfen, weil sie
1. schutzbedürftigen Arten oder Lebensgemeinschaften 

wildwachsender Pflanzen oder wildlebender Tiere eine 
Lebensstätte bieten oder künftig bieten sollen,

2. für Wissenschaft, Natur- oder Heimatkunde von Bedeu
tung sind oder

3. sich durch Seltenheit, besondere Eigenart oder Vielfalt 
oder hervorragende Schönheit auszeichnen,

kann die obere Naturschutzbehörde durch Verordnung zu 
Naturschutzgebieten erklären.

(2) Im Naturschutzgebiet sind alle Handlungen verbo
ten, die das Naturschutzgebiet oder einzelne seiner Bestand-



teile zerstören, beschädigen oder verändern. Das Naturschutz
gebiet darf außerhalb der Wege nicht betreten werden. 
Soweit der Schutzzweck es erfordert oder erlaubt, kann die 
Verordnung Abweichungen von den Sätzen 1 und 2 zulassen.

(3) Die Verordnung kann bestimmte Handlungen inner-

Umsetzung des § 20c des 
Bundesnaturschutzgesetzes in 
Landesrecht
von Klaus Gienandt

1. Biotopschutz im Rahmen der Zielverwirklichung 
des Naturschutzes

Das Bundesnaturschutzgesetz nennt in seinem § 1 die Ziele, 
deren Verwirklichung die in den einzelnen Abschnitten des 
Gesetzes geregelten Instrumente dienen.

Hier nimmt der Biotopschutz im 4. und 5. Abschnitt des 
Gesetzes neben der Landschaftsplanung und der Eingriffsre
gelung eine besondere Stellung ein.

Hierzu gab es vor dem 1. Januar 1987 im 4. Abschnitt des 
Bundesnaturschutzgesetzes unter der Überschrift „Schutz, 
Pflege und Entwicklung bestimmter Teile von Natur und 
Landschaft" das herkömmliche ordnungsrechtliche Instru
mentarium, das für den Biotopschutz hauptsächlich die in 
§ 13 des Gesetzes geregelten Naturschutzgebiete vorhielt. 
Danach konnten nach Maßgabe der ausfüllenden landes
rechtlichen Bestimmungen Gebiete, in denen ein besonderer 
Schutz von Natur und Landschaft in ihrer Ganzheit oder in 
einzelnen Teilen erforderlich war, zur Erhaltung von Lebens
gemeinschaften oder Lebensstätten bestimmter wildwach
sender Pflanzen oder wildlebender Tierarten durch Rechts
verordnung unter Schutz gestellt werden. Danach waren bis 
zum Inkrafttreten der ersten Novelle zum Bundesnatur
schutzgesetz am 1. Januar 1987 bundesweit 1 % der Fläche 
förmlich als Naturschutzgebiete und damit als Lebensstätten 
für wildlebende Pflanzen und Tiere gesichert worden.

Der trotz ständig hinzukommender, neuer Naturschutz
gebiete immer weiter fortschreitende Artenrückgang zeigte 
jedoch, daß dieses Instrumentarium zur Erfüllung der Ziele in 
§ 1 des Bundesnaturschutzgesetzes nicht hinreichend war.

Die Gründe lagen vor allem
a) in einem quantitativen Mangel; bereits zu Beginn die

ses Jahrzehnts forderten zahlreiche Wissenschaftler, zur Er
haltung der noch vorhandenen heimischen Tier- und Pflan
zenarten mindestens 10% der vorhandenen Landesfläche, 
einschließlich der Hochalpen und des Wattenmeeres, zu si
chern.

b) in einem qualitativen Mangel; die vorhandenen Natur
schutzgebiete lagen isoliert, verinselt in der Landschaft und 
entsprachen nicht den Kriterien einerVernetzung,fürdievor 
allem Flächen mit Trittstein- und Korridorfunktion gefordert 
wurden. Deshalb verschaffte sich auch die Forderung nach 
vernetzten Biotopsystemen immer mehr Gehör und Aner-

halb des Naturschutzgebietes untersagen, die das Natur
schutzgebiet oder einzelne seiner Bestandteile gefährden 
oder stören können. Dies gilt auch für Handlungen außer
halb des Naturschutzgebietes, die in das Gebiet hineinwirken 
können.

kennung und setzte sich schließlich bundesweit durch. Beim 
Aufbau solcher Systeme geht es vor allem um die Sicherung 
hochwertiger, insbesondere selten gewordener Kernbiotope 
als Lebensstätten für die heimische Flora und Fauna. Dies hat 
dann in der Aufzählung ökologisch bedeutsamer hochwerti
ger Biotop- oder Lebensstättentypen in § 20c des Bundesna
turschutzgesetzes seinen Niederschlag gefunden.

2. Die Vorbilder des generellen Lebensstätten
schutzes

2.1 Das Reichsnaturschutzrecht. In § 14 der Naturschutzver
ordnung vom 18. März 1936 (RGBl.l S. 181) i.d.F. der Verord
nung vom 21.1.1938 (RGBl.l S.45) und vom 16.3.1940 (RGBl.l
S. 567) war ein zeitlich begrenzter Lebensstättenschutz gere
gelt.

Danach war es in derfreien Natur verboten, vom 15. März 
bis zum 30. September eines jeden Jahres 
B Hecken, Gebüsche und lebende Zäune zu roden, abzu
schneiden oderabzubrennen,
B die Bodendecke auf Wiesen, Feldrainen, ungenutztem Ge
lände, an Hängen und Hecken abzubrennen,
B Rohr- und Schilfbestände zu beseitigen.

2.2 In der Wallheckenschutzverordnung vom 29. November 
1935, die dem Vogelschutz, dem Schutz des Landschaftsbildes 
und der Niederwildjagd diente, war es verboten, Wall hecken 
zu beseitigen, insbesondere sie zu roden, abzutragen oder 
sie zu beschädigen.

2.3 In § 33 des niedersächsischen Naturschutzgesetzes vom 
20. März 1981 (GVBI. S. 31) sind alle Handlungen verboten, die 
das Wachstum der Bäume und Sträucher auf Wallhecken be
einträchtigen. Wall hecken werden definiert als „mit Bäumen 
oder Sträuchern bewachsene Wälle, die als Einfriedung die
nen oder dienten". Verstöße sind nach § 65 Abs. 1 i.V. m. § 64 
Abs. 1 Nr. 6 des niedersächsischen Naturschutzgesetzes mit ei
ner Geldbuße bis zu 10000,-DM bedroht.

2.4 Im Landschaftspflegegesetz von Schleswig-Holstein vom 
19. Oktober 1982 (GVBI. S.256) ist der Lebensstättenschutz 
durch spezielle Vorschriften in die Eingriffsregelung einbezo
gen. Titel 2 des Gesetzes, der unter der Überschrift „besonde
re Vorschriften für Eingriffe in Natur und Landschaft" steht, 
regelt in §11
B die Unzulässigkeit von Eingriffen in Moore, Sümpfe, Brü
che, Heiden, Dünen und Trockenrasen sowie 
B das Verbot, Knicks und die Ufervegetation von stehenden 
Gewässern zu beseitigen, abzubrennen oder durch sonstige 
Handlungen zu beschädigen, die geeignet sind, den Holzbe
wuchs oder das Wurzelwerk absterben zu lassen. Als Knicks 
gelten danach auch die zu demselben Zweck wie Knicks an-



gelegten ein-oder mehrjährigen Gehölzpflanzungen zu ebe
ner Erde.

Das Gesetz läßt jedoch Ausnahmen, wenn auch unter ein
geschränkten Voraussetzungen, zu. Verstöße gegen die Be
stimmungen sind nach § 64 Abs. 1 Nr. 1 i.V. m. § 7 Abs. 1 Nr. 6 
und § 9 Abs. 1 mit Geldbuße bis zu 10000,-DM  bedroht.

Im generellen, temporären Lebensstättenschutz ist erst 
nach § 24 Abs. 3 des Gesetzes außerhalb des Wirtschaftswal
des verboten, Bäume, Knicks, Hecken, anderes Gebüsch so
wie Röhrichtbestände vom 15. März bis 15. September zu ro
den, zu fällen oder abzuschneiden.

Nach §24 Abs. 2 des Gesetzes dürfen Standorte mit 
Knicks, Hecken und sonstigem Gebüsch, Trockenstandorte, 
Röhrichtbestände sowie die Bodendecke auf Wiesen, Feldrai
nen, nicht bewirtschafteten Flächen oder an Wegrändern 
nicht abgebrannt oder so behandelt werden, daß die Pflan
zen- oder Tierwelt nachhaltig beeinträchtigt wird. Verstöße 
sind nach § 67 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes mit Geldbuße bis zu 
10000,-DM bedroht.

2.5 Das Landschaftsgesetz von Nordrhein-Westfalen vom 
26. Juni 1980 (GVBI. S.734) kennt in § 37 den gesetzlichen 
Schutz von
■ mit öffentlichen Mitteln geförderten Anpflanzungen und
■ Wallhecken.
In § 64 des Gesetzes ist es verboten
■ die Bodendecke auf Feldrainen, Böschungen, nicht bewirt
schafteten Flächen und an Wegrändern abzubrennen oder 
mit chemischen Mitteln niedrig zu halten oder zu vernichten 
und
■ vom 1. März bis 30. September Hecken, Wallhecken, Ge
büsche sowie Röhricht- und Schilfbestände zu roden, abzu
schneiden oder zu zerstören. Verstöße sind nach § 70 Abs. 1 
Nr.6 i.V.m. §71 Abs. 1 des Gesetzes mit Geldbuße bis zu 
50000,- DM bedroht.

2.6 Das hessische Naturschutzgesetz vom 19. September 
1980 (GVBI. S. 309) regelt in § 23 einen umfassenden Schutz 
besonderer Lebensräume. Danach ist es verboten
Bl Hecken, Gebüsche, Röhricht- oder Schilfbestände oder die 
Bodendecke auf Wiesen, Feldrainen oder nicht bewirtschaf
teten Flächen oder an Wegrändern abzubrennen oder dort 
durch das Ausbringen von Stoffen die Pflanzen- oder Tier
welt erheblich zu beeinträchtigen,
■ in der Zeit vom 1. März bis 31. August Röhricht- oder Schilf
bestände sowie im Außenbereich Gehölze an Fließgewässern 
oder Hecken und Gebüsche zurückzuschneiden,
□ landschaftsprägende Hecken, Gebüsche, Feld- und Uferge
hölze oder Einzelbäume zu beseitigen,
■ Röhricht-oder Schilfbestände zu beseitigen,
■ Feuchtgebiete, insbesondere sumpfige oder moorige Flä
chen, Verlandungszonen, Altarme von Gewässern, Teiche 
oder Tümpel zu verfüllen, zu entwässern oder sonst nachhal
tig zu verändern,
■ Gewässer 2. und 3. Ordnung im Außenbereich zu begradi
gen oder in ihrer natürlichen Funktion durch technische Aus
baumaßnahmen zu beeinträchtigen,
H Moore abzubauen, zu entwässern, zu pflügen oder zu 
düngen.

Ausgenommen von den Verboten sind jedoch Maßnah

men, die in einem verbindlichen Plan festgestellt oder sonst 
als Eingriff behördlich zugelassen sind. Verstöße sind nach 
§ 43 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz2 mit einem Bußgeld bis zu 
100000,-DM bedroht.

2.7 Eine die Flächentypen des § 20c des Bundesnaturschutz
gesetzes nahezu vollständig enthaltende Regelung findet 
sich in Artikel 6d des bayerischen Naturschutzgesetzes vom 
27. Juli 1973 (GVBI. S. 437, ber. S. 562), zuletzt geändert durch 
das Gesetz vom 3. August 1982 (GVBI. Nr. 20) und die Anlage 
hierzu. Diese Anlage enthält als geschützte Flächen: Verlan
dungsbereiche von Gewässern mit Röhricht und Großseg
genrieden, Kleinseggensümpfe und Großseggenriede außer
halb von Verlandungsbereichen, Flächen mit Schlenkenvege- 
tation, seggen- und binsenreiche Naß- und Feuchtwiesen, 
Mädesüß-Hochstaudenfluren, offene Hochmoore, Pfeifen
grasstreuwiesen, Zwergstrauchheiden, Borstgrasrasen, 
Hochmoorwälder, Bruchwälder (Erlenhochwald auf organi
schen Weichböden), von den Auewäldern im wesentlichen 
die, die regelmäßig einmal jährlich überschwemmt werden.

Die Regelung selbst ähnelt der Eingriffsregelung, indem 
sie für Maßnahmen, die zur Zerstörung, Beschädigung, nach
haltigen Störung oder Veränderung des charakteristischen 
Zustandes der in der Anlage bezeichneten Flächen führen 
können, eine Erlaubnis vorschreibt. Soweit für die Zulassung 
der Maßnahme die Zuständigkeit einer anderen Behörde be
gründet ist, erfolgt die Entscheidung im Benehmen mit der 
Naturschutzbehörde.

Materiell schreibt Artikel 6d des Gesetzes vor, daß die 
Maßnahme zu untersagen ist, wenn
■ Beeinträchtigungen der jeweiligen Standorteigenschaf
ten für wildwachsende Pflanzen und wildlebende Tier nicht 
zu vermeiden oder nicht im erforderlichen Umfang auszu
gleichen sind und
■ die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
bei der Abwägung aller Anforderungen an Natur und Land
schaft im Range vorgehen.

Diese im Vergleich zur Strenge des § 20cdes Bundesnatur
schutzgesetzes sowohl verfahrensmäßig als auch materiell 
relativ leicht überwindbare Vorschrift ist nach Artikel 52 
Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes mit einer Geldbuße bis zu 50000,- 
DM sanktioniert.

2.8 Für den Zeitpunkt ihres Erlasses bereits fortschrittlich ist 
die Regelung im baden-württembergischen Naturschutzge
setz vom 21. Oktober 1975 (GVBI. S. 654), die in § 16 unter der 
Überschrift „Schutz der Feuchtgebiete und der Ufervegeta- 
tion" Eingriffe verbietet in
■ Naß- und Feuchtgebieten, insbesondere in Mooren, Sümp
fen, Tümpeln, Bruch- und Auewäldern, Streuwiesen oder 
Rieden,
■ Verlandungsbereiche stehender Gewässer (Seen, Teiche, 
Weiher), die ständigen Zu- oder Ablauf haben,
■ Ufervegetation und in Röhrichtbestände (Schilf, Rohrkol
ben und Binsen) sonstiger öffentlicher Gewässer.

Die Bestimmung läßt Ausnahmen nurzu im überwiegen
den öffentlichen Interesse oder aus sonstigen wichtigen 
Gründen. Die Regelung, die die Eingriffsbestimmungen wirk
sam verstärkt, erstreckt sich zwar noch nicht auf die hochwer
tigen Trockenbiotope wie § 20c des Bundesnaturschutzge



setzes und die Anlage zu Artikel 6d des bayerischen Natur
schutzgesetzes; ansonsten ist sie jedoch nur mit der an be
stimmte Voraussetzungen gebundenen Ausnahmeentschei
dung überwindbar.

Verstöße sind nach § 60 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3 i. V. m. § 16 
Abs. 1 und § 5 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes mit Geldbuße bis zu 
30000-  DM bedroht.

2.9 Das saarländische Naturschutzgesetz vom 31. Januar 
1979 (GVBI. S. 147) enthält eine noch sehr eingeschränkte Re
gelung, indem es in § 26 Abs. 2 verbietet, zwischen 15. Febru
ar und 30. September
■ Wiesen, Feldraine, Röhrichte, Schilfbestände, Bruch- und 
Ödland abzubrennen oderzu roden,
B im Außenbereich Hecken oder Gebüsche abzubrennen 
oderzu roden,
B Bäume mit Horsten oder Bruthöhlen zu fällen oder zu be
steigen.

Verstöße sind nach § 38 Abs. 2 i. V. m. § 38Abs.1 desGeset- 
zes mit Bußgeld bis zu 20000,- DM bedroht.

2.10 In dem bis 30. April 1987 geltenden Landespflegegesetz 
von Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 5. Februar 1979 
(GVBI. S. 70) war es in § 24 Abs. 2 Nr. 4-6 verboten,
H Röhricht- oder Schilfbestände zu beseitigen,
■ die Bodendecke auf Wiesen, Feldrainen, ungenutztem Ge
lände, an Hecken oder Hängen abzubrennen,
■ Stoppelfelder flächenhaft abzubrennen.

Im Rahmen der Eingriffsregelung gab es für „das Entwäs
sern von Feuchtgebieten wie Moore, Sümpfe oder Brüche" 
die unwiderlegbare Vermutung des Eingriffs, so daß Entwäs
serungsmaßnahmen für diese Gebiete bereits in allen Fällen 
einer Genehmigungspflicht unterworfen waren.

Verstöße gegen die Verbote des § 24 Abs. 2 Nr. 4-6 waren 
in § 40 Abs. 1 Nr. 11-13 mit einem Bußgeld bis zu 10000,-DM 
bedroht.

3. Vergleich mit § 20 C des Bundesnaturschutz
gesetzes

Die unter Nr. 2 beschriebenen früheren reichs- und jetzigen 
landesrechtlichen Regelungen des Lebensstättenschutzes 
waren, wie unschwer erkennbar ist, sehr unterschiedlich. Sie 
unterschieden sich 
B im Ausmaß,
B in der Strenge,
B in ihrer ökologischen Konsequenz.

Vor allem waren sie nichtangelegtauf die Herstellung un
antastbarer Vernetzungssysteme und deshalb auch nicht hin
reichend zur Erreichung des in § 1 des Bundesnaturschutzge
setzes festgelegten Zieles, „die Pflanzen- und Tierwelt nach
haltig zu sichern".

Andererseits kam die Bestimmung von Naturschutzgebie
ten durch Rechtsverordnungen nur schleppend voran.

Die Gründe hierfür liegen in dem rechtsstaatlich vorge
schriebenen Rechtsetzungsverfahren, für dessen Durchfüh
rung oft zwei Jahre nicht ausreichend sind und manchmal 
vier Jahre benötigt werden. Zeitaufwendig sind vor allem
■ die Anhörung der Träger öffentlicher Belange nach § 3 
Abs. 3 des Bundesnaturschutzgesetzes,

B die Anhörung der betroffenen Gemeinden,
B die Offenlegung und die Anhörung der betroffenen Ein
wender,
fl die Anhörung der anerkannten Landespflegeorganisatio
nen nach § 29 Abs. 1 Nr. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes.

Hinzu kommt die Möglichkeit der Normenkontrollklage 
nach § 47 Abs. 1 Nr. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung in Ver
bindung mit der jeweils landesrechtlichen Zulassung der Kla
ge. Ein weiteres Hemmnis ist die Entschädigungspflicht für 
den Fall, daß einzelne Bestimmungen in Rechtsverordnun
gen über Naturschutzgebiete eine enteignende Wirkung 
entfalten. Aus diesem Grunde sind in zahlreichen Rechtsver
ordnungen über Naturschutzgebiete zur Erreichung des 
Schutzzwecks notwendige Verbote nicht aufgenommen wor
den.

Viele von diesen Hemmnissen waren durch einen gesetzli
chen Schutz zu umgehen und bei der gebotenen Eile im Hin
blick auf den fortschreitenden Artenrückgang, bedingt 
durch die ständigen nachteiligen Veränderungen in der 
Landschaft, unumgänglich.

Deshalb wurde, auch wegen der inzwischen bundeswei
ten Bedeutung eines einheitlichen und wirksamen Biotop
schutzes, die Forderung auf eine Regelung im Bundesrecht 
immer dringender, so daß es in der ersten Novelle zum Bun
desnaturschutzgesetz zur Einfügung des § 20c in das Gesetz 
kam, allerdings nachdem zuerst eine abgeschwächte Rege
lung in einem § 8a des Entwurfes als besondere Bestimmung 
zur Eingriffsregelung vorgesehen war. Demgegenüber hat
ten die Länder die Unterbringung der Bestimmung, schon 
aus systematischen Gründen, im vierten Abschnitt in der Bun
desratsberatung (erster Durchgang) gefordert.

Hintergrund der Überlegungen war der Gedanke, daß es 
eines generellen Biotopschutzes bedürfe, der nicht einfach 
mit der Zulassung von Eingriffen überwunden werden konn
te, sondern in seinem Kern den Charakter absoluter Verbote 
haben müsse.

Schließlich kam es wegen der Begrenzung der Novelle auf 
den Artenschutz zur Unterbringung der Bestimmung in 
§ 20c im fünften Abschnitt des Gesetzes.

4. Die Stellung des § 20c BNatSchG 
im fünften Abschnitt

§ 20c des Bundesnaturschutzgesetzes ist vor allem zu sehen 
unter der Zielbestimmung des Artenschutzes in § 20 des Ge
setzes, der die Ziele des Artenschutzes definiert als „Schutz 
und .. .  Pflege der wildlebendenTier-und Pflanzenarten in ih
rer natürlichen und historisch gewachsenen Vielfalt". Der Ar
tenschutz umfaßt nach der Definition des Gesetzes u. a. auch 
„den Schutz, die Pflege, die Entwicklung und die Wiederher
stellung der Biotope wildlebender Tier- und Pflanzenarten 
sowie die Gewährleistung ihrer sonstigen Lebensbedingun
gen". Damit ist die Zielrichtung des § 20c des Bundesnatur
schutzgesetzes eindeutig festgelegt. Im Hinblick auf die be
sondere Empfindlichkeit vieler wildlebender Pflanzen und 
Tiere gegen Veränderungen ihrerangestammten Lebensstät
ten mußte § 20c BNatSchG den Ländern einen relativ stren
gen Rahmen vorgeben. Folgerichtig bestimmt § 20c BNat
SchG, daß alle Maßnahmen, die zu einer Zerstörung oder son
stigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der



in Nr. 1 bis 5 aufgezählten Biotope führen können, unzulässig 
sind. Von wesentlicher Bedeutung dabei ist, daß den Ländern 
vorgegeben wird, daß sie bei der Umsetzung der Bestimmun
gen in Landesrecht Ausnahmen nurzulassen können, wenn
■ die Beeinträchtigungen der Biotope ausgeglichen werden 
können oder
■ die Maßnahmen aus überwiegenden Gründen des Ge
meinwohls notwendig sind.

Wichtig ist auch, daß die Länder
■ bei Ausnahmen, die aus überwiegenden Gründen des Ge
meinwohls notwendig sind, Ausgleichsmaßnahmen oder Er
satzmaßnahmen anordnen können und
■ weitere, als die aufgezählten Biotope unter gesetzlichen 
Schutz stellen können.

5. Die Umsetzung in Landesrecht am Beispiel 
des Landes Rheinland-Pfalz

Die 1986 gleichzeitig mit der ersten Novelle zum Bundesna
turschutzgesetz vorbereitete erste Novelle des Landespflege
gesetzes von Rheinland-Pfalz ermöglichte eine zeitnahe Aus
füllung des in § 20c des Bundesnaturschutzgesetzes vorge
gebenen Rahmens. Deshalb enthält § 24 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4- 
11 Landespflegegesetzes von Rheinland-Pfalz in der seit 
1. Mai 1987 geltenden Fassung folgende Verbote:
■ Schilfröhricht- oder sonstige Röhrichtbestände sowie 
Großseggenriede oder Kleinseggensümpfe zu beseitigen, zu 
zerstören, zu beschädigen sowie deren charakteristischen Zu
stand zu verändern;
■ Bruchwälder sowie Auewälder, die regelmäßig minde
stens alle drei Jahre überflutet werden, zu beseitigen, zu zer
stören, zu beschädigen sowie deren charakteristischen Zu
stand zu verändern;
■ Wacholder- oder Zwergginsterheiden, Borstgras- oder Ar
nikatriften zu beseitigen, zu zerstören, zu beschädigen sowie 
deren charakteristischen Zustand zu verändern;
■ Hoch-oder Zwischenmoore sowie Moorheiden oder Moor
wälder zu beseitigen, zu zerstören, zu beschädigen sowie de
ren charakteristischen Zustand zu verändern;
■ Dünen oder Sandrasen zu beseitigen, zu zerstören, zu be
schädigen sowie deren charakteristischen Zustand zu verän
dern;
■ Felsgebüsche oder Felsfluren sowie Trocken-, Enzian- oder 
Orchideenrasen zu beseitigen, zu zerstören, zu beschädigen 
sowie deren charakteristischen Zustand zu verändern;
■ binsen-, seggen- oder hochstaudenreiche Feuchtwiesen 
sowie Quellenbereiche, naturnahe und unverbaute Bach- 
und Flußabschnitte, Verlandungsbereiche stehender Gewäs
ser zu beseitigen, zu zerstören, zu beschädigen sowie deren 
charakteristischen Zustand zu verändern;
■ Blockschutthalden oder Schluchtwälder zu beseitigen, zu 
zerstören, zu beschädigen sowie deren charakteristischen Zu
stand zu verändern.

Verstöße gegen diese Verbote sind nach § 40 Abs. 1 Nr. 13- 
20 i. V. m. Abs. 2 des Landespflegegesetzes mit Bußgeld bis zu 
10000,-DM bedroht.

Die Verbote sind entsprechend der Bedeutung der Bio
tope für einen wirksamen Lebensstättenschutz als absolute 
Verbote ohne Genehmigungsvorbehalt und Ausnahmemög
lichkeit gefaßt.

Diese von der Sache her gebotene Strenge des Gesetzes 
hat in der Praxis zu den folgenden Schwierigkeiten geführt:
■ Bei Inkrafttreten des Gesetzes am 1. Mai 1987 wirksam ge
wesene Bebauungspläne können nicht vollzogen werden,
■ vor diesem Zeitpunkt behördlich zugelassene Maßnah
men können nicht ausgeführt werden,
■ in Einzelfällen können geplante kommunale Maßnahmen 
wie Industrieansiedlung, Fremdenverkehrsprojekte und 
großangelegte Freizeitprojekte nicht verwirklicht werden.

Um in diesen Einzelfällen Abhilfe zu schaffen, sind fol
gende Überlegungen angestellt worden:
■ Freistellung von Maßnahmen aufgrund dervordem 1. Mai 
1987 wirksam gewesenen Bebauungsplänen und von vor die
sem Datum behördlich zugelassenen Maßnahmen.
■ Beschränkung des Geltungsbereichs des § 24 Abs. 2 Satz 2 
Nr. 4-11 des Landespflegegesetzes auf den Außenbereich 
nach § 35 des Baugesetzbuches.
■ Die Einführung einer allgemeinen Ausnahmemöglichkeit 
in den Grenzen des § 20c BNatSchG, d. h. unter der Vorausset
zung, daß die Beeinträchtigungen ausgleichbarsind oderein 
Gemeinwohl besteht.
■ Die letzte Möglichkeit ist die im Gesetz vorhandene, auf 
Einzelfallentscheidung konstruierte Befreiung nach § 38 des 
Landespflegegesetzes, die als öffentlich-rechtlicher Dispens 
an sehr enge Voraussetzungen gebunden ist.

Die Befreiung nach § 38 des Landespflegegesetzes ist wie 
die Befreiung nach § 31 des Bundesnaturschutzgesetzes eine 
Rechtswohltat, die im freien Ermessen der jeweils zuständi
gen Behörde erteilt werden kann und auf die kein Rechtsan
spruch besteht. Außerdem setzt sie voraus, daß die Verbote, 
von denen befreit werden soll, im Einzelfall 
H zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würden und 
die Abweichung von den Verboten mit den Belangen der 
Landschaftspflege zu vereinbaren ist oder
■ überwiegende Gründe des Wohles der Allgemeinheit die 
Befreiung erfordern.

Gemessen an der Bedeutung, die sowohl der Bundes- als 
auch der Landesgesetzgeber dem Schutz der Biotope nach 
der Begründung der Gesetzesentwürfe beigelegt haben, 
werden die Voraussetzungen für die Erteilung einer Befrei
ung nur in den allerseltensten Fällen vorliegen.

6. Die Anwendungspraxis in Rheinland-Pfalz

Gerade wegen der oben geschilderten Schwierigkeiten im 
Vollzug der gesetzlichen Verbotsvorschriften wurde ver
sucht, in einer praxisorientierten Auslegung des § 24 Abs. 2 
Satzl Nr. 4-11 des Landespflegegesetzes allgemeine Richtli
nien für die Handhabung der Regelung zu geben.

Dies ist in der Verwaltungsvorschrift über die Definitio
nen der Flächen nach § 24 Abs. 2 Satzl Nr.4-11 des Landes
pflegegesetzes vom 16. Juli 1989 (Min.Bl. S. 327) geschehen.

Damit kommt auch zum Ausdruck, daß das Land Rhein
land-Pfalz der Auffassung, der landesrechtliche Schutz der in 
§ 20c des Bundesnaturschutzgesetzes bezeichneten Biotope 
bedürfe der rechtsförmlichen Festsetzung mit parzellen
scharfer Abgrenzung der Gebiete, nicht gefolgt ist. Auch ver
tritt das Land Rheinland-Pfalz nicht die Auffassung, die An
wendbarkeit der Regelung müsse ohne kartographische Ab
grenzung scheitern.



Nach der hier vertretenen Auffassung handelt es sich bei 
den in § 24 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4-11 des Landespflegegesetzes 
um mit Tatbestandsmerkmalen beschriebene und bestimm
te, auch im Sinne einer ordnungsrechtlichen Verantwortlich
keit für jedermann erkennbare Flächen. Mit der vorerwähn
ten Verwaltungsvorschrift zur Interpretation der Flächen 
wurden vor allem zwei Ziele erreicht:
■ Kleinere, für die Vernetzung von Biotopsystemen unbe
deutende sowie nur sporadisch bestehende Flächen wurden 
per Definitionen ausgeschieden;
■ die durch das Gesetz erfaßten Flächen wurden durch ver
läßliche Beschreibung für Verwaltung und Bürger über den 
Wortlaut des § 24 LPfIG hinaus präzisiert.

Bei der Abfassung der Verwaltungsvorschrift ist man von 
dem Sinn des Gesetzes ausgegangen,
■ Lebensstätten und Lebensgemeinschaften in einem lan
desweit vernetzten System zu schützen, was in diesem Sinne 
die Funktionsfähigkeit, d.h. eine bestimmte Mindestgröße 
der Flächen, voraussetzt.
■ Mitbestimmend war auch die Ausfüllung der ausfüllungs
bedürftigen unbestimmten Rechtsbegriffe „Heide", „Trift", 
„Wald", „Düne", „Halde" usw., die ebenfalls bestimmte Min
destgrößen und Charakteristika voraussetzen.

Die am 16. Oktober 1989 veröffentlichte Verwaltungsvor
schriftsieht dementsprechend auch folgende Abgrenzungen 
der Biotopgrößen nach unten vor:
■ in Nr. 4 Röhricht- und Riedbestände ab 500 m2 ohne linien- 
hafte Bestände entlang Gräben sowie Pioniervegetation und 
in Wasserrückhaltebecken,
B in Nr. 5 Bruchwälder ab 500 m2 und Auewälder ab 1000 m2,
■ in Nr. 6 Wacholder- und Zwergginsterheiden ab 500m2,
■ in Nr. 7 sind bei Hoch- oder Zwischenmooren sowie Moor
heiden oder Moorwäldern alle Bestände erfaßt, auch im Ver
bund, ohne Rücksicht auf ihre Größe,
H in Nr. 8 sind alle Dünen nach ihrer geomorphologischen 
Struktur, ohne Rücksicht auf Größe und Vegetation und Bo
dennutzung erfaßt,
■ in Nr. 9 sind nicht erfaßt Felsgebüsche unter 100m2 sowie 
im Bereich genehmigter Abbaustätten,
9  in Nr. 10 sind Felsfluren unter 100 m2 sowie in genehmigten 
Abbaubereichen und auf Mauern nicht erfaßt,
■ in Nr. 11 sind nur Enzian- und Orchideenrasen über 500m2 
und solche, die höchstens zu 50 % verbuscht sind, erfaßt.

7. Zusammenfassung

7.1 Biotopschutz dient u.a. dem in § 1 des Bundesnatur
schutzgesetzes festgelegten Ziel, die Pflanzen- und Tierwelt 
nachhaltig zu sichern. Das bisher eingesetzte Instrument des 
durch Rechtsverordnung ausgewiesenen Naturschutzgebie
tes war zur Erreichung dieses Zieles nicht ausreichend.
72 Die ergänzenden Vorschriften des Reichsnaturschutz
rechts und des Landesnaturschutzrechts zum Schutz der Le
bensstätten konnten ebenfalls den Artenrückgang nicht auf
halten.
7.3 Die neugeschaffene rahmenrechtliche Vorschrift in § 20c 
des Bundesnaturschutzgesetzes bietet die Voraussetzung für 
einen konsequenten landesrechtlichen Biotopschutz.
7.4 Die seit 1. Mai 1987 geltende und über § 20c des Bundes
naturschutzgesetzes hinausgehende Bestimmung des § 24 
Abs. 2 Satzl Nr. 4-11 des Landespflegegesetzes von Rhein
land-Pfalz ist bei aller sachlicher Notwendigkeit nicht ohne 
Vollzugsschwierigkeiten geblieben. Probleme bieten vor al
lem Bebauungspläne, die bei Inkrafttreten der Novelle be
reits wirksam waren, und zu diesem Zeitpunkt behördlich zu
gelassene Maßnahmen. Eine Korrektur des Gesetzes er
scheint z. Z. nicht möglich; der öffentlich-rechtliche Dispens 
nach § 38 des Landespflegegesetzes ist an so enge Vorausset
zungen geknüpft, daß er zur rechtlich einwandfreien Über
windung der Verbote kaum geeignet ist.
7.5 Zu einer praxisgerechten Anwendung der Verbotsrege
lung ist eine am Sinn des Gesetzes orientierte Verwaltungs
vorschrift, die die nach § 24 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4-11 geschützten 
Flächen im einzelnen definiert, der Praxis an die Hand gege
ben worden.

Insgesamt zeigt die verhältnismäßig geringe Anzahl von 
Fällen, in denen es nach über dreijähriger Geltungsdauer der 
Verbote zu echten Konflikten gekommen ist, daß dieser 
strengste Lebensstättenschutz, den das deutsche Natur
schutzrecht je gekannt hat, seine Wirkung nicht verfehlen 
wird.

Anschrift des Verfassers

MR Klaus Gienandt
Ministerium für Umwelt und Gesundheit Rheinland-Pfalz 
Postfach 3160,6500 Mainz



Diskussionsprotokoll zum 
Vortrag „Umsetzung des § 20c 
BNatSchG in Landesrecht" 
von K. Gienandt
Protokollanten: U. Heinrichs und H. Oertel

Ausnahmen bzw. Befreiungen von den Verboten 
des § 24 LPfIG

Ausnahmen bzw. Befreiungen von den Verboten des § 24 (2) 
Nr. 1-11 LPfIG sind nicht möglich. Lediglich für Verbote nach 
§ 24 (2) Nr. 12-14 LPfIG kann die untere Landespflegebehör
de aus wichtigen Gründen Ausnahmen zulassen.

Einschränkung des rahmengesetzlichen 
§ 20 c BNatSchG durch die Verwaltungsvorschrift 
zum § 24 LPfIG

Die Verwaltungsvorschrift zu § 24 LPfIG stellt lediglich eine 
Interpretation der Vorschriften des § 24 LPfIG dar (z.B. Grö
ßenordnungen von Biotopen). Damit wird kein Recht ge
setzt, so daß die rahmengesetzlichen Vorgaben dadurch 
nicht eingeschränkt werden.

Umsetzung des § 24 LPfIG

Zur Umsetzung des § 24 LPfIG gibt es kein spezielles Verfah-

Förderprogramme zur 
Errichtung und Sicherung 
schutzwürdiger Teile von 
Natur und Landschaft mit 
gesamtstaatlich repräsen
tativer Bedeutung -  
Naturschutzgroßprojekte und 
Gewässerrandstreifen
programm
von Ralf Forst 

1. Einführung

Das Programm des Bundes zur Förderung von Naturschutz
großprojekten im Rahmen der Errichtung und Sicherung 
schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamt-

ren, z.B. keine besondere Kennzeichnung oder Bekanntma
chung der betroffenen Biotope gegenüber Eigentümern 
bzw. Nutzungsberechtigten. Dementsprechend obliegt dem 
Bürger die Pflicht zur Information (z. B. über die Bekanntma
chung im Ministerialblatt).

Im Rahmen der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit ist aber 
die Herausgabe einer Informationsbroschüre geplant, wie 
sie dazu bereits von Bayern und Niedersachsen erstellt 
wurden.

Darüber hinaus sollen die Biotope bei der Fortschreibung 
der Biotopkartierung kenntlich gemacht werden. Die Ergeb
nisse der Biotopkartierung stehen den Behörden bis auf die 
Ebene der Verbandsgemeinden zur Verfügung und sind so 
auch z.B. freischaffenden Landschaftsarchitekten zugäng
lich.

Damit ist nach rheinland-pfälzischer Auffassung dem Be
stimmtheitsgrundsatz Genüge getan und ein weitergehen
des Verfahren nicht erforderlich.

Inwieweit diese Auffassung auch von den Gerichten ge
teilt wird, z. B. bei Verstößen gegen den § 24 LPfIG im Fall ei
ner unwissentlichen Zerstörung der Biotope (Verbotsirrtum, 
Sachverhaltsirrtum), ist nicht abzusehen, da Richter in ihrer 
Entscheidung grundsätzlich unabhängig sind.

Entschädigung

Eine zeitliche Begrenzung der Entschädigungsansprüche 
der betroffenen Grundeigentümer oder Nutzungsberechtig
ten, wie im Baurecht im Fall der Einschränkung einer nach B- 
Plan zulässigen Nutzung nach Ablauf von sieben Jahren, 
gibt es bei Biotopen nach § 24 LPfIG bzw. § 20c BNatSchG 
nicht.

staatlich repräsentativer Bedeutung besteht seit 1979. Es ist 
eines der wenigen Instrumente, welches dem Bund die direk
te finanzielle Unterstützung von Naturschutzvorhaben er
möglicht.

Die gesetzgeberische Rahmenkompetenzfürden Bereich 
von Naturschutz und Landschaftspflege liegt zwar beim 
Bund, aber die Zuständigkeit für die Finanzierung und Durch
führung von Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnah
men ist prinzipiell bei den Ländern angesiedelt.

Für Angelegenheiten von gesamtstaatlicher, nationaler 
Bedeutung hat der Bund allerdings eine ungeschriebene Zu
ständigkeit, die in Bereichen wie z.B. Kunst, Sport oder Wis
senschaft schon seit langem etabliert ist. Im Naturschutz hat 
sich eine solche Position, die die Erhaltung unseres Naturer
bes sowie unserer natürlichen Umwelt als nationales Anlie
gen einstuft, erst im Rahmen eines geänderten Umweltbe
wußtseins entwickeln können.

2. Gesamtstaatlich repräsentative Programme

Eine detaillierte Darstellung der Förderprogramminhalte 
würde den Rahmen dieses Fachverwaltungslehrganges 
sprengen. An dieser Stelle möchte ich daher auf die Möglich
keit verweisen, die Fördergrundsätze des Bundesministers 
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) sowie 
weitergehendes Informationsmaterial zu den gesamtstaat



lieh repräsentativen Naturschutzvorhaben direkt bei der 
Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und Landschafts
ökologie (BFANL) anzufordern.

In diesem Zusammenhang sei eingefügt daß der Bundes
umweltminister die fachliche, verwaltungs- und haushalts
mäßige Zuständigkeit für die Aufgaben im Zusammenhang 
mit den Naturschutzvorhaben gesamtstaatlich repräsentati
ver Bedeutung mit Wirkung ab 1.1.1990 auf die Bundesfor
schungsanstalt für Naturschutz und Landschaftsökologie 
übertragen hat. Naturschutzprojekte, die im ehemaligen in
nerdeutschen Grenzkorridor liegen, sind zunächst aufgrund 
ihrer besonderen Lage von dieser Regelung ausgenommen 
und werden weiterhin vom Bundesumweltministerium fe
derführend betreut.

Die Norddeutsche Naturschutzakademie hat sich für den 
Beitrag über das Bundesförderungsprogramm folgende 
Schwerpunktsetzung gewünscht:
■ Auswahlkriterien und Trägerschaft/Zuständigkeit für die 
Gebiete,
9  Finanzierungskonzepte,
■ Bedeutung des Förderprogramms als Teil eines integrier
ten Schutzgebietssystems und
■ Gewässerrandstreifenprogramm (als speziellerTeil).

Diesem Anliegen werde ich durch die weitestgehende 
Orientierung anhand der genannten inhaltlichen Vorgaben 
gerne entsprechen. Wo es zum besseren Verständnis notwen
dig ist, werden die Schwerpunkte um die bedeutenden Eck
werte dergesamtstaatlich repräsentativen Förderung ergänzt.

3. Auswahlkriterien und Trägerschaft/Zuständig
keit für die Gebiete

Die gesamtstaatlich repräsentative Förderung hatsich dasan- 
spruchsvolle Ziel gesetzt, die für die Bundesrepublik Deutsch
land besonders herausragenden natur- bzw. kulturhistorisch 
typischen Landschaftsteile, die insbesondere auch Lebens
räume zu schützenderTier- und Pflanzenarten umfassen, auf 
Dauer zu erhalten und nach den naturschutzfachlichen Erfor
dernissen zu entwickeln.

Entscheidend ist also die herausgehobene bundesweite 
sowie gegebenenfalls internationale Bedeutung von ver
schiedenartigen Biotoptypen -  auf die im Rahmen der Vor
stellung von konkreten Naturschutzgroß- und Gewässer
randstreifenprojekten noch eingegangen w ird -fü r den Na
turschutz. Dabei liegt es in der Natur der Sache, daß bei der Si
cherung und Entwicklung von gesamtstaatlich repräsentati
ven Gebieten dem Biotop- und Artenschutz ein besonderer 
Stellenwert zukommt.

Dementsprechend ergibt sich aus der naturschutzpoliti
schen Zielsetzung für die Formulierung von Förderkriterien, 
daß sich potentielle Projekte hinsichtlich ihrer räumlichen Di
mension, ihrer Naturausstattung und Komplexität deutlich 
von sonst üblichen Naturschutzvorhaben abheben müssen. 
Die Definition von Auswahlkriterien für die Förderung erfor
dert die Berücksichtigung folgender Aspekte:
■ Natur und Landschaft sollen in Teilen, die für die Bundesre
publik Deutschland insgesamt kennzeichnend sind, erhalten 
oder wiederhergestellt werden in Verantwortung für das 
überkommene nationale Erbe und in Verantwortung vor den 
zukünftigen Generationen.

■ Der hohe Rang des Naturerbes soll national wie auch inter
national hervorgehoben und das Bewußtsein der Bevölke
rung dafür vertieft werden.
II Es soll ein Beitrag zur Wahrung und Repräsentation von 
Natur und Landschaft in Europa geleistet werden, wobei Eu
ropa in seiner historischen Abgrenzung wie auch als Staaten
zusammenschluß im Europarat oder der Europäischen Ge
meinschaft zu verstehen ist. Darüber hinaus soll ein Beitrag 
zur Erhaltung des Naturerbes der Welt geleistet werden.
■ Mit der Förderung des Bundes sollen Anstoßwirkungen 
auf die staatliche wie auch private Naturschutzarbeit ausge
hen.

Unter Beachtung dieser Prämissen hat der Bund seine 
Auswahlkriterien abgeleitet:

a) Repräsentanz. Wie eingangs bereits erwähnt, muß si
chergestelltsein, daß mit der Förderung diefürdie Bundesre
publik Deutschland charakteristischen Landschaftsteile er
faßt werden. Dazu müssen die Gebiete einen herausragen
den Wert für Naturschutz und Landschaftspflege aufweisen. 
Diese Bedeutung wird durch den Zustand der abiotischen 
Merkmale, die Vollständigkeit der natürlicherweise auftre
tenden Lebensraumabfolgen, die Artenzusammensetzung, 
die Ursprünglichkeit oder Vielfalt des jeweils betroffenen 
Landschaftsraumes bestimmt.

b) Natürlichkeit Naturnähe und typische Ausprägung. 
Das zu fördernde Gebiet muß sich im Regelfall durch einen 
hohen Grad an Natürlichkeit bzw. durch originäre und typi
sche Merkmale auszeichnen. Diese Merkmale können hydro
logischer, limnologischer, morphologischer, geologischer, 
faunistischer und/oderfloristischer Art sein. Beeinträchtigun
gen in dieser Hinsicht sind vertretbar, da in Anbetracht der 
hohen Siedlungsdichte und der relativ intensiven Nutzung 
der Freiräume in der Bundesrepublik Deutschland ein anthro
pogener Einfluß nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann. 
Voraussetzung ist allerdings, daß der nach naturschutzfachli
chen Zielvorgaben angestrebte Zustand durch die Förderung 
realistischerweise erreicht werden kann. Daher können 
durchaus auch historische Kulturlandschaften und Gebiete 
mit traditionellen, in der Regel extensiven Bewirtschaftungs
formen in das Kriterium einbezogen werden (Beispiel wird 
im Dia gezeigt).

c) Großräumigkeit. Die Großräumigkeit des Projektes ist 
von besonderer Bedeutung, um den Lebensraumansprüchen 
der dort existierenden, wildlebenden Tier- und Pflanzenar
ten und Populationen Rechnung zu tragen und um Biotope, 
die im Landschaftszusammenhang stehen, als Ganzes zu er
halten, zu schützen und zu entwickeln.

d) Gefährdung. Es sind vorrangig solche Projektgebiete 
zu fördern, die durch bestehende oder zu erwartende Bela
stungen oder Gefährdungen in ihrem ökologischen Wert er
heblich beeinträchtigt werden.

e) Einmaligkeit Unersetzbarkeit und Beispielhaftigkeit. 
Die Förderung soll einen optimalen und auch in bezug auf 
Planung, Management und rechtlicher Festsetzung exempla
rischen Schutz sicherstellen. Unter Einmaligkeit/Unersetzbar- 
keitfallen z. B. Gebiete mit Lebensräumen endemischer Arten.

Im Grundsatz gelten die genannten Auswahlkriterien mit 
einigen Präzisierungen, die hier als Gegenstand eines eige
nen Kapitels abgehandelt werden sollen, auch für das Gewäs
serrandstreifenprogramm. Dies trifft ebenfalls auf die weite



ren Ausführungen zurTrägerschaft/Zuständigkeit für die ge
samtstaatlich repräsentativen Gebiete zu.

Projektträger eines gesamtstaatlich repräsentativen För
dervorhabens können Landkreise, kreisfreie Städte, Gemein
den, Verbände, Naturschutzorganisationen oder entspre
chende Zusammenschlüsse sein. Im Rahmen der Projektan
meldung können Förderanträge formlos über das zuständi
ge Landesministerium oder unmittelbar an die Bundesfor
schungsanstalt für Naturschutz und Landschaftsökologie -  
Arbeitsgebiet Biotopschutz -  gerichtet werden. Für die Über
nahme der Projektträgerschaft bedarf es der fachlichen, per
sonellen und finanziellen Leistungsfähigkeit. Dieses Know- 
how ist vom Antragsteller nachzuweisen.

Es können Fördermittel für folgende Naturschutzmaß
nahmen beantragt werden:

a) Ankauf von Grundstücken. Dem Flächenankauf wird 
im Förderprogramm Priorität eingeräumt. Hierdurch können 
konkurrierende Nutzungen ausgeschaltet und die ausrei
chende, langfristige Sicherung eines Gebietes am besten ge
währleistetwerden. Dabei sind Flächen in dem Umfang anzu
kaufen, wie sie für die Verwirklichung der Naturschutzziele 
insgesamt erforderlich sind.

b) Langfristige Pacht von Grundstücken. Die Pacht kommt 
als flankierende Maßnahme, ergänzend zum Ankauf von Flä
chen, dann in Betracht, wenn Flächeneigentümer aus unter
schiedlichen Gründen ihre Flächen nicht verkaufen wollen 
oder können oder wenn der Ankauf dieser Flächen zur Errei
chung der Ziele des Projektes nicht zwingend erforderlich ist. 
Grundsätzlich soll die Dauerdes Pachtverhältnisses möglichst 
lange sein und eine Option zur Verlängerung aufweisen.

c) Biotopeinrichtung und -lenkung. Es können nur erst
malige und/oder nur einmalig erforderliche biotopeinrich- 
tende und biotoplenkende Maßnahmen gefördert werden, 
die zur Sicherung oder Herstellung des angestrebten Dauer
zustandes im Projektgebiet notwendig sind. Hierzu zählt 
auch die Beschaffung von benötigten Pflegegeräten, soweit 
es sich nicht um handelsübliche Geräte handelt.

Von der Förderung sind regelmäßig wiederkehrende 
Dauer-Pflegemaßnahmen -  insbesondere die der Folgepfle
ge -  ausdrücklich ausgenommen. Diese Maßnahmen sind 
vom Projektträger ggf. mit Unterstützung des jeweils zustän
digen Bundeslandes durchzuführen.

d) Planungen. Sollte mit den Antragsunterlagen noch 
kein parzellenscharfer Pflege- und Entwicklungsplan für das 
projektierte Naturschutzvorhaben vorgelegt werden kön
nen, besteht die Möglichkeit, einen solchen Plan und die da
für erforderlichen Grundlagenerhebungen mit Bundesmit
teln zu fördern. Voraussetzung dafür ist, daß der fachlich 
qualifizierte Pflege- und Entwicklungsplan unter Mitwir
kung einer projektbegleitenden Arbeitsgruppe im Regelfall 
innerhalb der ersten beiden Förderjahre für das Projektge
biet insgesamt erstellt wird.

Da im Rahmen der Antragstellung immerwieder Informa
tionsdefizite in bezug auf die Vollständigkeit von Antragsun
terlagen auftreten, möchte ich die Gelegenheit vor diesem 
Auditorium nutzen und darauf in knapper Form hinweisen.

Der Antrag erfordert:
■ eine Charakteristik des Projektgebietes (z.B. Fachgutach
ten der Landesanstalten bzw. -ämter oder anderer wissen
schaftlicher Einrichtungen) u.a. mit einer Beschreibung der

naturräumlichen und standörtlichen Gegebenheiten und 
der faunistischen und floristisch-vegetationskundlichen Aus
stattung,
■ den Hinweis auf akut bestehende bzw. abzusehende Ge
fährdungen und Konfliktbereiche sowie Besitzverhältnisse,
■ eine fachlich qualifizierte Projektkonzeption mit Projekt
gebietsabgrenzung, Naturschutzzielvorgaben für das Pro
jektgebiet (inkl. Schutzgebietskonzept), Hinweise zu not
wendigen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen sowie zur 
naturschutzkonformen Gestaltung von Nutzungen,
■ Aussagen zur vorgesehenen Trägerschaft, Laufzeit, Finan
zierung und zu den Akzeptanzaussichten des Naturschutz
projektes,
■ Nachweise des Antragstellers, daß er wirtschaftlich, perso
nell und fachlich in der Lage ist, das Projekt und die notwen
digen Folgemaßnahmen durchzuführen.

Dem Förderantrag sind beizufügen:
H Karten der realen und angestrebten Nutzungsverhältnis
se,
■ Hinweise auf Biotopkartierungen und ggf. laufende Un
tersuchungen,
H alle für das Vorhaben relevanten wissenschaftlichen Be
richte oder sonstige Veröffentlichungen sowie
■ evtl, eine Fotodokumentation.

Die vom Antragsteller eingereichten Unterlagen werden 
von der Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und Land
schaftsökologie (BFANL) anhand der vorgestellten Auswahl
kriterien eingehend bewertet. Sollte die Prüfung ergeben, 
daß das Naturschutzvorhaben Aussicht auf Förderung haben 
kann, so wird das Projekt in einer konzertierten Aktion zwi
schen Projektträger, zuständigen Fachbehörden des Landes, 
BMU und BFANL bis zum Vorliegen aller Förderungsvoraus
setzungen weiterentwickelt. Dieses naturschutzfachliche 
und verwaltungsmäßige Abstimmungsverfahren, in dem 
u.a. eine gemeinsame Projektgebietsbereisung durchge
führt wird, führt in der Regel nach etwa 18-24 Monaten (in 
einzelnen Fällen auch sehr viel später) zur Bewilligungsreife.

4. Finanzierungskonzepte

Nach den Fördergrundsätzen des BMU ist jedes Vorhaben 
grundsätzlich in anteiliger Form vom Träger, dem berührten 
Bundesland und vom Bund zu finanzieren. Dabei kann der 
Bund bis zu 75% der förderfähigen Kosten übernehmen. Der 
restliche Finanzierungsanteil entfällt auf den Projektträger 
und das jeweilige Bundesland, wobei davon ausgegangen 
wird, daß sich der Träger mit einem Eigenanteil von minde
stens 10% an der Gesamtfinanzierung des Fördervorhabens 
beteiligt.

Vor 1988 gab es eine Finanzierung, die dem Bund eine ma
ximal 90%ige Beteiligung an den förderfähigen Kosten er
möglichte. Der Projektträger hatte auch hier einen 10%igen 
Eigenanteil zu tragen, während eine Mitfinanzierung durch 
die Bundesländer nicht vorgesehen war.

5. Bisherige Förderung

Seit der Einrichtung des vorgestellten Förderprogramms im 
Jahre 1979 sind die gesamtstaatlich repräsentativen Natur
schutzvorhaben vom Bund mit einem Finanzvolumen von



Abb. 1. Naturschutzgroßprojekt „Neustädter Moor": Die ehemals abgetorften Flächen werden im Rahmen des Projektes wiederver- 
näßt. Dabei entstehen in den relativ niedriger gelegenen Bereichen zunächst geschlossene Wasserflächen (Foto: R. Forst, 16.05.1990).

über 100 Mio DM (inkl. des erstmals in 1989 mit 10 Mio DM 
ausgestatteten Gewässerrandstreifenprogramms) unter
stützt worden. Hinzu kommen noch die Finanzierungsantei
le der jeweiligen Projektträger und Bundesländer.

Dabei stieg der Etat von anfänglich 4 bis 7 Mio DM pro 
Haushaltsjahr auf einen mittlerweile erreichten Titelansatz 
von 25 Mio DM in 1990 (davon werden 10 Mio DM für das er
wähnte Gewässerrandstreifenprogramm bereitgestellt).

Mit dem angegebenen Finanzvolumen konnte der Bund 
bisher 26 gesamtstaatlich repräsentative Naturschutzvorha
ben fördern. Die Förderung wurde bei 9 Naturschutzgroß
projekten inzwischen planmäßig abgeschlossen. In der Regel 
beträgt die Projektlaufzeit 6-8 Jahre; in einzelnen Fällen 
auch mehr. Unter den derzeit 17 laufenden Projekten befin
den sich 7 des Gewässerrandstreifenprogramms. Mehrere be
antragte Vorhaben stehen kurz vorder Bewilligung.

Einige Naturschutzgroßprojekte sollen unter Einsatz von 
Lichtbildern beispielhaft vorgestellt werden:

Neustädter Moor 
Niedersachsen 
Laufzeit: 1979-1992 
Träger: Landkreis Diepholz

Der Ankauf von Randflächen des Moores dient der Siche
rung dieses zentralen Moorkomplexes. Es ist das wertvollste 
küstenferne Hochmoor im Norden der Bundesrepublik 
Deutschland. Als Lebensraum von vom Aussterben bedroh

ten Vogelarten ist es u. a. der größte Brutplatz des Goldregen
pfeifers. Das Neustädter Moor ist ein Feuchtgebiet von inter
nationaler Bedeutung.

Regentalaue
Bayern
Laufzeit: 1989-1997 
Träger: Landkreis Cham

Es handelt sich hier um ein Gebiet mit Verlandungs-, 
Flachmoor- und Feuchtwiesenbereichen. Die Regentalaue ist 
ein ornithologischer Schwerpunktbereich mit auffallend rei
cher Brutvogelfauna und als Brutraum zahlreicher Arten der 
Roten Liste von besonderer Bedeutung. Durch Entwässerung 
und Nutzungsumwandlung ist das Gebiet gefährdet.

Wolferskopf
Saarland
Laufzeit: 1989-1993
Träger: Zweckverband Naturschutzvorhaben Wolferskopf 

Der Wolferskopf ist ein typischer Ausschnitt aus der histo
rischen Kulturlandschaft des Saarlandes. Streuwiesen, Kalk
halbtrockenrasen, Trockengebüsche, Waldmäntel, Quellbe
reiche und Feuchtgebiete bilden hier einen einzigartigen 
Biotopverbund. Beispielhaftes Vorkommen typischer vielfäl
tiger Fauna und Flora dieser Lebensräume sind durch Auffor
stung sowie Nutzungsumwandlung bzw. Intensivierung ge
fährdet.



Abb. 2. Naturschutzprojekt „Wolferskopf": Typischer Ausschnitt des Wolferskopfgebietes. An den Kalkhalbtrockenrasen im Bildvor
dergrundschließen sich wärmeliebende Gebüsche an (Foto: R. Forst 26.06.1990).

Abb. 3. Naturschutzgroßprojekt„Wollmatinger Ried": Streuwiesenflächen in den „Langen Zügen", die im Rahmen von Pflegemaßnah
men jährlich im Herbst/Winter gemäht werden (Foto: R. Forst 17.07.1989).



Wollmatinger Ried 
Baden-Württemberg 
Laufzeit: 1989-1993
Träger: Deutscher Bund für Vogelschutz, Konstanz

Das Wollmatinger Ried ist bedeutendstes Watvogel-Brut
gebiet am Bodensee und von internationaler Bedeutung. Es 
ist gekennzeichnet durch ausgedehnte Schilf- und Röhricht
flächen in Kombination mit periodisch überfluteten, arten
reichen Streuwiesenbereichen und besitzt eine hohe Struk
turvielfalt. Das Gebiet ist durch Gehölzsukzession sowie 
durch Düngung privaterWiesenbereiche gefährdet.

Westliche Vulkaneifel 
Rheinland-Pfalz 
Laufzeit: 1982-1987 
Träger: Landkreis Daun

Sicherung und Sanierung von Maaren und Vulkankratern 
einmaliger Ausprägung. Biologischer und geomorphologi- 
scher Zustand sowie Formenreichtum sind von besonderer 
Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland und Europa.

Nigehörn/Scharhörn
Freie und Hansestadt Hamburg
Laufzeit: 1989-1990
Träger: Freie und Hansestadt Hamburg

Die Düneninsel Scharhörn ist eine der wichtigsten Brutin
seln für Küstenvögel an der Deutschen Nordseeküste. Sie be
sitzt die größte Brutkolonie von 4 Arten der gegenüber Le
bensraumveränderungen und -Störungen sehr empfindli
chen Seeschwalben: u.a. Flußseeschwalben und Brandsee
schwalben. Gefährdet ist Scharhörn durch ständig stattfin
dende Erosion an der brandungsexponierten West- und 
Nordwestseite und durch Sturmfluten. Ziel des Projektes ist, 
auf der Sandplatte des Scharhörner-Watts, ca. 1,5 km östlich 
von der jetzigen Insel Scharhörn entfernt, die Aufspülung ei
ner zweiten Düneninsel ausschließlich zu Naturschutzzwek- 
ken vorzunehmen.

Wurzacher Ried 
Baden-Württemberg 
Laufzeit: 1987-1994 
Träger: Landkreis Ravensburg

Das Wurzacher Ried ist eine über 14 km2 ausgedehnte 
Riedlandschaft mit vollständig erhaltener Zonierung unter
schiedlichster Moortypen, die sich um die größte zusammen
hängende Hochmoorfläche Mitteleuropas gliedern. Mit dem 
außerordentlichen Artenreichtum (ca. 650 Pflanzenspezies) 
hat sich das Ried zu einem Rückzugsgebiet seltener und ge
fährdeter Arten entwickelt. Ca. 210 Glazialreliktarten und 
kulturflüchtende Tierarten.

Abb. 4. Naturschutzgroßprojekt „Nigehörn/Scharhörn": Zur kurzfristigen Festlegung der Sandaufspülungen wurden auf Nigehörn 
Sandfangzäune errichtet Aussaaten vorgenommen und mit der Anpflanzung standorttypischer Vegetation begonnen (Foto: R. Forst 
°2 .08. 1990).



Abb. 5. Naturschutzgroßprojekt „O chsenm oorA uf einer ehemals intensiv genutzten Projektgebietsfläche wurde ein Entwässe
rungsgraben gekammert und bei gleichzeitiger Höherlegung verbreitert, um die Gebietsentwässerung einschränken zu können 
(Foto: R. Forst, 15.05.1990).

Meißendorf er Teiche 
Niedersachsen 
Laufzeit: 1979-1983 
Träger: Landkreis Celle

Altes, kaum mehr als solches genutztes Fischteichgebiet 
mit umliegenden feuchten Wiesenflächen. Das Gebiet hat in
ternationale Bedeutung. Es zeichnet sich durch eine äußerst 
hohe Artenvielfalt und ein seltenes Spektrum der Tier- und 
Pflanzenarten von nährstoffarmen bis zu nährstoffreichen 
Gewässern aus. Bedeutendes Rastgebiet für Zugvögel.

Ochsenmoor 
Niedersachen 
Laufzeit: 1984-1993 
Träger: Landkreis Diepholz

Dem Ochsenmoor kommt als Brutgebiet feuchtlandge
bundener Vogelarten und als Durchzügler-Rastgebiet her
ausragende Bedeutung zu. In Verbindung mit dem angren
zenden Dümmer handelt es sich um ein Feuchtgebiet interna
tionaler Bedeutung, dessen besondere Wertigkeit sich aus 
der Kombination flacher Freiwasserzonen mit Röhrichtflä
chen und Naßgrünlandbereichen ergibt.

6. Bedeutung des Förderprogramms als Teil 
eines integrierten Schutzgebietssystems

Um die Möglichkeiten zu beurteilen, die sich aus dem Förder
programm zur Unterstützung eines integrierten Schutzge
bietssystems ergeben können, ist ein Blick auf die Verteilung 
von Naturschutzvorhaben mit gesamtstaatlich repräsentati
ver Bedeutung (siehe Abb. 6) hilfreich. Es wird deutlich, daß

mit der bisher rd. 10jährigen Förderung ein erster Anfang ge
macht worden ist, der kontinuierlich erweitert werden muß.

Die Zielsetzungen europäischer und internationaler 
Schutzgebietssysteme werden bei der Auswahl und Gestal
tung von Fördervorhaben mitberücksichtigt. So sind z. B. För
dergebiete wie die Bislicher Insel und das Ochsenmoor Be
standteile von Feuchtgebieten internationaler Bedeutung 
nach der Ramsar-Konvention. Den Status eines Europadi
plom-Gebietes besitzen beispielsweise die gesamtstaatlich 
repräsentativen Vorhaben Wollmatinger und Wurzacher 
Ried. Darüber hinaus können mit der Förderung bestehende 
und geplante Nationalparke sowie internationale Konven
tionen unterstützt und ergänzt werden.

Mit der Übernahme der naturschutzfachlichen Betreu
ung von gesamtstaatlich repräsentativen Projekten hat die 
Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und Landschafts
ökologie in diesem Jahr begonnen, die wenn auch nicht zu 
überschätzenden Chancen des Förderprogramms für den 
langfristigen Aufbau eines bundesweiten Biotopverbund
systems konzeptionell aufzuarbeiten. Demzufolge kommt 
bei der Genehmigung von Neuvorhaben den gesamtland
schaftlichen Beziehungen -  insbesondere der Einbindung in 
Großlandschaften-eine erheblich verstärkte Bedeutung zu.

Hinsichtlich dieser Zielvorgabe sind in der Bundesfor
schungsanstalteine Reihe von Aktivitäten in derGrundlagen- 
erarbeitung angelaufen, damit das Förderprogramm auf 
fundierter wissenschaftlicher Basis im Sinne des Naturschut
zes forciert werden kann. Dazu gehört u.a. die Ermittlung 
von bundesweiten Vorranggebieten fürden Naturschutz, die 
auch der Auswahl von potentiellen Fördergebieten zugute 
kommt.



Naturschutzvorhaben von gesamt
staatlich repräsentativer Bedeutung 
-  mit Mitteln des Bundes gefördert

A. Abgeschlossene Projekte

O  Haseldorfer Marsch 
0  Mündungsgebiet der Ahr 
0  MeißendorferTeiche 
©  Meerfelder Maar 
0  Westliche Vulkaneifel 
0  Bislicher Insel 
O  MechtersheimerTongruben 
0  Elbniederungsgebiet Gartow-Höhbeck 
0  Zinnbach

B. Laufende Vorhaben

© Neustädter Moor 
© Hohe Rhön/Lange Rhön 
© Alte-Sorge-Schleife 
© BorgfelderWümmewiesen 
© Wurzacher Ried 
© Ochsenmoor 
© Dannenberger Marsch 
© Wolferskopf 
© Scharhörn 
® Lutter
© Meerbruch-Steinhuder Meer 
®  FehntjerTief/Flumm-Niederung 
® Mündungsgebiet der Isar 
®  Regentalaue 
© Altrheinarm Bienen-Praest 
© Wollmatinger Ried 
©  Altenburg IV

Abb. 6. Verteilung von Naturschutzvorhaben von gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung der Bundesrepublik Deutschland.

7. Gewässerrandstreifenprogramm

Die detailliert dargestellte Förderung von Naturschutzgroß
projekten wurde 1989 um das „Programm des BMU zur För
derung von Gewässerrandstreifen im Rahmen der Errichtung 
und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Land
schaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung -  Ge
wässerrandstreifenprogramm erweitert. An der genauen 
Bezeichnung des Programms wird schon erkennbar, daß die

Gewässerrandstreifenprojekte voll in die gesamtstaatlich re
präsentative Förderung integriert sind.

Folglich lehnt sich das Gewässerrandstreifenprogramm in 
bezug auf Ziele, Auswahlkriterien, förderbare Maßnahmen 
und Abwicklungsmodalitäten weitgehend an die bisher er
läuterte Förderung an. So verbindet das vorgenannte Pro
gramm die bisherige Zielsetzung der Förderung von gesamt
staatlich repräsentativen Vorhaben mit der Intention, die öko
logische Qualität der oberirdischen Gewässer zu verbessern.



Damit in den weitergehenden Ausführungen Wiederho
lungen vermieden werden, soll sich hier auf die kennzeich
nenden Spezifika des BMU-Gewässerrandstreifenpro- 
gramms beschränkt werden. Neben den Gewässern (im Sinne 
des Förderprogramms sind dies: Quellen, fließende und ste
hende Gewässer sowie Küstengewässer von Nord- und Ost
see) werden die für einen umfassenden Naturschutz benötig
ten terrestrischen Randbereiche mit in die Förderung einbe
zogen. Dazu gehören:
H die Gewässerufer,
■ Pufferstreifen zur Reduzierung oberflächiger Nährstoff
einträge,
■ Überschwemmungsflächen in den Auenbereichen der Ge
wässer,
■ in die Gewässer einmündende Vorfluter,
H landwirtschaftlich genutzte Flächen, die über die Ablei
tung von Drainagewasser oder durch Erosion die Funktions
fähigkeit und Qualität des Gewässers beeinträchtigen.

Der ausgedehnte Anwendungsbereich soll die Vorausset
zungen schaffen, durch geeignete Maßnahmen die stoffli
chen Belastungen ausdiffusen Quellen, verschiedensten Nut
zungen und wasserwirtschaftlichen Eingriffen zurückzufüh
ren, damit gesamtstaatlich repräsentative Gewässer und ihre 
Einzugsgebiete als Lebensraum für heimische Pflanzen- und 
Tierarten wiederhergestellt und nachhaltig gesichert wer
den können.

Aus naturschutzfachlicher Sicht bedarf es hierzu, daß 
möglichst gesamte Gewässersysteme oder Teile davon bzw. 
großräumige Gewässerabschnitte mit den dazugehörenden 
Einzugsgebieten in ein Gewässerrandstreifenprojekt aufge
nommen werden, um z.B. auch die zentrale Bedeutung zu 
festigen, die die Gewässer mit ihren Auenbereichen für die 
Vernetzung größerer Lebensräume haben können.

Zur Erreichung der Programmziele können als geeignete 
Maßnahmen gefördert werden:

a) Erstellung eines parzellenscharfen Pflege- und Ent
wicklungsplans,

b) Ankauf von Grundstücken,
c) Langfristige Pacht von Grundstücken,
d) Erstmalige und/oder nur einmalig erforderliche bio

toplenkende und biotopeinrichtende Maßnahmen, wie 
z.B .:
H Entfernung oder Umbau von wasserbaulichen Anlagen,
31 Vermeidung der Eintiefung von Flußbetten oder Sohlen- 
aufhöhung,
■ naturnähere Umwandlung begradigter Wasserläufe,
■ Wiederherstellung von natürlichen Retentionsräumen,
■ Reaktivierung von Altarmbereichen,
■ Förderung der natürlichen Ufervegetation,
■ Wiedervernässung angrenzender Flächen durch Unterbin
dung von Drainagen,
sowie als zusätzlich neu aufgenommenes Förderinstrument.

e) Bewirtschaftungsbeschränkungen. D.h., im Gewässer
randstreifenprogramm werden Ausgleichszahlungen für 
entgangene Nutzungsgewinne aufgrund naturschutzbe
dingter Auflagen gewährt, soweit diese zur Projektzielerrei
chung erforderlich sind. Hauptsächlich fallen Ausgleichszah
lungen infolge einer extensivierten landwirtschaftlichen 
Nutzung an. In Frage kommen z. B. die Umwandlung von Ak- 
ker in Grünland, der Ausschluß von Düngung und Biozidan

wendung sowie Maßnahmen zur Reduzierung des Bodenab
trages.

Mit den für die Haushaltsjahre 1989 und 1990 zur Verfü
gung gestellten 20 Mio DM konnten bisher insgesamt 7 Pro
jekte in die Förderung des Gewässerrandstreifenprogramms 
einbezogen werden. Es sind dies: dasinternational bedeutsa
me Feuchtgebiet des Altrheinarmes Bienen Praest im Land
kreis Kleve, die Marsch- und Niedermoorlandschaft entlang 
des Flumm-fFehntjer Tiefs im Landkreis Aurich, die von zahl
reichen Altarmen und Auwäldern geprägte Isarmündung im 
Landkreis Deggendorf, der Meerbruch am Rand des Steinhu- 
der Meeres, die Bislicher Insel am Niederrhein sowie die Ge
wässerrandstreifenprojekte A/fenburg/\/(Borkener See) und 
Lutter, die anhand von Lichtbildern kurz beschrieben wer
den.

Altenburg IV 
Hessen
Laufzeit: 1989-1993
Träger: Stiftung Hessischer Naturschutz

Das Projekt hat das Ziel, ein weitgehend in sich geschlos
senes, nährstoffarmes aquatisches System mitsamt seiner 
Uferbereiche durch unbeeinflußte natürliche Regeneration 
und Stoffkreisläufe zu erhalten, zu schützen und zu entwik- 
keln. Aufgrund seiner Nährstoffarmut von gesamtstaatlich 
repräsentativer Bedeutung.

Lutter
Niedersachsen 
Laufzeit: 1989-1998 
Träger: Landkreis Celle

Weitgehend naturnahes Gewässersystem mit einer Viel
zahl hochspezialisierter Tier- und Pflanzenarten, u.a. Fluß
perlmuschel, Fischotter, Schwarzstorch. Gefährdet durch Ein
trag organischer und anorganischer Stoffe sowie durch eine 
Reihe anthropogener Nutzungen.

8. Ausblick

Durch die zum Jahresbeginn erfolgte Übertragung der Zu
ständigkeit für die geschilderten Förderprogramme vom 
Bundesumweltministerium auf das Arbeitsgebiet Biotop
schutz der BFANL soll die naturschutzfachliche und admini
strative Betreuung von gesamtstaatlich repräsentativen Na
turschutzvorhaben intensiviert werden. Zu diesem Zweck 
steht die Bundesforschungsanstalt -  unter Beteiligung der 
zuständigen Behörden -  in einem engen Kontakt mit den 
Projektträgern und Antragstellern.

Dabei werden die weitergehenden Projektausrichtungen 
und -entwicklungen kontinuierlich -  bei Bedarf auch im Rah
men von Ortsterminen -  abgestimmt. Ergänzend zu diesen 
Abklärungen ist vom BMU für Neuvorhaben während der Er
stellungszeit des parzellenscharfen Pflege- und Entwick
lungsplans (in der Regel die ersten beiden Förderjahre) die 
Einrichtung einer projektbegleitenden Arbeitsgruppe zur 
Bedingung gemacht worden. Ziel dieser Arbeitsgruppe, in 
der Fachbehörden, örtliche Naturschutzorganisationen und 
auch die Grundstücksnutzer vertreten sind, ist es, Interessen
konflikte früh zu erkennen und naturschutzfachlich kompe
tente Lösungen im Rahmen der Erstellung des qualifizierten 
Pflege- und Entwicklungsplans zu erarbeiten.



Abb. 7. Gewässerrandstreifenprojekt „Lutter": Naturnaher Fließgewässerabschnitt im Unterlauf der Lutter. Ziel des Projektes ist u. a. 
der Erhalt bzw. die Verbesserung der Fließgewässerdynamik (Foto: R. Forst, 15.02.1989).

Innerhalb des ersten Projektförderjahres hat der Träger 
einen Status-quo-Berichtzum Naturschutzvorhaben vorzule
gen. Das Arbeitsgebiet Biotopschutz beabsichtigt mehrere 
dieser Berichte im Rahmen der Fachzeitschrift „Natur und 
Landschaft" als ein Schwerpunktthemenheft zu veröffentli
chen, damit sich ein breiteres Fachpublikum ausführlich über 
einzelne Naturschutzprojekte und Projekte des Gewässer
randstreifenprogramms informieren kann. Zu älteren ge
samtstaatlich repräsentativen Gebieten sind in unregelmäßi
gen Abständen bereits gesonderte Beiträge in Natur und 
Landschaft erschienen.

Die nach Abschluß der Projektförderung bzw. weitere 5 
Jahre danach einzureichenden Endberichte können ein er
ster Baustein zur Beurteilung des durch die Naturschutzmaß
nahmen eingetretenen Erfolges sein. Im Hinblick auf die Er
stellung von Konzepten zu Effizienzbewertung und Monito
ring von gesamtstaatlich repräsentativen Gebieten sind erste 
Endberichte bereits ausgewertet worden. Auffällig ist, daß 
die Projekte vielfach nur mangelhaft oder gar nicht wissen
schaftlich betreut werden.

Dies resultiert u.a. daraus, daß die vorgestellten Program
me die Förderung von wissenschaftlichen Begleituntersu
chungen nicht vorsehen. Daher ist es dem Arbeitsgebiet Bio
topschutz in der Bundesforschungsanstalt für Naturschutz

und Landschaftsökologie ein wichtiges Anliegen, die Mög
lichkeit zur Förderung von wissenschaftlichen Begleitunter
suchungen (u.a. alseine Entscheidungsgrundlage zur Durch
führung von Erfolgskontrollen) in den dafürzu modifizieren
den Fördergrundsätzen prinzipiell zu erreichen. Der Bundes
minister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit hat 
in dieser Angelegenheit eingehende Prüfung zugesagt.

Die Ermittlung von potentiellen Fördergebieten steht mit 
der Frage nach der Entwickelbarkeit von Biotopen in enger 
Verbindung. Derzeit wird diskutiert, ob zukünftig im Rah
men dieser Förderung neben der Sicherung vorhandener 
Werte auch solche Landschaftsteile in Betracht kommen, für 
die mit ausreichender Sicherheit angenommen werden 
kann, daß sie sich bei geeigneten Naturschutzmaßnahmen 
zu Gebieten mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung 
entwickeln werden.

Mit der Vereinigung der beiden deutschen Staaten wird 
die Zahl der förderungswürdigen Gebiete mit gesamtstaat
lich repräsentativer Bedeutung entsprechend erweitert. Bei 
gleichbleibender finanzieller Ausstattung bedeutet dies 
aber auch, daß mit den jetzt schon in Relation zum Antrags
aufkommen knappen Fördermitteln noch mehr förderungs
fähige Naturschutzprojekte nicht berücksichtigt werden 
könnten. Aufgrund dieses Sachverhaltes bedarf es dringend



einer kräftigen Haushaltsmittelaufstockung für diese Förde
rung, um Projekte, die in ihrem Naturschutzwert akut von ir
reversiblen Schäden bedroht sind, entscheidend retten zu 
können. Hierbei kommt der anhaltenden und nachdrückli
chen Unterstützung durch die Öffentlichkeit eine nicht zu 
unterschätzende Bedeutung zu.

9. Zusammenfassung

Der Verfasser stellt die Fördermodalitäten, Auswahlkriterien 
sowie Finanzierungskonzepte zu dem seit 1979 bestehenden 
Förderprogramm der Bundesregierung zur Errichtung und Si
cherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit 
gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung vor. Er gibt an
hand von konkreten Naturschutzgroßprojektbeispielen Aus
kunft über den Stand der bisherigen Förderung und analy
siert die Bedeutung des Förderprogramms als Teil eines inte
grierten Schutzgebietssystems.

In einem speziellen Teil werden die Spezifika und laufen
den Projekte des BMU-Gewässerrandstreifenprogramms er
läutert. Der Beitrag schließt mit einem Ausblick, der die Per
spektiven zu den dargestellten Förderprogrammen skizziert.

10. Weiterführende Literatur

Blab, J .; Forst; R.; Klär, C ; Niclas, G.; Wey, H.; Woithe, G., 1991: 
Naturschutzprojekte des Bundes-Förderprogramme zur 
Errichtung und Sicherung schutzwürdigerTeile von Natur

Diskussionsprotokoll zum 
Referat „Förderprogramme 
zur Errichtung und Sicherung 
schutzwürdigerTeile von 
Natur und Landschaft mit ge
samtstaatlich repräsentativer 
Bedeutung" von R. Forst
Protokollant: K.-J. Steinhoff

ffl Werden wiederkehrende Maßnahmen im Rahmen der Na
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Eine wesentliche Intention des Programmes zielt darauf 
ab, in den Einzugsgebieten der jeweiligen Projekte Flächen 
durch den Projektträger aufzukaufen oderanzupachten. Um 
eine möglichst langfristige Kontinuität zu erreichen, werden 
seitens des Bundes sowie seitens des Projektträgers bei Pacht
verträgen Laufzeiten von 20 bis 30 Jahren angestrebt. Ob
wohl unter Einbeziehung der heutigen unsicheren Situation 
vieler landwirtschaftlicher Betriebe das Gegenteil zu erwar
ten gewesen wäre, werden derartig lange Bindefristen von 
den Landwirten akzeptiert. Sollte dennoch ein vertraglich 
gebundener Landwirt seinen Betrieb vor Ablauf der Pacht
zeit aufgeben, so besteht für den Projektträger immer noch 
die Möglichkeit, die betreffenden Flächen dann aufzukau
fen.
■ Werden Erfolgskontrollen durchgeführt?

Bisher war, um dieser Aufgabe (voll) gerecht zu werden, 
zu wenig Personal vorhanden. Für die Zukunft sollen aber 
entsprechende Konzepte zur Durchführung effektiver 
(Nach-)Kontrollen erarbeitet werden.
Î Welche Konsequenzen ergeben sich, wenn der Schutz

zweck während der Förderungsdauer nicht erreicht wird 
bzw. wenn das Schutzziel offensichtlich verfehlt wird?

Es besteht die Möglichkeit, daß der Bund die von ihm ge
gebenen Geldmittel vom Projektträger zurückfordern kann. 
Als Beispiel für ein weitestgehend nicht erfolgreiches (abge
schlossenes) Projekt wurde der Schutz des Mündungsgebie
tes der Ahr in Rheinland-Pfalz mit den dazugehörigen ca. 20 
Nebenflüssen genannt.



■ Wie stellt sich die Finanzierungspraxis dar?
Die Bewilligung der Fördergelder durch den Bund erfolgt 

nicht generell im jährlichen Rhythmus, sondern oftmals wer
den auch für etwa drei fortlaufende Jahre Haushaltsmittel 
bereitgestellt.
■ Wie hoch ist das Gesamtfördervolumen?

Für 1990 beträgt die Summe 25 Mio DM.
■ Woraus resultiert die offensichtlich ungleichgewichtige 
räumliche Verteilung der Projekte innerhalb der alten Bun
desländer?

Hierüber kann nur insofern spekuliert werden, als z.B. 
das Land Bayern den Naturschutz als ureigenste Ländersache 
betrachtet und somit konkrete Bindungen durch den Bund 
vermeiden möchte.
H Wodurch ist der Ablauf eines Projektes besonders charak
terisiert?

Enge Kontakte zwischen dem Projektträger vor Ort und 
der BFANL in Bad Godesberg, die als Projektbetreuer seitens 
des Bundes auftritt.
■ Wäre es sinnvoll, die Fördermodalitäten zugunsten der 
ehemaligen DDR-Gebiete zu ändern, damit diese bevorzugt 
in das Programm integriert werden?

Bisher gab es keinen Grund, die Förderung bezüglich der 
ehemaligen DDR-Gebiete zu ändern. Als Beispiel sei der 
Drömling angeführt, der früher direkt durch die innerdeut
sche Grenze geteilt war. Hier wird zunächst der ehemals west
deutsche Teil in die Förderung aufgenommen, während der 
ehemals ostdeutsche Teilbereich in den nächsten Jahren hin
zukommt.
B Was ist als besonderes Auswahlkriterium anzusehen, da
mit ein Gebiet in das Programm aufgenommen werden 
kann?

Es muß ein Projektträger gefunden werden, der unbe
dingt nachzuweisen hat, daß er fachlich in der Lage ist, dieses 
Projekt durchzuführen. Die fachliche Kompetenz kann aber 
auch erlangt werden, indem externe Fachleute den Projekt
träger beraten. Zur Veranschaulichung sei das bereits abge
schlossene Projekt der MeißendorferTeiche genannt, wo der 
Landkreis Celle als Projektträger fungierte und die wissen
schaftliche Begleitung in besonderem Maße durch die Fach
behörde für Naturschutz erfolgte, die im Niedersächsischen 
Landesverwaltungsamt integriert ist.
■ Wer erarbeitet Pflege- und Entwicklungspläne?

Im Falle des derzeit laufenden Lutter-Projektes, welches 
ebenfalls vom Landkreis Celle getragen wird, werden zur Er
stellung von Pflege- und Entwicklungsplänen Verträge an 
freischaffende Landschaftsplanungsbüro vergeben, da das 
Anfertigen derartiger Pläne aufgrund des enormen Arbeits
umfanges vom Projektträger nicht selbst geleistet werden 
kann. Für einen Zeitraum von zwei Jahren ist für Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen die Summe von 750000 DM vorge
sehen worden. Projektbegleitend wurde eine Arbeitsgruppe 
gebildet, die sich mindestens einmal jährlich trifft. Diesem 
Gremium gehören z.B. Vertreter von Anliegergemeinden 
und Naturschutzverbänden sowie von der Landwirtschafts
kammer, der Forst, der Wasserwirtschaft, dem Amt für Agrar
struktur, dem Landkreis und des Gewässerunterhaltungsver
bandes an.
■ Welche weiteren Förderprogramme des Bundesumwelt- 
roinisteriums (Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und

Reaktorsicherheit/BMU), die ähnlich ausgerichtet sind, gibt 
es?

Hier wären die Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben 
(E+E) zu nennen, wobei wissenschaftliche Vorhaben bis zu 
100% finanziell gefördert werden können. Es ist jedoch aus
zuschließen, daß ein Vorhaben bzw. Projekt aus zwei ver
schiedenen „ Fördertöpfen" finanziert wird.

Protokoll zur Exkursion an die Lutter, 
die als typischer Heidebach durch den 
Landkreis Celle fließt

Die fachliche Betreuung erfolgte durch die Herren:
■ Dr. Reinhard Altmüller, Fachbehörde für Naturschutz im 
Niedersächsischen Landesverwaltungsamt,
■ Ralf Forst, Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und 
Landschaftsökologie, Bonn-Bad Godesberg,
■ Dietrich Abendroth, Amtsleiter der Unteren Naturschutz
behörde des Landkreises Celle.

Das Gebiet der Lutter-m it den dazugehörigen Nebenbä
chen -  wurde in die Liste der Naturschutzvorhaben von ge
samtstaatlich repräsentativer Bedeutung aufgenommen, 
weil hier noch Restvorkommen der akut vom Aussterben be
drohten Flußperlmuschel (Margaritifera margaritifera L.) 
vorhanden sind. Der Bestand in der Lutter wird lediglich noch 
auf 2500 bis 3000 Exemplare geschätzt. Ehemals war diese 
Muschelart, die ca. 12 bis max. 15 cm lang und bis zu 110 Jahre 
alt werden kann, in allen Elbeseitengewässern, incl. der Ne
benbäche, vertreten. Das Milieu dieser Bäche wird im allge
meinen durch kalkarmes Wasser charakterisiert.

Wie aus dem Namen bereits zu entnehmen ist, bilden die 
Muscheln gelegentlich Perlen um eingekapselte Fremdkör
per aus. Unter natürlichen Gegebenheiten tritt dieses Phäno
men schätzungsweise bei ca. 1 %oderTiereauf, was dazu führ
te, daß die Perlenfischerei bereits im Mittelalter im betreffen
den Gebiet systematisch betrieben wurde.

Zunächst wurde der Muschelfang wegen der begehrten 
Perlen durch kirchliche Institutionen ausgeübt, deren Rechte 
später vom Hannoverschen Königshaus übernommen wur
den. Im Laufe der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ließ je
doch das gesteigerte Interesse der königlichen Verwaltung 
an der hiesigen Flußperlmuschelfischerei nach, da das Han
noversche Königshaus infolge der Personalunion mit Eng
land aus den angelsächsischen Kolonien qualitativ hochwer
tigere Perlen beziehen konnte.

Bezüglich der Biologie der getrenntgeschlechtlichen Tie
re erläuterte Dr. Altmüller folgende Besonderheiten. Nach 
der Befruchtung werden von den weiblichen Individuen ca. 
drei bis fünf Millionen Muschellarven frei in das fließende 
Wasser abgegeben. Die weitere Entwicklung wird entschei
dend durch das Vorhandensein von zwei Fischarten geprägt. 
Dieses ist zum einen die Bachforelle und zum anderen der 
Lachs, der (heute) im Gebiet nicht mehr vorkommt. So wer
den die mikroskopisch kleinen Muschellarven von Bachforel
len mit dem Wasser eingeatmet. Im Bereich der Fischkiemen 
„merken" die Larven eine Veränderung des lonenmilieus, 
woraufhin sie sich dort anheften und etwa zehn Monate pa
rasitär vom Fisch leben. Am Ende dieses Entwicklungszeitrau
mes „verlassen" sie die Forelle und graben sich im Bachsedi
ment ein. Auch hier werden ganz spezielle Ansprüche ge



stellt, und zwar in der Weise, daß eine Abdrift des Intersti- 
tiums (Sandlückensystem) ausgeschlossen sein muß. Ferner 
dürfen keine großen Mengen organischer Substanz im oder 
auf dem Gewässergrund vorhanden sein; insbesondere darf 
im Fließgewässer keine Sauerstoffarmut auftreten. Anderer
seits ist aber doch ein gewisses Mindestmaß an Schweb
stoffen notwendig, da diese von den Muscheln während des 
Filtriervorganges verzehrt werden. Folglich erscheint es nur 
logisch, daß die äußerst langsam wachsenden Flußperlmu
scheln durch ihr Vorhandensein eine gute Wasserqualität 
anzeigen.

Die im Bach befindliche Fischfauna kann noch als weitest
gehend autochthon bezeichnet werden.

In der Lutter sind die Abläufe der natürlichen Reproduk
tion der Flußperlmuschel heute so weit gestört, daß eine Ver
mehrung nur noch durch künstliche Impfung der Bachforel
len mit Muschellarven gewährleistet ist. Zur weiteren Auf
zucht werden die Tiere nach der parasitären Phase in speziel
len Käfigen im Bachsediment gehalten.

Bereits im Jahr 1978 wurden die Kosten für ein umfassen
des Schutzkonzept im Gebiet der Lutter mit ca. 52 Mio DM be
ziffert. Neben dem hohen finanziellen Aufwand werden sich 
für künftige Schutzgebietsplanungen auch administrative 
Gegebenheiten erschwerend auswirken, da sowohl die Kreis- 
wie auch die Regierungsbezirksgrenze nahezu in der Mitte 
durch das Gebiet führt, welches heute lediglich den unzurei
chenden Schutzstatus eines Landschaftsschutzgebietes in
nerhalb des Naturparkes Südheide aufweist.

Auch die landschaftlichen Gegebenheiten, die aufgrund 
des Waldreichtums der benachbarten Flächen zwar insge
samt als positiv anzusehen sind, bergen einige Probleme. So 
ist z. B. der Eintrag von saurem Oberflächenwasser aus Nadel
holzbeständen zu beklagen. Lediglich am Rande sei be
merkt, daß diese Waldgebiete z.Z. einen viel zu hohen Rot
wildbesatz beherbergen.

Im Einzugsgebiet der Lutter gibt es in versumpften Berei
chen große Grasfroschbestände. Teilweise starke Verpilzun- 
gen des Froschlaichs lassen aber auch hier auf eine Störung 
des Ökosystems schließen, die vermutlich auf die genannte 
Versauerung der Einzugsgewässer zurückzuführen ist.

Streckenweise ist das Fließgewässer durch einen starken 
Sparganium-Bewuchs gekennzeichnet, was vermutlich durch 
milde Wassertemperaturen im Winter bedingt ist. Da der 
Bach nicht zufriert, wird ein Absterben der Pflanzenmasse in 
größeren Mengen ausgeschlossen.

Zur Kontrolle der bereits erwähnten autochthonen Fisch
bestände, incl. der Bachforellenpopulation, werden von der

Fachbehörde für Naturschutz regelmäßig Elektrobefischun- 
gen durchgeführt.

Im Umgang mit den Parzellen des Gewässerrandstreifens 
wird von Herrn Dr. Altmüller das Verfahren der (langfristi
gen) Anpachtung von Grundstücken als unbefriedigend dar
gestellt, weil, wie er meint, nach Ablauf der Pachtverträge 
die allgemeinen Probleme der Unterhaltung bzw. Bewirt
schaftung wieder auftauchen. Demgegenüber ist es sinnvol
ler, die in Frage kommenden Grundstücke durch den Projekt
träger nach Möglichkeit jetzt anzukaufen, was im Falle von 
besonders „sensiblen" Landschaftsteilen seitens des Land
kreises Celle auch betrieben wird.

Nachhaltige Schädigungen des Bachökosystems wurden 
in der Vergangenheit -  zuletzt vor annähernd 20 Jahren -  
durch Gewässerausbauten und unsachgemäße Gewässerun
terhaltung hervorgerufen. Mittels Bagger wurden Vertiefun
gen im Gewässerbett der Lutter vorgenommen, wodurch sich 
das Fließregime in weiten Bereichen völlig verändert hat. 
Darüber hinaus wurden an einigen Stellen auch noch Staue 
eingerichtet.

Als Folgeerscheinung dieser Maßnahmen hat sich tote or
ganische Substanz in der Form von Feinsediment in den dafür 
nun begünstigten Bachabschnitten abgelagert. Diese Bedin
gungen sind u.a. auch der Forellenpopulation nicht förder
lich.

Lediglich in Bereichen mit noch natürlichen Fließverhält
nissen, wo die Wassertiefe nur 20 bis 30 cm beträgt, sind noch 
intakte Bachforellenbestände, gemäß ihrem natürlichen Al
tersstufenaufbau, vorzufinden. Hier ist der Bachgrund typi
scherweise in steiniges, grob kiesiges sowie feines Sediment 
differenziert.

Als weitere Negativerscheinung ist im Unterlauf der Lut
ter der vermehrte Wasserzufluß durch Felddrainagen sowie 
der vermehrte Sandeintrag, bedingt durch Erosion von Acker
flächen, hervorzuheben.

Allgemein hat sich die Wasserqualität in den letzten Jah
ren allerdings dadurch verbessert, daß die Anliegergemein
den zur Entlastung des Fließgewässers an zentrale Klärwerke 
angeschlossen wurden. Diese Verbesserung ist im benachbar
ten Einzugsgebiet der Lachte jedoch leider noch nicht er
reicht, so daß dort die Fäkalien der Ortschaften oftmals noch 
direkt in den Bach eingeleitet werden.

Als Ausblick für die Zukunft werden seitens des Projekt
trägers Überlegungen angestellt, nach der Erarbeitung eines 
Pflege- und Entwicklungsplanes für die schutzwürdigen Be
reiche einen Pflegebeirat zu etablieren, der künftige Pflege
arbeiten projektieren soll.



Straftatbestände im Natur- 
und Umweltschutz
von NilsTumat

Beginnen wir mit einem Fall aus dem Berufsalltag des Um
weltstaatsanwaltes:

[Fall Nr. 1] Aus einem Fabrikschornstein wird Ruß ausge
stoßen. Die Bewohner der Umgebung beschweren sich bei 
verschiedenen Behörden und erstatten schließlich -  nach
dem sich nichts geändert hat -  Strafanzeige. Ihre Autos wei
sen Lackschäden auf# und Atembeschwerden stellen sich ein. 
Ganze Straßenzüge sind -  je nach Windrichtung -  betroffen. 
Die Strafanzeige enthält eine Unterschriftensammlung.

Die Polizei ermittelt. Die Auswirkungen des Rußaussto
ßes werden genau erfaßt und dargestellt, mit Zeugenaussa
gen und Bildberichten.

Der Verantwortliche innerhalb der Firma steht -  aus
nahmsweise -  fest. Er erklärt den Polizeibeamten, er habe in 
der letzten Zeit technische Schwierigkeiten wegen einiger 
veralteter Maschinen. Die Lage des Unternehmens lasse je
doch eine Einschränkung der Produktion während der erfor
derlichen Reparaturzeiten nicht zu. Die Werte derTA Luft sei
en aber durchaus eingehalten worden, und wenn sie einmal 
überschritten worden sein sollten, dann sei dies auf eine Ver
kettung unglücklicher Umstände zurückzuführen. „Ausrut
scher" könne es immer einmal geben.

Eine Anfrage der Polizei beim Gewerbeaufsichtsamt 
bleibt ohne Antwort, und so kommt die Akte auf den Tisch 
des Umweltstaatsanwaltes. Dieser stellt zunächst fest, daß 
ähnliche Vorfälle bei derselben Firma in der letzten Zeit häu
figer vorgekommen sind, die entsprechenden Ermittlungs
verfahren aber jeweils mangels sicheren Beweises eingestellt 
werden mußten.

Er meint, nunmehr müsse dem Umweltschutzstrafrecht 
des Jahrgangs 1980 endlich einmal deutlich Geltung ver
schafft werden. Ist nicht das Strafrecht zwar das letzte, dafür 
aber auch das wirksamste Mittel im Umweltschutz? Wann 
sollte sich das zeigen, wenn nicht bei diesen Fakten?

Eine sofort in die Wege geleitete Anfrage an das Gewer
beaufsichtsamt nach Genehmigung, Auflagen und eventuel
len Meßergebnissen führt zu der etwas sparsamen Mittei
lung, daß die Werte derTA Luft meistens eingehalten wor
den seien und daß in den Fällen, in denen das nicht gesche
hen sei, die Ursache nicht bekannt sei. Es sei auch nicht mehr 
feststellbar, ob die Beschwerden der Anwohner auf die Fälle 
der Überschreitungen derTA Luft zurückzuführen seien.

Nunmehr will der Umweltstaatsanwalt Nägel mit Köpfen 
machen und ruft beim Gewerbeaufsichtsamt an, um endlich 
etwas über die Genehmigung und die dort festgesetzten 
Grenzwerte zu erfahren. Der Vertreter des Gewerbeauf
sichtsamtes bittet um eine Besprechung und teilt dann fol
gendes mit: Es gebe nur eine alte Genehmigung aus dem Jah
re 1963, die keinerlei Grenzwerte hinsichtlich des Rußaussto
ßes enthalte. Es gebe also zur Zeit überhaupt keinen Grenz
wert. Der Betreiber der Anlage aber glaube, er sei an die 
Werte der TA Luft gebunden, und bemühe sich, diese einzu
halten.

Ein neuer Genehmigungsbescheid sei in Arbeit, nach dem 
die Grenzwerte auf ein Zehntel derzurZeit noch gültigen TA 
Luft herabgesetzt werden sollten. Dies solle im Wege der Vor
wegnahme der neuen TA Luft geschehen, die in Arbeit sei, 
weil der Stand der Technik weiter fortgeschritten sei. Bis da
hin vergehe aber noch etwa ein Jahr, weil Gutachten einge
holt und Messungen vorgenommen werden müßten.

Der Betreiber der Anlage solle möglichst nicht erfahren, 
daß keine Grenzwerte bestünden, er solle wenigstens bei sei
nem Glauben bleiben, daß die ungünstigen Werte der noch 
gültigen TA Luft für ihn unmittelbar gelten, da er sich dann 
weiterhin um deren Einhaltung bemühen werde. Deshalb ha
be das Gewerbeaufsichtsamt die schriftliche Stellungnahme 
etwas knapp abgefaßt.

Der Umweltstaatsanwalt liest im Bundes-Immissions
schutzgesetz im § 5:

„Genehmigungsbedürftige Anlagen sind so zu errichten 
und zu betreiben, daß
1. schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, 

erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für 
die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorge
rufen werden können,

2. Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen getrof
fen wird, insbesondere durch die dem Stand der Technik
entsprechenden Maßnahmen zur Emissionsbegrenzung #/
Dasscheintzu passen. Allerdingsfindetsich nirgendwoei

ne Vorschrift, die bestimmt, was mit demjenigen geschieht, 
der sich nicht an die Regeln der genannten Vorschrift (§ 5 
Bundes-Immissionsschutzgesetz) hält:

§ 62 Bundes-Immissionsschutzgesetz handelt von den 
Ordnungswidrigkeiten, zählt aber einen Verstoß gegen § 5 
nicht auf. Allerdings kommt insoweit ein Verstoß gegen eine 
Rechtsverordnung nach § 7 BImSchG in Betracht, der eine 
Ordnungswidrigkeit darstellt.

§ 325 StGB aber verlangt für eine Bestrafung wegen Luft
verunreinigung den Verstoß gegen eine Anordnung oder 
Auflage, hier also gegen einen konkret festgesetzten Grenz
wert, den es nicht gab, und darüber hinaus den Verstoß ge
gen eine durch Verwaltungsakt bestimmte Pflicht.

Da allenfalls eine Ordnungswidrigkeit nach dem Bundes- 
Immissionsschutzgesetz, nicht aber eine Straftat vorliegt, 
muß der Umweltstaatsanwalt das Verfahren mangels Bewei
ses einstellen und an das Gewerbeaufsichtsamt zur Verfol
gung der Ordnungswidrigkeiten abgeben. Er überlegt, wel
che Gründe er den zahlreichen Anzeigeerstattern mitteilen 
soll.

Zur Prüfung der Frage, ob eine Bestrafung wegen Körper
verletzung in Betracht kommt, wenn eine Fabrik im Rahmen 
der Genehmigung betrieben wird, übergibt er die Akte sei
nem Referendar.

An die Frage, ob ein Amtsträger als Beschuldigter in Frage 
kommt, mag er schon gar nicht denken. Dies muß nach gel
tendem Rechtauch verneintwerden, wasspäternoch zu erör
tern sein wird.

Soweit dieser Fall aus der Praxis. Es ging hier hauptsäch
lich um den Tatbestand der Luftverunreinigung, § 325 StGB. 
Dieser hat sich als untauglich erwiesen. MitTatbeständen wie 
dem § 325 StGB hat man es als Umweltstaatsanwalt glückli
cherweise nicht immerzu tun. Wiesehen dieTatbestände ins-



gesamt aus? Damit sind wir beim Thema selbst: Straftatbe
stände im Natur- und Umweltschutz.

Der Interpret dieses Themas befindet sich in der Gefahr 
zweier Extreme:

Entweder er begnügt sich mit einer bloßen Aufzählung 
derTatbestände. Das wäre zu wenig.

Oder er redet anläßlich der Thematik über „Gott und die 
(Um-)Welt". Das wäre zu viel.

Ich will den also zu schließenden Kompromiß so gestal
ten:

Ich fasse das Thema nicht auf als:
■ bloße Aufzählung der Straftatbestände,
■ Kommentierung des achtundzwanzigsten Abschnittes des 
StGB („Straftaten gegen die Umwelt") und weiterer Tatbe
stände des Umweltschutzstrafrechtes,
■ Aufzählung der Schwierigkeiten und Probleme des Um
weltschutzstrafrechtes,

sondern als:
■ Vorstellung der Straftatbestände (I),
■ kurze Charakterisierung der am häufigsten vorkommen
den Straftatbestände und einiger weiterer Probleme -  zu
gleich eine Bilanz: 10 Jahre Umweltschutz im Strafgesetz
buch (II),

und darüber hinaus-aus „aktuellem Anlaß" -a ls
■ Ausblick in die Zukunft (III).
■ Abschluß: Praktische Auswirkungen der geplanten Geset
zesänderungen (IV).

Eine Bilanz deshalb, weil die Straftatbestände des Um
weltschutzstrafrechtes nunmehr gerade zehn Jahre im Straf
gesetzbuch sind. Man könnte ein Jubiläum feiern: „10 Jahre 
Umweltschutz im Strafgesetzbuch". Ein Ausblick in die Zu
kunft -  verbunden mit der Frage, was sich ändert -  erscheint 
deshalb angebracht, weil der Gesetzgeber zur Zeit aktiv ist. 
Dabei kann ich den Vergleich des geltenden Rechtes mit dem 
kommenden Recht n/cbt umfassend darstellen: Aus Zeitgrün
den will ich mich auf dieThemen beschränken, die in den letz
ten zehn Jahren Schwierigkeiten in der Praxis bereiteten.

I. Die Straftatbestände (Vorstellung)

Die Straftatbeständö im Umweltschutzrecht sind nicht so 
zahlreich und nicht so weit verstreut wie die Ordnungswi
drigkeiten. Sie sind -  fast -  alle im Strafgesetzbuch zusam
mengefaßt und unter der Überschrift „Straftaten gegen die 
Umwelt" dargestellt. Eine Zersplitterung in gewissem Um
fang hat der Gesetzgeber allerdings nicht vermieden.

Ich werde das -  an sich hierher gehörende -  Problem der 
Strafandrohungen des Gesetzes nicht ansprechen. Ich halte 
die vorhandenen Strafrahmen, die ohnehin fast nie auch nur 
annähernd ausgeschöpft werden, durchweg für ausreichend 
und nicht änderungsbedürftig. Hier setzt auch kaum Kritik 
an.

Zum Thema: Was ist im Umwelt- und Naturschutz straf
bar?

Unter dem Abschnitt „Straftaten gegen die Umwelt" fin
den sich im Strafgesetzbuch die Vorschriften der §§ 324 bis 
330d. Diese beschäftigen sich hauptsächlich -  unmittelbar 
oder mittelbar- mit dem Schutz folgender drei Rechtsgüter:
■ Gewässer,
■ Boden,

■ Luft
und -fa lls eines von ihnen verletzt ist oder falls Lärm erzeugt 
wurde-auch mit der
■ Gesundheit der Menschen.

Allerdings werden diese Rechtsgüter keinesfalls -  wie 
man meinen sollte -  gleichermaßen geschützt. Darauf 
werde ich noch kommen. Diese Ungleichheit hängt mit 
der Geschichte der einzelnen Tatbestände zusammen. Sie 
sind nämlich nicht alle 1980 neu geschaffen, sondern viel
fach nur aus anderen Gesetzen („Nebengesetzen", z.B. 
dem Abfallbeseitigungsgesetz, dem Wasserhaushaltsge
setz, der Gewerbeordnung) übernommen worden. Daher 
mangelt es an einer einheitlichen Systematik, was mit Recht 
beklagt wird.

Unmittelbar geschützt werden:
■ Gewässer durch § 324 und
■ die Luft durch § 325.

Ein unmittelbar Schutz des Bodens -  vergleichbar z.B. 
dem soeben angeführten Gewässerschutz -  findet nicht 
statt.

In weiteren Vorschriften tritt eine Strafbarkeit bereits im 
Vorfeld ein: Es werden Verhaltensweisen unter Strafe ge
stellt, die selber die Umwelt nicht unbedingt belasten, die 
aber Voraussetzungen für Belastungen schaffen und deshalb 
nur unter bestimmten Bedingungen geduldet werden kön
nen. Es findet ein mittelbarer Schutz der Rechtsgüter statt.

So werden die genannten Rechtsgüter mittelbar z. B. ge
schützt in:
■ § 326 (Umweltgefährdende Abfallbeseitigung),
■ § 327 (Betreiben ungenehmigter Anlagen),
■ § 328 (Unerlaubter Umgang mit Kernbrennstoffen),
■ § 330 Absatz 1 Nr. 4 (Umgang mit gefährlichen Gütern).

Schließlich werden in § 329 Absatz 2 besondere Gebiete 
(z.B. Naturschutzgebiete) intensiver geschützt als die übri
gen.

Es folgen dann Qualifikationstatbestände (§§ 330, 330a) 
sowie Vorschriften über die tätige Reue (§ 330b) und die Ein
ziehung (§ 330c).

Begriffsbestimmungen enthält schließlich § 330d, die 
letzte Vorschrift im Umweltschutzstrafrecht des StGB.

Zu den Straftatbeständen im Umweltschutzrecht gehö
ren jedoch außerdem weitere Vorschriften:
Im StGB:
§ 311 d

Freisetzen ionisierender Strahlen,
§ 311 e Fehlerhafte Herstellung einer kerntechnischen 

Anlage,
§ 303 Sachbeschädigung,
§ 304 Beschädigung oder Zerstörung von Sachen, die zum 

öffentlichen Nutzen dienen, sowie von Naturdenk
mälern,

§ 222 FahrlässigeTötung,
§ 223ff. Körperverletzung,
Außerhalb des StGB :
§ 30a Bundesnaturschutzgesetz: Zerstörung und Gefähr

dung bedrohter Arten,
§ 39a Pflanzenschutzgesetz: Verbreitung von Schadorga

nismen,
§ 27 Chemikaliengesetz: Herstellen, Verwenden oder In

verkehrbringen bestimmter Stoffe,



§ 13 Strahlenschutzvorsorgegesetz: Zuwiderhandeln ge
gen eine Rechtsverordnung über die Beschränkung 
des Verkehrs mit radioaktiv kontaminierten Lebens
mitteln, Arzneimitteln, Futtermitteln u.ä.

Damit sind -  hoffentlich -  alle Tatbestände genannt.
Man kann sich darüber streiten, ob weitere Straftatbe

stände zum Umweltschutzstrafrecht gehören, z. B. folgende 
nicht im achtundzwanzigsten Abschnitt des Strafgesetz
buchs aufgeführte Tatbestände:
§ 229 Vergiftung,
§ 310b Herbeiführung einer Explosion durch Kernenergie,
§ 311 Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion,
§ 311 a Mißbrauch ionisierender Strahlen.

Diese sind in der dtv-Sammlung „UmwR" unter der Über
schrift „Umweltstrafrecht" abgedruckt.

Dieser Streit hat jedoch keine große praktische Bedeu
tung.

sie gelangen nicht in den Vorfluter. Aber die Biologie der 
Kläranlage gerät durcheinander, so daß als Folge davon die 
Werte der Einleitungserlaubnis nicht mehr eingehalten wer
den können. Der Vorfluter wird verunreinigt.

Der Verantwortliche der Molkerei hat sich hiernach § 324 
StGB strafbar gemacht.

Man fragt sich, warum Boden und Luft nicht in gleicher 
Weise geschützt werden. Ich kann die Frage nicht beantwor
ten. Was aber wäre eigentlich gegen Regelungen einzuwen
den, die etwa so lauteten:

„Wer unbefugt den Boden verunreinigt, wird bestraft" 
oder: „Wer unbefugt die Luft verunreinigt, wird bestraft"?

Aber solche Regelungen gibt es nicht, und sie sind -  um 
dies vorwegzunehmen -  in dieser „reinen" Form auch nicht 
vorgesehen.

2. § 325, „der Versager"

II. Charakterisierung einiger typischer Tatbestände 
und Bilanz der letzten 10 Jahre

Der Gesetzgeber war 1980 angetreten, die Straftaten im Um
weltschutz im Unwert und in den Rechtsfolgen den „allge
meinen" Straftaten gleichzustellen; ist ihm dies gelungen?

Diese Frage soll anhand einer kurzen Charakterisierung 
einiger typischer Tatbestände erörtert werden. Dabei habe 
ich versucht, diese durch eine »Namensgebung« zu verdeut
lichen:
§ 324:
§ 325:
§ 326:
§ 327:
§ 328:
§ 329 (Abs. III):
§ 30a BNatSchG: 
§ 304:

Der Erfolgreiche, 
der Versager, 
der Halbherzige, 
der Vorsichtige, 
der Reservespieler, 
der Seltene, 
der Neue, 
der Vergessene.

Zur Erklärung dieser Namen:

1. § 324, „der Erfolgreiche"

Dies ist eine Vorschrift, die jeder Umweltschützer begrüßen 
wird. Sie ist sozusagen die reine Ausprägung des Grundsat
zes: „Wer die Umwelt belastet, wird bestraft."

Der Gewässerschutz ist in § 324 StGB sehr weitreichend: 
Das Gewässer wird in seiner natürlichen Eigenart ge

schützt. Das ist eine biologisch-ökologische Sicht, keine was
serwirtschaftliche, wie gelegentlich angenommen wurde. 

Das Gewässer ist geschützt gegen:
■ jede nachteilige Veränderung, insb. Verunreinigung,
■ durch jede Ursache,
■ durch vorsätzliches und fahrlässiges Handeln.

Zu diesem umfassenden Schutz zwei Beispiele:
a) [Fall Nr. 2] Bei einem Autounfall läuft Treibstoff in ei

nen Graben: § 324StGB!
b) [Fall Nr. 3] In einer Molkerei fallen Abwässer an. Diese 

werden in die gemeindliche Kläranlage geleitet. Dabei wird 
gegen die Satzung der Gemeinde über die Benutzung der 
Abwasseranlagen verstoßen. Dank der Umsicht des Klärwär
ters werden die Abwässer in der Kläranlage zurückgehalten;

Hier haben wir das genaue Gegenteil von § 324: eine Vor
schrift, die in der Praxis vollkommen versagt hat. Ich kenne 
aus meiner Tätigkeit keine einzige Verurteilung nach § 325. 
Anklagen habe ich in zwei Fällen „gewagt".

Diese Wirkungslosigkeit beruht darauf, daß die Voraus
setzungen dieser Vorschrift so gut wie nie alle (7) zusammen 
vorliegen:
(1) Es muß eine Anlage vorliegen.
(2) Diese muß betrieben werden.
(3) Verwaltungsrechtliche Pflichten müssen verletzt sein.
(4) Dies muß grob pflichtwidrig geschehen.
(5) Es kommen nur umweltbezogene Pflichten in Betracht.
(6) Schädigungen müssen außerhalb der Anlage möglich 

sein.
(7) Die Vorschrift gilt nicht für Kraftfahrzeuge, Schienen, 

Luft- und Wasserfahrzeuge.
Der eingangs erwähnte Fall (Ruß aus dem Fabrikschorn

stein) hat schon deutlich gezeigt, daß mit der Vorschrift des 
§ 325 StGB nichts auszurichten ist.

Hier noch einige weitere Beispiele:
a) [Fall Nr. 4] Ein Lkw-Fahrer, der die Umgebung mit einer 

Rußwolke aus dem Auspuff einnebelt, kann ebensowenig 
nach § 325 StGB bestraft werden wie ein Mofafahrer, der den 
Auspufftopf entfernt hat und seine Mitmenschen mit Lärm 
belästigt. Hier liegen zwar Ordnungswidrigkeiten vor, nicht 
aber Straftaten, da Kraftfahrzeuge nach § 325 Abs. 1 StGB 
ausgenommen sind. (Wenn allerdings jemand die Abgase 
einatmet und dadurch krank wird, kommt eine Strafbarkeit 
nach §§ 223, 230 StGB in Betracht).

b) [Fall Nr. 5] Ein nächtlicher Ruhestörer stellt seine Musik
anlage auf die Terrasse und schickt erhebliche Wattzahlen in 
die Nacht. Dadurch raubt er der gesamten Umgebung den 
Schlaf.

Er kann nicht wegen Lärmverursachung bestraft werden. 
Abgesehen davon, daß er nicht gegen verwaltungsrechtliche 
Pflichten verstößt, betreibt er zwar eine Stereoanlage, aber 
keine „Anlage" im Sinne des § 325 StGB (eine „auf gewisse 
Dauer vorgesehene, als Funktionseinheit organisierte Ein
richtung von nicht ganz unerheblichen Ausmaßen" -  Dreher- 
Tröndle Randnummer 2 zu § 325 StGB).

Es kommt aber eine Ordnungswidrigkeit nach § 117 OWiG 
(Unzulässiger Lärm) in Betracht.



c) [Fall Nr. 6] Jemand betreibt eine Tierkörperverwer
tungsanstalt. In der Nachbarschaft des Betriebsgeländes 
stinkt es erbärmlich, und die Bewohner der Umgebung kön
nen nachts nicht schlafen. Die Ursache liegt darin, daß die Be
schäftigten des Betriebes beim Be- und Entladen der Fahrzeu
ge und auch sonst hin und wieder die Hallentore nicht ge
schlossen halten. Stand derTechnikist es, eine Absaugvorrich
tung zu installieren und die Abluft durch ein Biobeet zu lei
ten.

Nach allgemeinen Fahrlässigkeitsregeln bedeutet es eine 
Sorgfaltspflichtverletzung, wenn der Betreiber nicht dafür 
sorgt, daß die Tore geschlossen gehalten werden, wenn 
er schon die Abluft nicht nach dem Stand der Technik ab
leitet.

In einer Hauptverhandlung gegen den Betreiber wegen 
Luftverunreinigung kann der Vertreter des Gewerbeauf
sichtsamtes nur von einer uralten Genehmigung für den Be
trieb berichten, in der keinerlei Auflagen bezüglich offener 
Tore enthalten sind.

Eine Straftat nach § 325 StGB kann nicht nachgewiesen 
werden, da nicht gegen verwaltungsrechtliche Pflichten ver
stoßen wurde. Dazu wäre erforderlich gewesen, daß z.B. in 
der Genehmigung ausdrücklich gestanden hätte: „Die Hal
lentore sind geschlossen zu halten."

Hinsichtlich einer Körperverletzung ist es fraglich, ob sie 
rechtswidrig begangen wurde, wenn verwaltungsrechtlich 
kein Verstoß gegen Auflagen feststellbar ist (Einheitlichkeit 
der Rechtsordnung).

Es erfolgt Freispruch -  eine typische Auswirkung der „Ver- 
waltungsa/ctsakzessorietät". Diese bedeutet, daß die Verwal
tungsbehörde durch Verwaltungsakt erst jede einzelne 
Pflicht auflisten muß, ehe ein Verstoß dagegen zur Strafbar
keitführt. Das ist geltendes Recht nach § 325 StGB.

Eine Variante zu dem soeben angeführten Fall zeigt, daß 
auch bei veränderter Sachlage die Klippen des § 325 nicht zu 
überwinden sind:

d) [Fall Nr. 7] Nehmen wiran,derGenehmigungsbescheid 
enthielte die Auflage, die Hallentore stets geschlossen zu hal
ten. In der Hauptverhandlung stellt sich heraus, daß der Be
treiber eine schriftliche Anweisung an alle Beschäftigten des 
Betriebes erteilt hatte, die Tore stets geschlossen zu halten. 
Der Betreiber hat mehrere Betriebe zu betreuen, so daß er 
nicht bei jedem Betrieb ständig anwesend sein kann.

Es wird dann schwer sein nachzuweisen, daß ein „grob 
pflichtwidriger Verstoß" gegen eine Auflage vorliegt; dies 
aber ist nach § 325 Absatz 4 StGB erforderlich, um eine Verlet
zung verwaltungsrechtlicher Pflichten annehmen zu kön
nen.

In diesem Fall allerdings besteht eine Chance, eine Bestra
fung wegen fahrlässiger Körperverletzung zu erreichen, da 
die Anforderungen des § 230 StGB (Fahrlässigkeit) nicht so 
hoch sind wie bei § 325 Absatz 4 StGB (grobe Pflichtverlet
zung).

3. § 326, „der Halbherzige"

[Fall Nr. 8] Dem Umweltstaatsanwalt wird durch die Polizei te
lefonisch mitgeteilt: Ein Tanklastzug sei umgekippt, und es 
sei Öl ausgelaufen, das im Boden versickere. Ein Gewässer sei 
nicht betroffen. Der Fahrer des Tanklastzuges sei an der Un

fallstelle verblieben und habe sofort die Polizei verständigt. 
Kann er bestraft werden?

Das kommt darauf an: Bei Altöl: ja — bei Heizöl: nein. War
um dieser Unterschied?

Nach § 326 StGB ist das Ablagern und Ablassen von um
weltgefährdendem Abfall unter Strafe gestellt, wenn es au
ßerhalb „dafürzugelassener Anlagen" geschieht.

Der Gesetzgeber hat hier den Boden nur gegen Abfall ge
schützt, nicht gegen Wirtschaftsgüter wie Heizöl. Das ist si
cher keine ausgewogene Lösung für die Umwelt und paßt 
nicht in die Gesetzessystematik.

Wäre von 1000 Litern ausgelaufenem Heizöl auch nur 1 Li
ter in einen Graben gelaufen, so läge § 324 StGB wegen des 
1 Liters vor, während die übrigen 999 Liter, die im Erdreich ver
sickerten, nicht zur Strafbarkeit führten.

Die Praxis hat versucht, wenigstens in einigen Fällen da
durch zu helfen, daß sie das Heizöl nach dem Auslaufen als 
Abfall angesehen hat, was auch zutreffend ist. Stellt man für 
die Zeit nach dem Auslaufen eine Schuld fest (z.B. Unterlas
sen der Benachrichtigung einer Behörde -  § 172 NWG -  und 
dadurch weitere Ausbreitung des Schadens), so liegt in der 
Tat nunmehr § 326 StGB vor.

Problematisch wird der Sachverhalt allerdings dann, 
wenn das Öl im Boden versickert und zu seinem Bestandteil 
geworden ist. Damit verliert es seine Eigenschaft als beweg
liche Sache i.S.d. § 1 AbfG. Franzheim verneint in diesen 
Fällen die Anwendung des § 326 StGB (Zeitschrift für Was
serrecht 1987, Seite 14/15 „Strafrechtliche Probleme der Alt
lasten").

Für eine strafrechtliche Schuld bleibt danach nur eine kur
ze Zeit, nämlich die Zeit zwischen Auslaufen und Versickern 
des Öls.

Wie man auch immer diese Frage beantworten will: Man 
sieht an diesen Beispielen deutlich, zu welchen abenteuerli
chen Hilfskonstruktioonen die Praxis greifen muß, wenn die 
Gesetze systematische Lücken aufweisen.

4. § 327, „der Vorsichtige"

Liest man den Gesetzestext dieser Vorschrift durch, so meint 
man, einen Tatbestand vor sich zu haben, der in der Praxis kei
nerlei Schwierigkeiten bereitet.

Man stellt sich Fälle vor, in denen jemand eine wilde Müll
kippe irgendwo im Walde anlegt und ständig beschickt.

Oder man denkt an Fälle, in denen ein Massentierhalter 
riesige Stallanlagen baut und ohne behördliche Absegnung 
in Betrieb nimmt.

Fälle dieser Art wären für § 327 StGB sicher keine Hürde. 
Aber in der Praxis sieht es meistens anders aus:

a) [Fall Nr. 9] Da hat jemand eine Genehmigung für einen 
Gebrauchtwagenhandel. Naturgemäß fallen dabei auch 
Schrottautos an. Einge davon stehen längere Zeit unbenutzt 
herum.

In diesem Falle ist zunächst schwer nachzuweisen, daß die 
Schrottautos „Abfall" sind, da fast ausnahmslos behauptet 
wird, sie seien „Ersatzteillager" und würden noch gebraucht.

Gelingt der Nachweis schließlich doch, weil die Schrottau
tos nach der Rechtsprechung unter den objektiven Abfallbe
griff fallen, so entstehen neue Schwierigkeiten im subjekti
ven Bereich:



Der Betreiber des Gebrauchtwagenhandels gibt an, er ha
be geglaubt, die Genehmigung zum Betrieb seines Gewerbes 
beinhalte selbstverständlich in einem gewissen Umfange 
auch die Lagerung von alten Autos. Dieser Glaube wurde 
meist noch dadurch bestärkt, daß Behörden den Mißstand 
kannten, aber untätig blieben. In einem solchen Fall sind wir 
nicht weit von einem Verbotsirrtum entfernt.

Sicher sind diese Schwierigkeiten nicht unüberwindlich, 
aber sehr oft wird schnell der Ruf nach § 153 StPO laut, weil 
dieVoraussetzungen des § 327 StGB nurschwach erfüllt sind.

b) Auch folgender Fall spielt sich häufig in derPraxisab:
[Fall Nr. 10] Ein Massentierhalter betreibt mit Genehmi

gung der Behörden eine Legehennenanlage. Er nimmt eine 
Änderung vor, die sogar auf eine Verbesserung der Emissions
lage abzielt, holt dafür aber keine Genehmigung ein.

Der zuständige Landkreis ist mehrfach vor Ort und bean
standet die Veränderung nicht. Schließlich fällt sie dem Ge
werbeaufsichtsamt auf, das darin eine „wesentliche Ände
rung" im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sieht 
(mit der Folge einer Strafbarkeit nach § 327 Absatz 2 Nr. 1 
StGB).

Der Betreiber führt daraufhin jahrelang einen Prozeß vor 
den Verwaltungsgerichten, wobei er die feste Überzeugung 
vertritt, die Änderung sei nicht wesentlich. Der Prozeß endet 
schließlich mit einem Vergleich.

Noch schwierigersind in der Praxisdie Fällezu lösen, in de
nen Betreiber solcher Anlagen sich auf Genehmigungen be
rufen können, die vor Inkrafttreten des Bundes-Immissions
schutzgesetzes erteilt wurden und somit „Bestandsschutz" 
genießen.

Eine Strafbarkeit kommt hier erst dann in Betracht, wenn 
die Verwaltungsbehörde neue oder verbesserte Auflagen in 
den Genehmigungsbescheid aufnimmt.

Bis dahin vergehen oft Jahre (z. B. wenn an einer Produk
tionsumstellung gearbeitet wird, die auf weniger Umweltbe
lastung abzielt, und die Verwaltungsbehörde durch ver
schärfte Auflagen diese Pläne vereiteln würde).

5. § 328, „der Reservespieler"

Diese Vorschrift sitzt in meinem Zuständigkeitsbereich -  
glücklicherweise-nur auf der Reservebank.

Erst ein einziger Fall ist angefallen, der noch nicht abge
schlossen ist.

6. § 329 (Abs. III), „der Seltene"

Diese Vorschrift greift zwar hin und wieder konsequent 
durch. Ein Beispiel:

[Fall Nr. 11] Auf einer als Naturschutzgebiet einstweilig si
chergestellten Fläche hatte ein Jagdpächter einen Teich an
gelegt. Es war dort ein Biotop entstanden. Dennoch wurde 
der Jagdpächter-es war der Bürgermeister einer Gemeinde 
aus der näheren Umgebung -  bestraft, weil das Gebiet im 
Rahmen des „Moorschutzprogramms der Landesregierung" 
sichergestellt war. Der an sich für die Natur wertvolle Teich 
wirkte sich an dieser Stelle nachteilig für das dort vorhande
ne Hochmoor aus.

Zwei Punkte jedoch hindern die Vorschrift des § 329 an 
dervollen Entfaltung:

a) Es müssen „wesentliche Bestandteile des Gebietes be
einträchtigt" sein,

b) die Vorschrift betrifft nur 1 bis 2% der Flächen; daher 
der Name „der Seltene".

Ein unerwünschter Nebeneffekt: Die Gerichte neigen da
zu, sozusagen im „Umkehrschluß" anderen Gebieten (also ei
nem größeren Teil der restlichen 98% bis99%,darunterauch 
Landschaftsschutzgebieten) den Schutz zu schmälern, z. B. in 
folgendem Fall:

[Fall Nr. 12] Eine Eichenreihe in einem Landschaftsschutz
gebiet, bestehend aus etwa 100 alten Eichen, ist nicht nach 
§ 304 StGB geschützt. Es liegt nur eine Ordnungswidrigkeit 
vor, wenn die Eichen gefällt werden. Das Amtsgericht hatte 
nach § 304 StGB verurteilt, das Landgericht war anderer Mei
nung.

7. § 30a BNatSchG, „der Neue"

Viele Erfahrungen liegen noch nicht mit diesem „Neuling" 
vor. Es zeichnet sich aber schon ab, daß auch hier mit Schwie
rigkeiten zu rechnen ist:

Selten gelingt der Nachweis, daß z.B. auf einer Fläche, 
auf der gebaut wird oder intensive landwirtschaftliche Maß
nahmen (Drainage) durchgeführt werden, vorher vom Aus
sterben bedrohte Arten lebten.

Der Sachverständige, der in der Hauptverhandlung an
gibt, „noch gestern einige Exemplare der bedrohten Art be
obachtet zu haben", liefert dem Verteidiger nur das schlag
kräftige Argument, daß dann ja die Handlungen des Ange
klagten die Arten nicht nennenswert gefährdet oder zerstört 
haben könnten.

Gelingt dieser Nachweis, z. B. durch eine vorher durchge
führte Untersuchung einer Behörde, so wird eingewandt, 
diese sei nicht bekannt gewesen, was auch meistens zutrifft.

8. § 304, „der Vergessene"

Liest man den Wortlaut dieser Vorschrift
»Wer.. .  Gegenstände,. . .  welche zum öffentlichen Nutzen.. .

dienen, beschädigt oder zerstört, wird . . .  bestraft«, 
so könnte man glauben, der Gesetzgeber, der diese Vorschrift 
vor vielen Jahrzehnten formulierte, habe die heutige Um
weltproblematik vorausgesehen. Und da Gesetze nach der 
Zeit ihrer Anwendung-nicht ihrer Entstehung-auszulegen 
sind, stünde an sich einer weitreichenden Anwendung des 
§ 304 im Umweltschutz nichts im Wege.

Nicht dieser Meinung sind bisher die Gerichte. Als Beispiel 
sei die Entscheidung des OLG Oldenburg vom 13.10.1986 (Ss 
391/86) genannt, wonach die Zerstörung einer Wallhecke 
nicht nach § 304 strafbar ist.

Ich gehe davon aus, daß die überragende Bedeutung der 
Wallhecken für die Natur bekannt ist: Es sind „Kleinstnatur- 
schutzgebiete" ohne den Schutz des § 329 Absatz 3 StGB.

Strafbar bleibt weiterhin nach dieser Vorschrift, wer z. B. 
eine Litfaßsäule, eine Straßenlaterne, eine Parkbank, einen 
Wegweiser, einen Postbriefkasten, eineTelefonzelle oderein 
Rosenbeet in einer Parkanlage beschädigt oder zerstört.

[Fall Nr. 13] Eine Anklage (nach § 304 StGB) wegen Fällung 
einer 300jährigen Linde im Kern eines Ortes wurde nur unter 
dem Gesichtspunkt der „Verschönerung öffentlicher Plätze"



zugelassen, was nicht geschehen wäre, wenn die Linde in der 
freien Natur gestanden hätte. Die ökologische Bedeutung 
des Baumes führte hier also nicht zur Eröffnung des Haupt
verfahrens.

[Fall Nr. 14] Grabenböschungen und Grünstreifen werden 
häufig ihrer ökologischen Fähigkeiten beraubt, indem „ord
nungsliebende" Menschen das dort vorhandene, oft sehr ar
tenreiche Leben durch Herbizide vernichten. Nach Entschei
dungen des Amtsgerichts und des Landgerichts Oldenburg 
sind das keine Fälle des § 304 StGB.

9. Strafbarkeit von Amtsträgern

Hier geht es nur um die Frage, ob sich ein Amtsträger durch ei
ne fehlerhafte Erlaubniserteilung oder mangelnde Überwa
chung strafbar machen kann.

Nicht behandelt werden soll der Fall, in dem ein Amtsträ
ger z. B. Betreiber einer Anlage ist, da diese Fälle keine beson
deren Schwierigkeiten bieten gegenüber dem Fall, daß ein 
Unternehmer die Anlage betreibt.

Ein Wortvorweg:
Über dieses Thema ist in letzter Zeit sehr viel geredet und 

geschrieben worden. Und nicht wenige Mißverständnisse 
sind aufgekommen:
■ Verwaltungsbehörden, die Umweltschutzaufgaben wahr
nehmen, glauben sich ständig „mit einem Bein im Gefäng
nis".
■ Es entstand bei den Verwaltungsbehörden teilweise der 
Eindruck, daß Umweltschutzstaatsanwälte nur noch ein Ziel 
verfolgten: Die Verwaltungsbehörden zu überwachen.
■ Verwaltungsträger meinen, sie seien in ihrer Entschei
dungsfreiheit und in der Möglichkeit, zweckmäßig zu han
deln-auch im Sinne des Umweltschutzes-eingeschränkt.

Dazu zunächst zwei Feststellungen:
a) Umweltstaatsanwälte und Umweltverwaltungsbehör

den sitzen in einem Boot. Das sollte zu einer guten Zusam
menarbeit -  auch bei verschiedener Zielsetzung -  genutzt 
werden.

Leider wird dies oft erst deutlich, wenn einerohneden an
deren nicht mehr auskommt:

[Fall Nr. 15] Wenn z.B. die Verwaltungsbehörde in jahre
langen Bemühungen vergeblich versucht hat, einen Mitbür
ger durch freundliche Aufforderungen und schließlich durch 
Verwaltungsakte zur Umweltfreundlichkeit zu bringen, und 
sie dann schließlich die Akte der Staatsanwaltschaft über
gibt, weil schon seit Jahren Straftatbestände erfüllt werden,

[Fall Nr. 16] oder wenn der Umweltstaatsanwalt einen un
durchsichtigen Fall endlich abschließen kann, nachdem die 
Verwaltungsbehörde durch eindeutige Bescheide klare Ver
hältnisse geschaffen hat.

b) Verhalten von Verwaltungsträgern auf Strafbarkeit 
hin zu prüfen, gehört nicht zum Alltag des Umweltstaatsan
waltes; es stellt eher die Ausnahme dar.

Was erreicht werden soll, ist nicht m eh r-aber auch nicht 
weniger- als dies:

Strafwürdiges Verhalten soll bestraft werden, anderes 
nicht. Und es gibt strafwürdiges Verhalten der Verwaltungs
träger- übrigens genauso, wie sich Staatsanwälte und Poli
zeibeamte wegen Strafvereitelung im Amt strafbar machen 
können:

[Fall Nr. 17] Versucht ein Mitarbeiter eines Strafverfol
gungsorganes, einen Fall durch zu engeZusammenarbeit mit 
einem Beschuldigten zu erledigen, oder bleibt er bei Straftat
verdacht untätig, so kann er sich leicht wegen Strafvereite
lung (im Amt) strafbar machen.

Die Gesamtproblematik wird gut beleuchtet in der Be
gründung zum Gesetzentwurf der SPD zur Änderung des 
Umweltschutzstrafrechtes, wo u.a. folgendes ausgeführt 
wird:

„Wenngleich das Bemühen der Amtsträger in den Um
weltbehörden, die umweltrechtlichen Normen nach besten 
Kräften gemäß Recht und Gesetz zu vollziehen, zu würdigen 
und allgemeine Verdächtigungen gegen sie ebenso unange
bracht sind wie gegenüber Angehörigen anderer Berufe in
nerhalb und außerhalb der Verwaltung, sind wie jedermann 
auch die Amtsträger der Geltung des Strafrechts unterwor
fen."

Hält sich der Amtsträger in dem ihm vom Gesetzgeber ein
geräumten Ermessensspielraum, so kann er nicht strafrecht
lich verfolgt werden. Nur deutliche Ermessensfehler führen 
zu strafrechtlichen Nachprüfungen („Ermessensfehlge
brauch", „Ermessensmißbrauch", „Ermessensüberschrei
tung", falsche Entscheidung bei nicht vorhandenem -  „auf 
Null geschrumpftem" -  Ermessensspielraum).

Dabei dürfen Staatsanwalt und Strafrichter niemals eine 
„Zweckmäßigkeitsprüfung" vornehmen. Im Rahmen des Er
messensspielraumes, in dem Bereich also, in dem es mehrere 
richtige Möglichkeiten gibt, entscheidet die Verwaltungsbe
hörde ohne strafrechtliches Risiko.

Eine Amtsträgerstrafbarkeit ist im geltenden Recht nicht 
ausdrücklich gesetzlich geregelt. In der Praxis behilft man 
sich mit der mittelbaren Täterschaft, der Mittäterschaft und 
der Beihilfe, wenn nicht eine unmittelbare Täterschaft vor
liegt.

Dies aber ist nur möglich bei den sogenannten „Allge
meindelikten" (also den Delikten, die von jedermann began
gen werden können, wie z.B. §§ 324, 326 StGB), nicht aber 
bei den Sonderdelikten (die nur von bestimmten Personen
kreisen begangen werden können, wie z. B. §§ 325, 327, 328 
StGB). Eine Strafbarkeit im Wege der genannten Teilnahme
formen kommt nämlich nur in Betracht, wenn eine rechtswi
drige Haupttat vorliegt. Diese ist jedoch selten gegeben, da 
auch rechtswidrige Genehmigungen oder Untätigkeit weit
gehend rechtfertigende Wirkung haben.

Dazu wieder aus der Begründung des SPD-Entwurfes:
„Konsequenz der geltenden Rechtslage ist somit, daß et

wa die vorsätzlich fehlerhafte Erteilung einer atomrechtli
chen Genehmigung nicht strafbar ist, wohl aber die leicht 
fahrlässig fehlerhafte Erteilung einer wasserrechtlichen Ge
nehmigung. Das fehlerhafte Nichteinschreiten gegen rechts
widrige Verschmutzungen der Luft oder den Betrieb eines 
nicht genehmigten Kraftwerks ist nicht strafbar, wohl aber 
solches Hinnehmen von Gewässerverunreinigungen."

Eine gesetzliche Regelung würde übrigens die Amtsträ
ger nicht nur benachteiligen, sondern ihnen auf der anderen 
Seite auch Klarheit bezüglich der strafrechtlichen Seite ihres 
Handelns verschaffen.

Ein Beispiel aus der Praxis (Allgemeindelikt):
[Fall Nr. 18] Ein Landkreis erteilt einer Baufirma die wasser

rechtliche Erlaubnis, das bei einer Grundwasserabsenkung



anfallende Grundwasser in einem Fluß abzuleiten. Das 
Grundwasser enthält Stoffe, die zwar natürlichen Ursprun
ges, aberfürdasGewässeräußerst schädlich sind. Derzustän- 
dige Beamte des Landkreises hatte es versäumt, dies vorher 
zu prüfen.

Er macht sich als Täter nach § 324 StGB wegen fahrlässiger 
Gewässerverunreinigung strafbar. Die angesprochene Pro
blematik wirkt sich -  da es um ein „Allgemeindelikt" geht -  
nicht aus.

[Fall Nr. 19] Es gehen Beschwerden beim Landkreis ein. 
Der zuständige Beamte sieht sich die Sache an: Er bemerkt ei
ne braune Masse, die das Gewässer auf mehrere Kilometer 
verunreinigt hat. Tote Fische schwimmen auf dem Wasser. Der 
Beamte beschwichtigt die Beschwerdeführer vor Ort und 
meint, das solle man alles nicht so eng sehen.

Nunmehr hat er sich auch wegen vorsätzlicher Gewässer
verunreinigung strafbar gemacht. Der Verantwortliche der 
Baufirma bleibt straffrei, weil er „befugt", also gerechtfer
tigt, handelt.

Ein weiteres Beispiel aus der Praxis (Sonderdelikt):
[Fall Nr. 20] Ein Landkreis erteilt einer Baufirma die Ge

nehmigung, auf einer Fläche Bauschutt abzulagern. Die Fir
ma lagert auch ab. Dadurch wird ein wichtiges Biotop zer
stört. Der Landkreis hatte es unterlassen, die nach dem Nie
dersächsischen Naturschutzgesetz erforderliche Abwägung 
vorzunehmen. Die Genehmigung hätte nicht erteilt werden 
dürfen.

In diesem Fall handelt der Bauunternehmer „befugt", 
nämlich mit Genehmigung, und der Verantwortliche des 
Landkreises betreibt keine Anlage, ist somit nicht Täter des 
§ 327 StGB. Für eine Beihilfe fehlt es an einer rechtswidrigen 
Haupttat. Selbst wenn also der Verantwortliche des Landkrei
ses vorsätzlich -  etwa aus einer persönlichen Beziehung zu 
dem Bauunternehmer -  gehandelt haben sollte, könnte er 
nicht nach § 327 StGB bestraft werden.

Hier wird eine eindeutige Lücke des geltenden Rechtes of
fenbar.

10. Die Verwaltungsakzessorietät

Diese beherrscht das Umweltschutzstrafrecht. Sie ist die An
lehnung des Umweltschutzstrafrechts an die Verwaltung 
oder die Abhängigkeit von ihr.

Es gibt keine Bestimmung, die sagt: „Wer die Umwelt be
lastet, wird bestraft."

Vielmehr ist nicht jede Belastung der Umwelt strafbar. 
Man darf zwar nicht straflos ein bißchen stehlen oderein biß
chen morden, aber man darf straflos ein bißchen (?) die Um
welt verschmutzen; wieviel und in welchen Fällen, das be
stimmtweitgehend die zuständige Verwaltungsbehörde.

So etwas gibt es auch in anderen Bereichen:
[Fall Nr. 21] Wenn jemand einen Pkw führt, macht ersieh 

dadurch nur strafbar, wenn er keine Fahrerlaubnis hat. Ob er 
eine Fahrerlaubnis erhält, bestimmt die Verwaltungsbe
hörde.

Jedoch ist das allgemeine Strafrecht (z.B. Diebstahl, Be
trug, Körperverletzung, Mord) anders gestaltet.

Durch die Verwaltungsakzessorietät erklärt es sich auch, 
daß der größte Teil der Umweltverschmutzungen erlaubter
maßen geschieht, daß das Erlaubte schlimmer ist als das Ver

botene. Als Beispiel seien die vielen verschmutzten Gewässer 
genannt: Nur ein geringer Teil der Belastungen geht auf 
Straftaten zurück. Die Umweltschutzstaatsanwälte müssen 
hier oft tatenlos Zusehen, wie die Umwelt, das auch von ih
nen zu schützende Rechtsgut, verletzt wird.

Allerdings kommen wir ohne die Verwaltungsakzessorie
tät nicht aus. Alles menschliche Leben-besonders in der heu
tigen Zeit -  belastet ständig die Umwelt. Wollten wir diese 
Belastung unter Strafe stellen, so müßten wir unsere gesam
ten Lebensumstände von Grund auf umstellen (z. B. Autosab- 
schaffen). Das wollen wir nicht und könnten es vielleicht 
auch gar nicht.

Also benötigen wir Abgrenzungskriterien, die die strafba
re von der nicht strafbaren Umweltbelastung trennen. Diese 
zu liefern, ist weithin Aufgabe der Verwaltungsbehörden.

Im „allgemeinen" Strafrecht ist das anders: Unser Leben 
ist ja nicht auf „ein bißchen Stehlen" oder „ein bißchen Mor
den" aufgebaut.

Die Verwaltungsakzessorietät des Umweltstrafrechtes ist 
nicht frei von Verfassungsproblematik. Der Grundsatz der 
Gewaltenteilung wird hier berührt, wenn nicht gar verletzt. 
Zu bestimmen, was strafbar und was nicht strafbar ist, ist Auf
gabe des Gesetzgebers (Legislative), nicht der Verwaltungs
behörden (Exekutive).

Der Grundsatz der Verwaltungsakzessorietät kommt häu
fig in dem eingefügten Wort „unbefugt" zum Ausdruck. Es 
heißt nicht (§ 324): „Wer ein Gewässer verunreinigt, wird be
straft", sondern: „Wer unbefugt ein Gewässer verunreinigt, 
wird bestraft." (Entsprechend bei den anderen Vorschriften.)

Oder: § 329 Absatz 3 StGB:
Nach dieser Vorschrift sind gewisse Handlungen nur in Na

turschutzgebieten strafbar: Wo ein Naturschutzgebiet ist, 
bestimmt die Verwaltungsbehörde.

Diese Abhängigkeit von der Verwaltung wurde beson
ders deutlich in dem schon erwähnten Fall, in dem der Jagd
pächter in einem einstweilig sichergestellten Gebiet einen 
Teich angelegt hatte:

[Fall Nr.22] Währenddersich übermehrereVerhandlungs
tage hinziehenden Hauptverhandlung nahm die Verwal
tungsbehörde das Gebiet, in dem derTeich lag, aus dem end
gültigen Naturschutzgebiet heraus.

III. Ausblick

In der Anlage habe ich versucht, die beiden bisher vorhande
nen Entwürfe (Regierungsentwurf -  SPD-Entwurf) dem gel
tenden Recht gegenüberzustellen.

Wir kommen damit zu derentscheidenden Frage: Wasän- 
dert sich durch die geplante Gesetzesänderung im Umwelt
schutzstrafrecht?

Ein Vergleich in allen Einzelheiten ist im Rahmen dieses 
Referates nicht möglich. Ich beschränke mich daher auf die 
wesentlichen Änderungen, wobei das Schwergewicht auf 
die Bereiche gelegt wird, die bisher zu Problemen und 
Schwierigkeiten geführt haben. Das sind -  kurz zusammen- 
gefaßt-folgende:
■ Viele Tatbestände haben Lücken,
■ einige sind unzweckmäßig ausgestaltet,
■ andere passen nicht in die Gesetzessystematik,
■ wieder andere sind nahezu wirkungslos.



■ Der Rechtsgüterschutz-Wasser, Boden, Luft-ist ungleich
mäßig ausgestaltet.
■ Regeln über die strafrechtliche Haftung von Amtsträgern 
fehlen.
■ Die Verwaltungsakzessorietät ist zu weitgehend als „Ver- 
waltungsaktsakzessorietät" ausgestaltet, was eine zu enge 
Bindung an konkrete Verwaltungssituationen zur Folge hat, 
wogegen sich eine „Verwaltungsrechtsakzessorietät" mehr 
an allgemeinen verwaltungsrechtlichen Regeln orientieren 
würde.

Ein kurzer Ausblick in die Zukunft anhand dieser Über
sichtführt zu folgenden Perspektiven:

Vorweg:

Die Verwaltungsakzessorietät und die verwaltungs
rechtlichen Pflichten

Hier gehen die Entwürfe verschiedene Wege, ändern aber 
das geltende Recht beide entscheidend ab, indem sie weg 
von der Verwaltungsa/cfsakzessorietät hin zur Verwaltungs
rech tsakzessorietät tendieren:

Der Regierungsentwurf arbeitet weiter an vielen Geset
zesstellen mit dem Institut der verwaltungsrechtlichen Pflich
ten, definiert diese aber neu, indem vor allem jetzt immer 
auch Pflichten aus Rechtvorschriften darunter fallen.

Der SPD-Entwurf verzichtet ganz auf den Begriff der ver
waltungsrechtlichen Pflichten, definiert dafüraber in § 330d 
das Wort „unbefugt", wobei dieser Begriff der verwaltungs
rechtlichen Pflichten des Regierungsentwurfes nahekommt. 

DieÄnderungen in den einzelnen Bereichen:

1. Unmittelbarer Gewässerschutz

Es verändert sich wenig, was auch der allgemeinen Einschät
zung des § 324 als sinnvolle und praktikable Vorschrift ent
spricht.

Hier wurde in der Vergangenheit eher eine entgegenge
setzte Kritik laut: Diese Vorschrift sei zu weit gefaßt.

Der Regierungsentwurf läßt den Wortlaut unverändert, 
erhöht aber die Strafandrohung bei der Fahrlässigkeit.

Der SPD-Entwurf nimmt die Worte „in nicht unerhebli
chem Umfang" in den Gesetzestext auf. Damit ändert sich 
zwar nichts im Verhältnis zum geltenden Recht, aber es wird 
jetzt ausdrücklich im Gesetz geregelt, was seit langem in der 
Rechtsprechung anerkannt ist.

2. Unmittelbarer Bodenschutz

Beide Entwürfe haben eine neue Vorschrift „Bodenverunrei
nigung" anzubieten.

Der Regierungsentwurf macht die Bestrafung von der 
Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten (neuer Defini
tion) abhängig, während derSPD-Entwurf den Wortlaut dem 
des § 324 annähert und damit das Ziel der Gleichwertigkeit 
von Wasser und Boden erreicht, jedoch mit der Vorausset
zung unbefugten Handelns (neuer Definition).

3. Unmittelbarer „Luftschutz"

Bei dieser untauglichen Vorschrift des geltenden Rechts

(§ 325 StGB) läßt der Regierungsentwurf den Wortlaut fast 
unverändert. Die zahlreichen Voraussetzungen werden nicht 
weniger. Allein neu ist die Definition der verwaltungsrechtli
chen Pflichten, die auch hier wieder verletzt sein müssen.

Der SPD-Entwurf gleicht wiederum den Wortlaut weitge
hend dem des Gewässerschutzes des geltenden Rechts an. Er 
schafft allerdings einige neue einschränkende Voraussetzun
gen, läßt aber die Herausnahme der Kraftfahrzeuge, Schie
nen-, Luft- und Wasserfahrzeuge weg und kommt so der 
Gleichwertigkeit der geschützten Rechtsgüter am nächsten.

4. Unmittelbarer Schutz vor Lärm

Auch hier lehnt sich wieder der Regierungsentwurf eng an 
das geltende Recht an; bis auf die veränderte Definition der 
verwaltungsrechtlichen Pflichten ist der Wortlaut gleich. Ins
besondere bleiben die Voraussetzungen „beim Betrieb einer 
Anlage" und „außerhalb des Bereichs der Anlage" bestehen. 
Ebenso werden wiederum Kraftfahrzeuge, Schienen-, Luft- 
und Wasserfahrzeuge ausgenommen.

Anders der SPD-Entwurf, der die Gleichheit der geschütz
ten Rechtsgüter auch hier betont und den Wortlaut dem des 
§ 324geltenden Rechtsangleicht.

5. Abfall (mittelbarer Schutz)

Der Regierungsentwurf hält sich eng an das geltende Recht. 
Bis auf eine Ausweitung der als umweltgefährdend gelten
den Abfälle hat sich nichts Nennenswertes gegenüber dem 
geltenden Recht geändert. Allerdings regelt der Regierungs
entwurf die Frage der gefährlichen Güter, die nicht Abfall 
sind, gesondert, § 328.

Der SPD-Entwurf dagegen schützt hier nicht nur gegen 
Abfälle, sondern auch gegen „andere Güter", die umweltge
fährdend sind.

6. Anlagen (mittelbarer Schutz)

Der Regierungsentwurf ändert hier nur geringfügig: Es wer
den einige Anlagenarten mit in die Aufzählung aufgenom
men.

Der SPD-Entwurf erweitert ebenfalls den Katalog der An
lagen, stellt aber hier nur das „unerlaubte Betreiben" unter 
Strafe, wobei im Absatz 3 der Begriff „unerlaubt" definiert 
wird. Dabei handelt z. B. auch unerlaubt, wer gegen „näher 
bestimmte Betreiberpflichten oder allgemein anerkannte 
Regeln derTechnik" verstößt.

7. Amtsträger

Der Regierungsentwurf beläßt es beim geltenden Rechtszu
stand: Keine ausdrückliche Regelung.

Der SPD-Entwurf regelt im § 329a genauer die strafrecht
lich relevanten Verhaltensweisen des Amtsträgers, wobei 
grundsätzlich die Fahrlässigkeit nicht bestraft wird, sondern 
nur vorsätzliches oder leichtfertiges Handeln.

Dazu noch einmal aus der Begründung des SPD-Entwur- 
fes:

„Durch die Einführung eines speziellen Tatbestandes der 
Amtsträgerstrafbarkeit im Umweltrecht werden erhebliche



Ungleichbehandlungen, die nach dem bisherigen Recht 
zwangsläufig waren, beseitigt. Dabei wird die Strafbarkeit 
fehlerhaften Amtswalterhandelns teilweise erweitert, teil
weise aber auch eingeschränkt."

8. Verwaltungsakzessorietät und
9. Verwaltungsrechtliche Pflichten

Schon vorweggenommen (s. o.).

10. Umgang mit gefährlichen Stoffen (neu)

Der Regierungsentwurf hat eine neue Vorschrift (§ 328 Ab
satz 3) geschaffen. Nach dieser Vorschrift wird der Umgang 
mit gefährlichen Gütern zwar eine Straftat, jedoch nur bei 
Vorliegen bestimmter Voraussetzungen, z.B. muß unter gro
ber Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten gehandelt 
werden.

Der SPD-Entwurf regelt dies im Rahmen des schon er
wähnten § 326.

IV. Praktische Auswirkungen der Gesetzesänderung

Prüfen wir nun zum Abschluß einige der schon genannten 
Fälle daraufhin, ob durch die Gesetzesentwürfe ausgewoge
nere Lösungen erreicht werden:

[Fall Nr. 1] In diesem anfangs geschilderten Fall (Ausstoß 
von Ruß) ist nach beiden Entwürfen eine Bestrafung möglich, 
da jeweils ein Verstoß gegen Rechtsvorschriften genügt (§ 5 
BImSchG ist als „Rechtsvorschrift" in diesem Sinne möglicher
weise zu unbestimmt, aber ein Verstoß gegen eine nach § 7 
BImSchG erlassene Rechtsverordnung ist nunmehr die Verlet
zung einer verwaltungsrechtlichen Pflicht).

Nach dem SPD-Entwurf wäre auch eine Amtsträgerstraf
barkeit zu prüfen.

[Fall Nr. 4] Dieser Fall betraf den Fahrer (oder Halter) eines 
Lkw, dessen Abgaswerte nicht stimmen, und den Fahrer des 
frisierten Mofas.

Nach dem SPD-Entwurf kann bei „Geeignetheit" der Luft
verunreinigung oder des Lärms für bestimmte Schäden eine 
Bestrafung wegen Luftverunreinigung (§ 325 StGB) und 
Lärmverursachung (§ 325b StGB) erfolgen, wobei die Defini
tion von „unbefugt" natürlich beachtet werden muß. Nach 
dem Regierungsentwurf bleibt alles beim alten, weil weiter
hin Kraftfahrzeuge ausgenommen bleiben.

[Fall Nr. 5] Der nächtliche Ruhestörer bleibt nach dem Re
gierungsentwurf weiterhin straflos, weil er keine „Anlage" 
betreibt. Nach dem SPD-Entwurf kommt eine Strafbarkeit in 
Betracht.

[Fall Nr. 6] Jemand hatte eine Tierkörperverwertungsan
stalt betrieben und nicht darauf geachtet, daß die Hallentore 
geschlossen blieben. Daraufhin hatte es in der Nachbarschaft 
erbärmlich gestunken.

Beide Entwürfe kommen hier zur Strafbarkeit: der Regie
rungsentwurf wegen der veränderten Definition der „ver
waltungsrechtlichen Pflichten", der SPD-Entwurf über den 
Begriff „unbefugt".

[Fall Nr. 7] Im vorausgegangenen Fall bestand die Aufla
ge, die Hallentore stets geschlossen zu halten. Der Betreiber 
hatte eine schriftliche Anweisung an alle Beschäftigten des 
Betriebes erteilt, die Tore stets geschlosssen zu halten. Er 
selbst warwegen weiterer Betriebe häufig ortsabwesend.

Nach beiden Entwürfen fällt das Erfordernis des „groben 
Verstoßes" nunmehr weg, so daß eine Strafbarkeit in Be
tracht kommt, z. B. für den Fall, daß der Betreiber die Befol
gung seiner Anweisungen nicht genügend überwacht.

[Fall Nr. 8] Ein Tanklastzug war umgekippt, und Öl war 
ausgelaufen, das im Boden versickert war. Es kam darauf an, 
ob es sich um Altöl handelte oder um Heizöl. Davon sollte die 
Strafbarkeit abhängen (und sie hängt nach geltendem Recht 
tatsächlich davon ab).

Nach beiden Entwürfen ist diese Ungereimtheit beseitigt:
Der Regierungsentwurf ändert zwar insoweit den § 326 

StGB nicht. Jedoch tritt nach ihm eine Strafbarkeit nach dem 
neuen § 328 Absatz 4 StGB ein, allerdings nur bei „groberVer- 
letzung verwaltungsrechtlicher Pflichten".

Anders nach dem SPD-Entwurf, der den § 326 StGB selbst 
ändert, indem hier neben „Abfällen" auch „andere Güter" 
erfaßt werden.

[Fall Nr. 20] Ein Landkreis hatte einer Baufirma die Geneh
migung erteilt, auf einer Fläche Bauschutt abzulagern, wo
durch ein wichtiges Biotop zerstört wurde. Der Bauunterneh
mer hatte „befugt" gehandelt, und der Verantwortliche des 
Landkreises betrieb keine Anlage. Für eine Beihilfe fehlte es 
an einer rechtswidrigen Haupttat.

Nach dem Regierungsentwurf ändert sich an dieser 
Rechtslage nichts.

Der Weg aus dieser Unausgewogenheit über eine mittel
bare Täterschaft ist nicht gangbar, soweit es sich -  wie bei den 
§§ 325, 327 StGB -  um „Sonderdelikte" handelt, also um De
likte, deren Täterkreis eingeschränkt ist, bei denen nicht je
der „Normadressat" ist.

Nach dem SPD-Entwurf greift hier dessen § 329a StGB 
ein: Strafbarkeit wie der Täter, also wie nach § 327 StGB.

Abschließend kann zusammenfassend die Erwartung aus
gedrückt werden, daß in jedem Fall -  welcher Entwurf auch 
immer Gesetz werden wird -  Verbesserungen eintreten wer
den, womit nicht nur bessere Voraussetzungen für die Straf
verfolgungsorgane gemeint sind, sondern vor allem auch 
ausgewogenere und damit gerechtere Lösungen.

Anschrift des Verfassers

Staatsanwalt NilsTumat
Staatsanwaltschaft beim Landgericht Oldenburg 
2900 Oldenburg



Eingriffsregelung und Flächen
schutz in Niedersachsen -  
Ansätze zur Mithilfe durch 
Polizei und Staatsanwalt
schaft
-  Zusammenfassung -
von Margret Schubert

Die Eingriffsregelung im Niedersächsischen Naturschutzge
setz, deren Rahmen vorgegeben ist durch § 8 Bundesnatur
schutzgesetz (BNatSchG), hat seit ihrem Inkrafttreten im Jah
re 1981 immer wieder unterschiedlichste Fragen aufgewor
fen und auch zur Diskussion mit den verschiedenen Trägern 
derVerwaltung geführt.

Bei der Eingriffsregelung kann nicht von dem natur
schutzrechtlichen Verfahren gemäß §§ 7ff. Nds. Naturschutz
gesetz (NNatG) gesprochen werden; die Eingriffsregelung 
betrifft vielmehr eine Vielzahl von Verwaltungsverfahren 
und gewinnt erst Konturen, wenn sie innerhalb dieses Ver
fahrens dargestellt wird. Verfahrensrechtlich knüpft die Ein
griffsregelung gemäß § 9 NNatG an behördliche Entschei
dungen, an eine Anzeigepflicht oder behördliche Maßnah
men an. Diese Genehmigungs- bzw. Anzeigepflicht ergibt 
sich in der Regel aus anderen Fachgesetzen.

Dadurch ist der Naturschutz zu einer Aufgabe aller Behör
den geworden, die mit Eingriffen in Natur und Landschaft 
befaßt sind. Die fachlich zuständige Behörde hat dann im Be
nehmen mit der Naturschutzbehörde zu entscheiden.

Verwaltungsverfahrensrechtlich wird dann über Ver
pflichtungen, die sich aus der Eingriffsregelung ergeben, 
durch entsprechende Nebenbestimmungen gemäß § 36 
Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) zu den begehr
ten Verwaltungsakten oder Planungen aus anderen Fachge
setzen entschieden.

Daneben hat der Niedersächsische Gesetzgeber z.B. in 
den §§ 17ff. auch eigene naturschutzbehördliche Genehmi
gungen für besonders aufgeführte Eingriffe statuiert, z.B. 
Bodenabbau. Insgesamt kann davon ausgegangen werden, 
daß das Eingreifen der Eingriffsregelung nur ganz selten an 
der mangelnden Genehmigungspflicht scheitert. Z.B. stellt 
der Umbruch von Grünland in Ackerland einen Eingriff aus 
naturschutzfachlicher Sicht dar, da er aber keiner Genehmi
gungspflichtunterliegt, kann auch die Eingriffsregelung hier 
nicht zur Anwendung kommen.

Soweit eine Genehmigungspflicht vorliegt, ist auch in der 
Regel ein Bezug zum Ordnungswidrigkeitenrecht gegeben, 
weil das Tätigwerden ohne die zwingende Genehmigung im 
Regelfall eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Hierzu im ein
zelnen späterweitere Ausführungen.

Materiellrechtlich knüpft § 7 NNatG an den unbestimm
ten Rechtsbegriff des Eingriffes in Natur und Landschaft an, 
wobei Abs. 1 eine sog. Legaldefinition enthält, die dann im 
Einzelfall ausgefüllt werden muß. Als Eingriffe kommen nur

in Frage die Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von 
Grundflächen, d.h. der äußeren Erscheinungsform der Erd
oberfläche.

Diese Einwirkungen müssen geeignet sein, die Leistungs
fähigkeit des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes er
heblich zu beeinträchtigen. Der Erfolg muß nicht eintreten.

Einige Bundesländer (z. B. Hamburg und Bremen) haben 
sog. Positivlisten im Gesetz aufgestellt, wonach ausdrücklich 
festgelegt worden ist, wann im Einzelfall ein Eingriff vor
liegt.

Der Niedersächsische Gesetzgeber hat von dieser -  im 
Bundesnaturschutzgesetz aufgezeigten -  Möglichkeit kei
nen Gebrauch gemacht.

Eine abschließende Aufzählung der Eingriffstatbestände 
ist wegen der Vielzahl der eventuellen Fälle und ihrer unter
schiedlichen Bedeutung für den Gesetzgeber gar nicht mög
lich.

Gerade unbestimmte Rechtsbegriffe aber sind dann ge
eignet, daß sie bei den Beteiligten immer wieder zwangsläu
fig zu unterschiedlichen Auffassungen führen.

Materielle Folgen des Eingriffs sind Pflichten des Eingrei
fenden. Es gilt das sog. Verursacherprinzip. Diese Verpflich
tung besteht kraft Gesetzes; die Behörde konkretisiert diese 
Pflicht.

Die Pflichten stehen in einer Stufenordnung:
1. Unterlassung vermeidbarer Eingriffe (§ 8),
2. Ausgleich unvermeidbarer Eingriffe (§ 10),
3. Ersatzmaßnahmen (§ 12).

Zu den Ersatzmaßnahmen gelangt man aber erst dann, 
wenn in der Abwägung festgestellt wird, daß die Belange des 
Naturschutzes zurückzutreten haben. Ansonsten wäre das 
Vorhaben unzulässig.

Falls ein Betroffener einen Bodenabbau beantragt, hat 
die zuständige Behörde bei der Entscheidung über diesen 
Antrag die Eingriffsregelung wie oben dargestellt zu beach
ten. Beginnt jetzt der Abbauunternehmer aber schon mit 
dem Bodenabbau, ohne die entsprechende Genehmigung 
zu haben, stellt dies eine Ordnungswidrigkeit nach § 64 Nr. 3 
NNatG dar. Gerade aber bei Bodenabbauten spielt nicht nur 
diese Vorschrift eine Rolle, sondern hier ist von größerer 
Bedeutung der § 20f BNatSchG. Diese Vorschrift im Bundes
naturschutzgesetz ist unmittelbar anzuwendendes Landes
recht. Wesentlicher Inhalt dieser Vorschrift ist, daß es ver
boten ist, wildlebenden Tieren der besonders geschützten 
Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen, zu töten, 
usw. .. .  Gerade ein Bodenabbau aber hat häufig zumindest 
die Zerstörung von geschützten Wohn- und Zufluchtstätten 
zur Folge. Die Schutzvorschrift gilt aber gemäß § 20f Abs. 3 
dann nicht, wenn der Eingriff zulässig, d.h. genehmigt ist. 
Mit der Genehmigung der Bodenabbaugenehmigung ist 
auch gleichzeitig die Zerstörung solcher Lebensstätten legali
siert. Sie ist im Rahmen der Eingriffsregelung zu beachten. 
§ 20f Abs. 3 regelt Konflikte zwischen bestimmten rechtlich 
gebilligten oder zugelassenen Eingriffen und denVerboten 
des Artenschutzes in der Weise, daß die Verbote partiell ein
geschränkt werden. Dieser Absatz wird verengt auch als ar
tenschutzrechtliche Landwirtschaftsklausel bezeichnet. Mit 
Urteil vom 17.09.1987 hat der Europäische Gerichtshof für 
den damals geltenden inhaltsgleichen § 22 Abs. 3 BNatSchG 
festgestellt, daß die Bundesrepublik Deutschland mit dieser



Vorschrift gegen Art. 9 der EG-Vogelschutzrichtlinie verstößt. 
Nach dieser Bestimmung hat der Mitgliedstaat die Ausnah
me auf die Fälle zu beschränken, in denen es keine andere zu
friedenstellende Lösung gibt. Dieser Konflikt ist noch nicht 
ausgeräumt.

Ein Verstoß gegen § 20f Abs. 1 BNatSchG ist gemäß § 30 
BNatSchG eine Ordnungswidrigkeit, im Einzelfall sogar eine 
Straftat. Dies ist dann der Fall, wenn die Handlung vorsätzlich 
und gewerbsmäßig begangen wird (§ 30a BNatSchG).

Das oben Gesagte gilt auch entsprechend z. B. für Bauge
nehmigungen. Da heutefastjede Baumaßnahmeein Eingriff 
ist, wird mit der Baugenehmigung auch über den Eingriff 
entschieden. Auch hier wird häufig in Bereiche eingegriffen, 
die über § 20f BNatSchG geschützt sind.

§ 20f BNatSchG spricht von wildlebenden Tieren der be
sonders geschützten Art und wildlebenden Pflanzen der be
sondersgeschützten Art. Welche Arten geschützt sind, ergibt 
sich zunächst einmal aus der Bundesartenschutzverordnung; 
das ist eine Verordnung des Bundesgesetzgebers, deren Ver
ordnungsermächtigung sich aus § 20e BNatSchG ergibt. Die 
Liste der geschützten Arten wird ständig größer. In der Bun
desrepublik Deutschland sind z. B. derzeit alle europäischen 
Vögel geschützt. Innerhalb dieser besonders geschützten Ar
ten gibt es dann noch eine weitere Kategorie: die vom Aus
sterben bedrohten Arten. Hier gelten verstärkte Schutzvor
schriften und auch Strafvorschriften. Vom Aussterben be
drohte Arten dürfen z. B. auch nicht durch Fotografieren, Fil
men o.ä. Handlungen an ihren Wohn- und Zufluchtstätten 
gestört werden. Gemäß § 20e Abs. 1 BNatSchG fallen aber 
nicht darunter die jagdbaren Tiere.

Zu den besonders geschützten Arten gehören aber nicht 
nur die, die in der Bundesartenschutzverordnung aufgeführt 
sind, sondern hier ist auch noch das Washingtoner Arten
schutzübereinkommen in der Fassung des Anhanges A u. C 
der EG-Verordnung 3626 zu berücksichtigen (§ 20e Abs. 3). 
Der Schutz nach Abs. 3 umfaßt anders als im Falle des Abs. 1 
auch die dem Jagdrecht unterliegenden Arten (z.B. Fischot
ter).

Nach mehrjährigen Beratungen in verschiedenen Arbeits
gruppen von Rat und Kommission verabschiedete der Um
weltministerrat am 3.12.1982 in Brüssel endgültig die Verord
nung Nr. 3626/82 zur Anwendung des Übereinkommens über 
den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freile
bender Tiere und Pflanzen in der Gemeinschaft. Bei der auch 
für das Strafrecht und Bußgeldverfahren relevanten Frage, 
ob es sich hierum besonders geschützte Tier-und Pflanzenar
ten handelt, ist somit nicht nur die Bundesartenschutzverord
nung zu berücksichtigen, sondern eben auch die EG-Verord
nung 3236. Falls es sich um Tiere und Pflanzen handelt, die in 
Anhang I oder II und in Anhang C der Verordnung aufgeführt 
sind, sind sie besonders geschützt und fallen unter § 20f 
BNatSchG. Vom Aussterben bedroht sind die Tier- und Pflan
zenarten, die in Anhang I des Washingtoner Artenschutzab
kommens aufgeführt sind. Um es noch etwas komplizierter 
zu machen, ist dann auch noch in Art. 3 der EG-Verordnung 
3626 aufgeführt: Exemplare der in Anhang CTeil 1 aufgeführ
ten Arten gelten als Exemplare der in Anhang I des Überein
kommens aufgeführten Arten.

Unabhängig von den Schutzvorschriften des § 20f BNat
SchG ist hierbei neben der Regelung der Ein- und Ausfuhr

wichtig, daß für Exemplare der in Anhang I aufgeführten Ar
ten und der in Anhang CTeil 1 ein absolutes Handelsverbot 
besteht.

Aktueller Fall: Ab Mitte Januar 1990 ist durch die EG-Ver
ordnung 197/90 der Afrikanische Elefant von Anhang II auf 
Anhang I des Washingtoner Artenschutzübereinkommens 
hochgestuft worden. Damit besteht auch für Elfenbeiner
zeugnisse ein absolutes Handelsverbot. Eine Übergangsvor
schrift ist nicht erlassen worden. D. h., es darf kein Elfenbein, 
z. B. in Schmuckgeschäften, verkauft werden.

Der Gesetzgeber hat aber die Möglichkeit, von sämtli
chen Verbotsvorschriften unter bestimmten Voraussetzun
gen eine Ausnahmegenehmigung zu erteilen (§ 31 BNat
SchG).

Das Land Niedersachsen erteilt derzeit für legale Bestän
de eine befristete Befreiung bis 1992 (Vollendung des EG-Bin- 
nenmarktes). Ein Verstoß gegen diese EG-Bestimmung ist 
wiederum über § 30 Abs. 1 Nr. 3 bußgeldbewährt (gewonne
ne Erzeugnisse).

In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, 
daß auch für die Schutzvorschriften des § 20f unter bestimm
ten Voraussetzungen nach § 20g Abs. 6 eine Ausnahmege
nehmigung erteilt werden kann. Der Landesgesetzgeber 
kann es auch durch eine Verordnung regeln. Dies ist z.B. 
durch diesog. Rabenkrähenverordnung vom 15. Juni 1987 ge
schehen. Danach ist es abweichend von § 20f Abs. 1 Nr. 1 den 
Jagdausübungsberechtigten oder den sonst von den Land
kreisen Beauftragten gestattet, wildlebenden Rabenkrähen, 
Elstern und Eichelhähern in der Zeit vom 15. Juli bis 30. April 
nachzustellen und diese zu töten. Diese Verordnung steht 
sehr im Blickpunkt der EG-Kommission. Diese Verordnung 
gilt aber nur für bestimmte Landkreise und kreisfreie Städte. 
Die Notwendigkeit wird jährlich überprüft.

Im Bezirk Weser-Ems besteht in manchen Ortsteilen ein 
Problem mit den Saatkrähen. Diese fallen nicht unterdie Frei
stellungsverordnung und unterliegen voll dem Verbot des 
§ 20f BNatSchG. Die Erteilung einer Ausnahmegenehmi
gung wäre auch hier mit den Vorschriften der EG-Vogel
schutzrichtlinie nicht vereinbar. Die Bezirksregierung Weser- 
Ems hat einmal die Umsetzung eines Saatkrähennestes aus ei
nem Krankenhausgelände gestattet. Daraufhin ist vom Ober
landesgericht Oldenburg gegen Mitarbeiter der Bezirksre
gierung Weser-Ems ein Ermittlungsverfahren eingeleitet 
worden. Dieses Verfahren ist dann eingestelltworden mit der 
Begründung, daß die Vorschrift noch sehr neu sei.

Unter § 20f fällt als Lebensstätte von besonders geschütz
ten Tieren auch das in Weser-Ems noch häufig verbreitete 
Reith. Es besteht eine Diskrepanz zu § 37 Abs. 3 NNatG. Nach 
der Formulierung in Abs. 3 kann davon ausgegangen wer
den, daß in der Zeit vom 1. September bis 28. Februar Röh
richt geschnitten werden darf. Dies aber verstößt dann wie
derum gegen § 20f BNatSchG. Der saarländische Gesetzge
ber hat in § 26 Abs. 2 Landesnaturschutzgesetz durch die For
mulierung „unbeschadetweitergehenderVorschriften" mei
ner Meinung nach hier einen denkbaren Weg gefunden.

Flächenschutz

Als Flächenschutz kennt das Naturschutzgesetz Naturschutz-, 
Landschaftsschutzgebiete, National- und Naturparke.



Den besten Schutz für Natur und Landschaft bieten nach 
der Gesetzessystematik die Naturschutzgebiete. Dort be
steht nach § 24 Abs. 2 NNatG ein grundsätzliches Verände
rungsverbot so daß in Naturschutzgebieten an sich jede be
einträchtigende menschliche Handlung verboten ist, solange 
die Verordnung sie nicht ausdrücklich zuläßt.

In Landschaftsschutzgebieten werden Natur und Land
schaft im Regelfall weniger intensiv geschützt als in Natur
schutzgebieten. Infolgedessen sind Landschaftsschutzgebie
te im allgemeinen großräumiger als Naturschutzgebiete. Es 
gibt keine im Naturschutzgesetz festgeschriebenen Verbote. 
Vielmehr sind alle Handlungen erlaubt, die die Landschafts
schutzgebietsverordnung nicht ausdrücklich verbietet. Aus 
diesem Grunde haben Landschaftsschutzgebietsverordnun
gen häufig einen langen Verbotskatalog. Nationalparke sind 
ebenfalls intensiv geschützte Gebiete. Sie müssen großräu
mig von besonderer Eigenart sein und zumindest 50% ihrer 
Fläche die Voraussetzungen eines Naturschutzgebietes erfül
len.

Objektschutz

An geschützten Objekten kennt das Naturschutzgesetz das 
Naturdenkmal, den geschützten Landschaftsbestandteil und 
den Biotopschutz.

Als Naturdenkmale können einzelne Naturschöpfungen 
ausgewiesen werden, die für Wissenschaft, Natur- und Hei
matkunde von Bedeutung sind oder sich durch Seltenheit, Ei
genart oder Schönheit auszeichnen.

Geschützte Landschaftsbestandteile können einzelne 
Objekte oder Objektgruppen sein. Als Beispiel nennt das Ge
setz Bäume, Hecken und Wasserläufe (z.B. Baumschutzsat
zungen).

Biotopschutz

Nach der Novellierung des Nds. Naturschutzgesetzes vom

DiskussionsprotokoiS zum Vor
trag von Prof. Dr. Rudolf Stich, 
Universität Kaiserslautern: 
„Verhältnis des Naturschutz
rechts zum Bundes- und 
Landesbaurecht"*
Protokollanten: Beate Kunz und Thomas Kiel

Herr Rösgen (Ref. NRW) fragt nach, wie die Zielquadriga des 
Naturschutzgesetzes mit den neuen Bestrebungen zur Woh
nungsbauerleichterung vereinbar sei.

Nach Aussage von Herrn Prof. Dr. Stich bieten etliche Neu
regelungen besonderen Zündstoff. So der Zusatzband zum

April 1990 sind nunmehr gemäß § 28a bestimmte Biotope 
wie Moore, Sümpfe, Röhricht usw. kraft Gesetzes geschützt. 
Einer besonderen Schutzanordnung bedarf es nicht. Zur Ver
deutlichung des Schutzbereiches werden diese Biotope in ein 
Verzeichnis der geschützten Teile von Natur und Landschaft 
aufgenommen. Der Schutz besteht aber auch schon vor Ein
tragung in dieses Verzeichnis. Nur der Bußgeldtatbestand 
wird erst mit der Eintragung in dasVerzeichnis-ausGründen 
der Rechtssicherheit-erfüllt.

Bei Verstößen gegen Verordnungen, die aufgrund des Na
turschutzgesetzes erlassen worden sind, liegt eine Ordnung
widrigkeit dann vor, soweit für bestimmte Tatbestände auf 
die Bußgeldvorschrift verwiesen worden ist (§ 64 Nr. 1, Nr. 4, 
Nr. 5 und Nr. 8 NNatG).

Für Naturschutzgebiete ist noch § 329 Abs. 3 Strafgesetz
buch von besonderer Bedeutung. Danach wird mit Freiheits
strafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer in
nerhalb eines Naturschutzgebietes Bodenbestandteile oder 
Bodenschätze abbaut oder gewinnt, Abgrabungen oder Auf
schüttungen vornimmt, Gewässer schafft, verändert oder be
seitigt, Moore oder sonstige Feuchtgebiete entwässert, ohne 
im Besitz einer Befreiung zu sein. (Dieses gilt auch für Natio
nalparke und einstweilig sichergestellte Flächen als Natur
schutzgebiet.)

Diese kurze Zusammenfassung von Vorschriften des Na
turschutzes soll verdeutlichen, daß es im Interesse des Natur
schutzes notwendig ist, daß alle damit befaßten Behörden 
einschl. Polizei und Staatsanwaltschaft eng Zusammenarbei
ten. Aus Sicht der Bezirksregierung Weser-Ems hat sich in den 
letzten Jahren diese Zusammenarbeit stetig verbessert.

Anschrift der Verfasserin

ORR Margret Schubert 
Bez. Reg. Weser-Ems 
Theodor-Tantzen-Platz 8 
2900 Oldenburg

Einigungsvertrag, die Änderung des Raumordnungsgeset
zes, das Wohnungsbauerleichterungsgesetz, die neue Bau
nutzungsverordnung, das UVPG und die Verkehrslärmschutz
verordnung. Da das Wohnungsbauerleichterungsgesetz 
(WohnbauErIG) vom 28.05.90 (BGBl. I, S. 926) erst seit dem 
01.06.90 für fünf Jahre in Kraft ist, kann momentan noch 
nicht abgesehen werden, wie damit umgegangen wird. Die
ses Gesetz durchbricht allerdings nach dem erklärten Willen 
des Gesetzgebers die Systematik der Gleichrangigkeit der Be
lange bei der Abwägung: Belange des dringenden Woh
nungsbaubedarfes erhalten eine höhere Rangigkeit, impli
zieren das überwiegende Wohl der Allgemeinheit. In einer 
anstehenden Tagung des BMBau mit dem Titel „Strategien 
für die Bereitstellung von Bauland für Wohn- und Arbeits
stätten" soll dieses Thema demnächst erörtert werden.

Herr Rösgen zitiert sinngemäß eine Meinung des BMBau, 
wonach die Eingriffsregelung, so wie sie in den verschiede-
* Der Beitrag wurde bereits publiziert: Stich, R. (1990): Zukunftsaufgaben des 
für die Stadtplanung bedeutsamen Rechts. In: Sieverts, T, Hrsg., Zukunftsauf
gaben der Stadtplanung.-Werner, Düsseldorf: 169-206.



nen Bundesländern ausformuliert wurde, nicht auf die Bau
leitplanung anzuwenden sei, da
1. Belange des Naturschutzesschon im B-Plan-Verfahren hin

reichend abgewogen würden;
2. Ersatzmaßnahmen nur im Landesnaturschutzrecht vorge

sehen sind, während das Bundesnaturschutzrecht nur den 
Ausgleich verlangt.

3. Ein besonderes Problem stelle sich zudem in Baden-Würt
temberg, wo die Eingriffsregelung gemäß Definition im 
Gesetz nur auf den Außenbereich anwendbar sei.
Herr Prof. Dr. Stich teilt diese von Herrn Söfker (BMBau) 

vertretene Auffassung nicht. Außer in Baden-Württemberg 
müsse in allen Bundesländern die Ausgleichsregelung bei der 
Bauleitplanung berücksichtigt werden. Die Baden-Württem
bergische Lösung sei im übrigen rahmenrechtswidrig.

Stich weist darauf hin, daß ein B-Plan selbst in der Regel 
nicht die Genehmigung zu einem Eingriff darstellt (mit Aus
nahme von isolierten B-Plänen für Straßenbauvorhaben), 
sondern nur planerisch vorbereitet. Der B-Plan ist allerdings 
die Rechtsgrundlage für eine Genehmigung, die dann den 
Eingriff ermöglicht. Andererseits sei die komplexe Problema
tik von Ausgleich und Ersatz i.d.R. nicht auf den betroffenen 
Grundstücken über die einzelne Baugenehmigung zu lösen. 
Insbesondere in Misch-, Gewerbe- und Industriegebieten mit 
ihrer meist geringen Festsetzungsdichte gelte dies Problem. 
Hier könnten Lösungen i.S. der Eingriffsregelung nicht den 
Einzelbauherrn überlassen bleiben. Vielmehr müßten Aus
gleichsflächen, ggf. auch Ausgleichsabgaben, schon auf der 
Ebene der Bauleitplanung berücksichtigt werden.

Auf Nachfrage von Herrn Rösgen bestätigt Stich, daß 
auch Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Bauleitplanung vor
gesehen werden können.

Frau Wache (Ref in NRW) weist entgegen der These, daß 
die Bebauung von landwirtschaftlichen Flächen in der Regel 
keinen Eingriff darstelle, da sie durch die Bepflanzung der 
Gärten den Naturschutzwert der Fläche erhöhe, darauf hin, 
daß in Haus- und Kleingärten anteilig mehr Spritzmittel ver
wendet werden als auf landwirtschaftlich genutzten Flä
chen.

Herr Prof. Dr. Stich bemerkt am Beispiel der Weinberge in 
der Umgebung von Kaiserslautern, daß hier sicherlich mehr 
Spritzmittel als in Hausgärten angewandt würden. Er hält 
die Bebauung von Weinbergen daherdurchausfürausgleich- 
bar.

Herr Prof. Dr. Stich sieht Schutz und Entwicklung der na
türlichen Lebensgrundlagen als wichtige Aufgabe der ge
meindlichen Bauleitplanung an. Er kritisiert, daß die staatli
chen Instrumente der Landschaftsplanung und der Eingriffs
regelung meist ohne die im Sinne des UVP-Rechts notwendi
ge Bürgerbeteiligung erfolgen. Seiner Meinung nach sei 
auch bezüglich der Einbeziehung der Behörden auf eine vor
gezogene Beteiligung im ersten Planungsstadium (Vorunter
suchung) zu achten, um Fehlentwicklungen zu vermeiden; 
dies ebenso bei UVP-verdächtigen Vorhaben wie bei der An
wendung der Eingriffsregelung. Ökologische Planungsleitli
nien seien erforderlich.

Frau Wache bemerkt, daß in NRW ansatzweise eine Bür
gerbeteiligung bei Landschaftsplanung und Eingriffsrege
lung durch die Anhörung der Naturschutzbeiräte bestehe. 
Die Verbände träten dabei als Vertreter der Öffentlichkeit

auf. Prof. Dr. Stich hält diesen Weg nicht für die gebotene 
Form der Bürgerbeteiligung.

Herr Oertel (Ref. HH) weist darauf hin, daß die Grünord
nungspläne, die im Rahmen der Bauleitplanung erstellt wer
den, hierüber einem entsprechenden Beteiligungsverfahren 
unterworfen sind.

Herr Prof. Dr. Stich entgegnet hierauf, die Beteiligung er
folge erst nach der Integration in den B-Plan, nicht jedoch bei 
der Erstellung des fachlichen GOP als solchem.

Herr Wilke (Bez. Reg. Hannover, Dez. 507) beklagt, daß 
die Gemeinden ihrer Verpflichtung zur Berücksichtigung 
ökologischer Belange, insbesondere der Integration des Na
turschutzes in die Bauleitplanung nur unvollkommen nach- 
kommen würden. Häufig würde schlicht behauptet, umwelt
relevante Flächen würden durch die Planung nicht betroffen, 
oder Arbeitsplatzargumente würden grundsätzlich höher
rangig eingeschätzt. Von den Genehmigungsbehörden wür
den Vollzugsdefizite gerade bei der Eingriffsregelung in der 
Bauleitplanung nicht bemängelt. Er fragt in diesem Zusam
menhang an, welche Möglichkeiten nach § 5 Abs. 1 Nr. 10 und 
§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 22 BauGB bestünden, die Gemeinden in die 
Pflicht zu nehmen.

Herr Prof. Dr. Stich erklärt, s. E. seien die Defizite weniger 
im fehlenden rechtlichen Instrumentarium als im fehlenden 
Umsetzungswillen begründet. Eine Lücke im Recht gäbe es 
jedoch: Die Gemeinde hat im Rahmen der Bauleitplanung 
bislang nicht die Möglichkeit, zusammenhängende Flächen 
für Ausgleichsmaßnahmen als »öffentliche oder halböffent
liche Grünflächen« auszuweisen und die einzelnen Grund
stückseigentümer über eine Umlage zur Finanzierung heran
zuziehen, wie dies für Erschließungsmaßnahmen nach dem 
Erschließungsbeitragsrecht möglich ist. Lärmschutzeinrich
tungen werden z. B. als Erschließungsmaßnahmen gewertet 
und entsprechend finanziert. Für naturschutzrechtliche Maß
nahmen sei dies prinzipiell auch möglich, erfordere aller
dings eine Ergänzung des BauGB.

Ansonsten komme es jedoch in erster Linie auf den Willen 
zur Umsetzung der vorhandenen rechtlichen Möglichkeiten 
an. So werde z.B. in Hessen kein B-Plan mehr ohne Land
schaftsplan aufgestellt. Es wäre durchaus durchsetzbar, zu je
der Aufstellung eines Bauleitplanes einen LP bzw. GOP zu for
dern. Um ausreichende Kompensationsflächen nachzuwei
sen, brauche der B-Plan häufig den F-Plan wegen des größe
ren räumlichen Zusammenhanges; dieser bedürfe in der Re
gel eines Landschaftsplanes, um die Belange des Naturschut
zes gemäß § 1 Abs. 5,6 BauGB und § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB aus
reichend zu berücksichtigen.

Für die Eingriffsregelung betont Stich, daß er die Baden- 
Württembergische Beschränkung auf den Außenbereich für 
absolut bundesrechtswidrig hält und daß ein Vollzug durch 
die Verwaltungsbehörden im Rahmen der Bauleitplanung 
z. B. in Rheinland-Pfalz erst in den letzten Jahren eingesetzt 
hat. Indes sei mit dem Rückhalt der Gerichte zu rechnen; zur 
Zeit sei die Rechtsentwicklung schneller als die Umsetzung in 
Verwaltungshandeln.

Bezüglich des Themas „Stadtökologische Festsetzung 
nach dem BauGB" weist Stich auf seinen gleichnamigen For
schungsbericht (.Stich/Orger/Steinbach) von April 1990 hin, 
derin Kürze in überarbeiteter Form erscheint. Zur Bedeutung 
dieser Festsetzungen enthielte ebenfalls sein als Bd. A100 in



den Beiträgen zur Umweltgestaltung (E. Schmidt Verlag, Ber
lin) erschienener Forschungsbericht wertvolle Hinweise.

Nach Meinung von Herrn Teckert (Bez. Reg. Hannover, 
Dez. 309) kann die Gemeinde zweifellos Flächen für den Na
turschutz ausweisen. B- und F-Plan eröffneten hierzu Mög
lichkeiten. Forderungen zum Ausgleich auf einer bestimmten 
Fläche seien jedoch daraus nicht ableitbar. Insbesondere sehe 
er keine Möglichkeit, Ersatz- oder Ausgleichsmaßnahmen für 
eine bestimmte Fläche im Gemeindegebiet, jedoch außerhalb 
des jeweiligen B-Planes, festzulegen. Dieses Problem stellt 
sich, wenn etwa ein Bauherr eine solche Maßnahme lieber 
auf der Fläche seines Schwagers nebenan durchführen will.

Herr Prof. Dr. Stich bestätigt dieses Problem. Zumeist lä
gen die Schwierigkeiten in der rechtlichen Absicherung bzw. 
Durchsetzung der Kompensationsmaßnahmen. Als Beispiel 
führt er einen etwa 100 ha großen Golfplatz an, der mittels B- 
Plan genehmigt werden sollte und wo der betroffene Land
wirt als Ausgleichsfläche 10 ha eigene außerhalb des Pla
nungsgebietes liegende Ackerflächen anbot. Eine rechtliche 
Absicherung erscheint nur über einen öffentlich-rechtlichen 
Vertrag möglich. Die Durchsetzung könnte über eine zu hin
terlegende Sicherheitsleistung und ggf. durch Ersatzvornah
me erfolgen. Die Durchsetzung von Maßnahmen auf Flä
chen, die sich nicht im Eigentum des Vorhabenträgers befin
den, ist problematisch.

Ebenfalls große Probleme kann es aufwerfen, eine Ge
meinde zur Umsetzung entsprechender Kompensationsmaß
nahmen zu zwingen: Soll man den Gemeindedirektor in 
Zwanghaft nehmen, eine Ersatzvornahme durch das Land 
durchführen?

In diesem Zusammenhang fragt Herr Oertel nach der ge
nerellen Realisierbarkeit von Bebauungsplanfestsetzungen. 
Wenn z. B. für einen Golfplatz Ausgleichsmaßnahmen festge
setzt würden, müßten diese auch durchsetzbar sein.

Buchbesprechungen
Glandt, D B i s cho f f ,  W. (Hrsg.), 1988: Biologie und Schutz 
der Zauneidechse (Lacerta agilis). Mertensiella (Supple- 
mentzu Salamandra), Bonn, 1: 1-257.
Im Februar 1988 fand in Metelen ein dreitägiges internatio
nales Symposium statt, das dem Ziel diente, den aktuellen 
Stand der Erkenntnisse zur Biologie der Zauneidechse als 
Grundlagen der notwendig gewordenen intensiven Schutz
maßnahmen zusammenzutragen. Der vorliegende Tagungs
band spannt mit 23 Fachbeiträgen einen thematisch weiten 
Bogen von Fragen der Systematik und Morphologie der Zaun
eidechse in ihrem europäischen Verbreitungsgebiet bis hin 
zur Ökologie und den drängenden Problemen des Arten
schutzes. Die Situation der Zauneidechse speziell in Nieder
sachsen wird in einem gesonderten Beitrag von R. Podloucky 
(S. 146-166) erläutert. Von besonderem Interesse für den 
Praktiker dürften die in zahlreichen Beiträgen zu findenden 
Vorschläge für gezielte Landschaftspflegemaßnahmen sein, 
die, wie die ausführliche Tagungszusammenfassung am 
Schluß des Bandes verdeutlicht, auch im Kreise der Art- 
Spezialisten durchaus kontrovers diskutiert wurden.

J. Brüter

Herr Prof. Dr. Stich erläutert, daß von den Festsetzungen 
in Bebauungsplänen nur das Pflanzgebot per Anordnung 
durchzusetzen ist. Eine solche Anordnung kann nur von der 
Gemeinde erlassen werden, wobei die Frage zu stellen wäre, 
ob die Zuständigkeit für die Durchsetzung von Ausgleichs
maßnahmen über das Pflanzgebot bei der Gemeinde sinn
voll angesiedelt ist. Vielleicht wäre hier die untere Natur
schutzbehörde eher geeignet. Im übrigen sei es wünschens
wert, daß auch einzelne gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB fest
gesetzte (Ausgleichs-)Maßnahmen angeordnet werden 
könnten. Bezüglich der Frage, was an Maßnahmen in B-Plä- 
nen festgesetzt werden kann, empfielt Stich „viel zu probie
ren". Was rechtlich nicht geht, ist z. B. die Festsetzung einer 
Bachrenaturierung oder anderer wasserrechtlich genehmi
gungspflichtiger Vorhaben.

Herr Teckert weist darauf hin, daß das Pflanzgebot nach 
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB ein rein städtebauliches Instrument 
sei und mit Naturschutz nichts zu tun habe.

Herr Wilke fragt an, welche rechtliche Relevanz der Erläu
terungsbericht bzw. die Begründung zu den Bauleitplänen 
hat.

Diese sind, so führt Stich aus, nicht verbindlich. Sie haben 
selbst keinen Satzungscharakter, keine Rechtsnormqualität, 
machen jedoch die Motivation der Gemeinde deutlich und 
stellen eine Rechtfertigung der Verwaltung gegenüber dem 
Bürger, dem Rat, der Aufsichtsbehörde im Anzeigeverfahren 
und ggf. vor Gericht dar. Eine rechtliche Relevanz ergäbe sich 
daher auf dem Umweg, daß der Erläuterungsbericht unent
behrlicher Bestandteil der Planung und Auslegungsrichtlinie 
sei. In diesem Sinnesei die Begründung u.a. der Nachweisfür 
die Berücksichtigung der Umweltbelange. Die Rechtferti
gung für bestimmte Festsetzungen aus „besonderen städte
baulichen Gründen" können z. B. nur aus dem Erläuterungs
bericht hervorgehen.

Niemeyer-Lüllwitz, A ,  1989: Arbeitsbuch Naturgarten. 
288 S. mit 76färb. Fotos, Ravensburger, DM 36,-.
ISBN 3-473-46001 -X
Ein Naturgarten bedeutet weder Unkrautwildwuchs noch 
Naturschutzgebiet, sondern ist gärtnerisches Gestalten im 
Einklang mit der Natur. Unter diesem Motto ist ein Arbeits
buch Naturgarten entstanden, das nicht nur die Prinzipien 
des naturgemäßen Gärtnerns erläutert und Gestaltungsvor
schläge gibt, sondern die Natur im Garten für Erwachsene 
und Kinder gleichermaßen erlebbar machen möchte.

Neben ausführlichen und leicht nachvollziehbaren Anlei
tungen etwa zur Bodenpflege, zur Gestaltung eines Teiches, 
einer Hecke oder einer Blumenwiese, erläutert der Autor 
wichtige Begriffe, wie etwa Biotop oder Rote Liste, erklärt 
biologische Zusammenhänge und gibt auch Hinweise zur 
Rechtssituation des Naturgartenbesitzers.

Mit dem Arbeitsbuch Naturgarten liegt ein Werk vor, das 
Erwachsenen und Kindern gleichermaßen als Anregung und 
Hilfe dienen und dazu beitragen kann, eine verlorengegan
gene Beziehung zur Natur zurückzugewinnen.

R. Strohschneider



Veröffentlichungen aus der NNA

NNA-Berichte
Band 1 (1988)
Heftl: Der Landschaftsrahmenplan 

75 Seiten, Preis: 9,- DM*
Heft 2: Möglichkeiten, Probleme und Aussichten der Auswilde

rung von Birkwild (Tetrao tetrix); Schutz und Status der 
Rauhfußhühner in Niedersachsen 
60 Seiten, Preis: 9,- DM*

Band 2 (1989)
Heft 1: Eutrophierung-das gravierendste Problem im 

Umweltschutz?
70 Seiten, Preis: 9,- DM*

Heft 2: 1. Adventskolloquium der NNA 
56 Seiten, Preis: 11,-DM*

Heft 3: Naturgemäße Waldwirtschaft und Naturschutz 
51 Seiten, Preis: 10,-DM*

Band 3 (1990)
Heftl: (vergriffen)

Obstbäume in der Landschaft/Alte Haustierrassen im 
norddeutschen Raum 
50 Seiten, Preis: 10,-DM*

Heft 2: Extensivierung und Flächenstillegung in der Landwirt
schaft/Bodenorganismen und Bodenschutz 
56 Seiten, Preis: 10,-DM*

Heft 3: Naturschutzforschung in Deutschland 
70 Seiten, Preis: 10,-DM*

Sonderheft
Biologisch-ökologische Begleituntersuchung zum Bau und
Betrieb von Windkraftanlagen -  Endbericht
124 Seiten
Band 4 (1991)
Heft 1: Einsatz und unkontrollierte Ausbreitung fremd

ländischer Pflanzen -  Florenverfälschung oder ökologisch 
bedenkenlos?; Naturschutz im Gewerbegebiet 
88 Seiten, Preis 10,- DM*

Heft 2: Naturwälder in Niedersachsen -  Bedeutung, Behandlung, 
Erforschung
80 Seiten, Preis 11,- DM*

Band 5 (1992)
Heft 1: Naturschutzkonzepte für das Europareservat Dümmer- 

aktueller Forschungsstand und Perspektiven 
(In Vorbereitung)

Mitteilungen aus der NNA**
1. Jahrgang (1990)
Heft 1: Seminarbeiträge zu den Themen

-  Naturnahe Gestaltung von Weg- und Feldrainen
-  Dorfökologie in der Dorferneuerung
-  Beauftragte für Naturschutz in Niedersachsen: 

Anspruch und Wirklichkeit
-  Bodenabbau: fachliche und rechtliche Grundlagen 

(Tätigkeitsbericht vom FÖJ 1988/89)
Heft 2: (vergriffen)

Beiträge aus dem Seminar
-  Der Landschaftsrahmenplan:

Leitbild und Zielkonzept,
14./15. März 1989 in Hannover

Heft 3: Seminarbeiträgezu den Themen
-  Landschaftswacht: Aufgaben, Vollzugsprobleme 

und Lösungsansätze
-  Naturschutzpädagogik

Aus der laufenden Forschung an der NNA
-  Belastung der Lüneburger Heide durch 

manöverbedingten Staubeintrag
-  Auftreten und Verteilung von Laufkäfern im 

Pietzmoor und Freyerser Moor
Heft 4: Kunstausstellungskatalog »Integration«
Heft 5: Helft Nordsee und Ostsee

-  Urlauber-Parlament Schleswig-Holstein 
Bericht über die 2. Sitzung
am 24./25. November in Bonn

2. Jahrgang (1991)
Heftl: Beiträge aus dem Seminar

-  Das Niedersächsische Moorschutzprogramm -eine Bilanz 
23./24. Oktober 1990 in Oldenburg

Heft 2: Beiträge aus den Seminaren
-  Obstbäume in der Landschaft
-  Biotopkartierung im besiedelten Bereich
-  Sicherung dörflicherWildkrautgesellschaften 
Einzelbeiträge zu besonderen Themen
-  Die Hartholzaue und ihr Obstgehölzanteil
-  Der Bauer in der Industriegesellschaft 
Aus der laufenden Projektarbeit an der NNA
-  Das Projekt Streuobstwiese 1988-1990

Heft 3: Beiträge aus dem Fachgespräch
-  Feststellung, Verfolgung und Verurteilung von Vergehen 

nach MARPOLI, II undV
Beitrag vom 3. Adventskolloquium der NNA
-  Synethie und Alloethie bei Anatiden 
Aus der laufenden Projektarbeit an der NNA
-  Ökologie von Kleingewässern auf militärischen Übungs

flächen
-  Untersuchungen zur Krankheitsbelastung von Möwen 

aus Norddeutschland
-  Ergebnisse des »Beached Bird Survey«

Heft 4: Beiträge aus den Seminaren
-  Bodenentsiegelung
-  Naturnahe Anlage und Pflege von Grünanlagen
-  Naturschutzgebiete: Kontrolle ihrer Entwicklung 

und Überwachung
Heft 5: Beiträge aus den Seminaren

-  Naturschutz in der Raumplanung
-  Naturschutzpädagogische Angebote und ihre Nutzung 

durch Schulen
-  Extensive Nutztierhaltung
-  Wegraine wiederentdecken
Aus der laufenden Projektarbeit an der NNA
- Fledermäuse im NSG Lüneburger Heide
-  Untersuchungen von Rehwildpopulationen im Bereich 

der Lüneburger Heide
Heft 6: Beiträge aus den Seminaren

-  Herbizidverzicht in Städten und Gemeinden 
Erfahrungen und Probleme

-  Renaturierung von Fließgewässern im norddeutschen 
Flachland

-  Der Kreisbeauftragte für Naturschutz im Spannungs
feld von Behörden, Verbänden und Öffentlichkeit

Beitrag vom 3. Adventskolloquium der NNA
-  Die Rolle der Zoologie im Naturschutz

Heft 7: Beiträge aus dem Fachverwaltungslehrgang Landespflege 
für Referendare der Fachrichtung Landespflege aus den 
Bundesländern vom 1. bis 5. 10. 1990 in Hannover

3. Jahrgang (1992)
Heft 1: Beiträge aus dem Fachverwaltungslehrgang Landespflege 

(Fortsetzung)
Ordnungswidrigkeiten und Straftaten im Naturschutz

* Bezug über NNA; die Preise verstehen sich zuzüglich einer 
Versandkostenpauschale.

** Bezug überdie NNA; erfolgt auf Einzelanforderung.




